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Tagesordnungspunkt 1 

Öffentliche Anhörung zum Thema "Nationale Tou-
rismusstrategie" 
 
hierzu wurden verteilt:   
A-Drs. 20(20) 22 – Anlage 1 
A-Drs. 20(20) 23 – Anlage 2 
A-Drs. 20(20) 24 – Anlage 3 
A-Drs. 20(20) 25 – Anlage 4 
A-Drs. 20(20) 26 – Anlage 5 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, verehrte Gäste, ich möchte Sie herz-
lich zur 8. Sitzung des Tourismusausschuss begrü-
ßen. Wir starten an diesem Tag erneut mit einer 
vorgeschalteten Sachverständigenanhörung und 
wir haben uns auch dieses Mal ein interessantes 
Thema gegeben, nämlich die nationale Touris-
musstrategie des Bundes. 
 
Ich begrüße unsere Beauftragte für Tourismus im 
Bund, Frau Müller und unsere Sachverständigen. 
Anwesend ist Hans-Jürgen Goller, ehemaliger Ge-
schäftsführer Tourismus Marketing Gesellschaften 
Sachsen, anwesend ist Norbert Kunz, Geschäftsfüh-
rer vom Deutschen Tourismusverband (DTV), wir 
begrüßen Christoph Schink, den Referatsleiter für 
das Gastgewerbe, Gewerkschaft, Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG), wir begrüßen Prof. Dr. Strasdas, 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung aus Ebers-
walde und wir begrüßen Prof. Dr. Harald Zeiss, von 
der Hochschule Harz.  
 
Wir haben uns in der Obleuterunde darauf verstän-
digt, dass wir in unserer heutigen Sachverständi-
genanhörung zwei Runden à drei Minuten durch-
führen. Auf die anfänglichen Eingangsstatements 
verzichten wir ab sofort aus Zeitgründen und star-
ten sofort in die Befragung. Die Kolleginnen und 
Kollegen, die Fragen stellen, haben dafür jeweils 
zwei Minuten Zeit. Bevor wir beginnen, würde ich 
aber gerne Frau Müller kurz das Wort geben, die 
ein paar Ausführungen in Sachen Tourismusstrate-
gie des Bundes an uns richten möchte und im An-
schluss daran können wir mit der Befragung star-
ten. Frau Müller, bitte sehr. 
 
Claudia Müller (Koordinatorin der Bundesregie-
rung für maritime Wirtschaft und Tourismus, 
BMWK, im Weiteren „Koordinatorin“): Ich will gar 
nicht so sehr dem vorgreifen, was wir jetzt hören 

und was auch sehr wichtig für unsere weitere Ar-
beit ist, sondern vor allen Dingen etwas zum Zeit-
plan sagen, weil es auch da immer wieder ein biss-
chen Irritation und möglicherweise auch falsche 
Annahmen gibt. Es geht sowohl um die Weiterent-
wicklung der nationalen Tourismusstrategie als 
dann auch im Zusammenspiel um die nationale 
Plattform „Zukunft des Tourismus“. Das geht, wie 
man an dem Namen auch sieht, Hand in Hand. Wir 
werden nächste Woche einen Lenkungskreis beste-
hend aus der Führungsebene aller beteiligten Mini-
sterien konstituieren, was beim Tourismus fast alle 
sind. Darauf aufbauend werden sie sich darüber 
verständigen, was die politischen Ziele und die 
Eckpunkte einer nationalen Tourismusstrategie 
sein werden. Ziel ist, noch vor der Sommerpause 
dahingehend einen entsprechenden Kabinettsbe-
schluss herbeizuführen, der dies sozusagen festlegt 
und dann darauf basierend ein Arbeitsprogramm 
innerhalb dieses Lenkungskreises zu erarbeiten so-
wohl für die Plattform, als auch für die nationale 
Tourismusstrategie. Ziel ist es, für die Plattform 
dies Ende des Jahres in einen entsprechenden Kabi-
nettsbeschluss zu gießen und 2023 innerhalb der 
nationalen Plattform auch an dieser Tourismusstra-
tegie zu arbeiten. Das zu dem Zeitplan für dieses 
Jahr, was wir von unserer Seite machen werden. 
 
Man muss auch ganz klar sagen, wir haben das 
auch in anderen Bereichen erlebt, die Erarbeitung 
einer nationalen Strategie, egal in welchem Feld, 
ist ein dynamischer Prozess. Er ist auch davon ab-
hängig, wie sich weltweit Situationen weiterentwi-
ckeln. Das wird auch immer entsprechend mit ein-
fließen und dann werden auch gegebenenfalls un-
sere Punkte entsprechend angepasst.  
 
Wir schauen uns auch den von der Kommission 
vorgestellten „Transition Pathway“ an, auch im 
Hinblick darauf, welche Synergien sich daraus für 
den Tourismus entwickeln können. Wir wollen 
aber auch hier, dass es eine möglichst einheitliche 
europäische Entwicklung gibt, aber es ist in unserer 
Hoheit. Deswegen werden wir uns das sehr genau 
anschauen. Um das ganz klar zu sagen, weil es da 
auch manchmal Irritation gibt, die entsprechenden 
Programme auf EU-Ebene haben für uns einen emp-
fehlenden und keinen bindenden Charakter, aber 
wir wollen natürlich, dass es sehr eng Hand in 
Hand geht. Das vielleicht vorausstellend bevor wir 
jetzt in die wichtige und gute Anhörung gehen. 
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Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Frau 
Müller für die spontanen Ausführungen und inso-
fern liegen wir gut in der Zeit mit unserer heutigen 
Sachverständigenanhörung. Ich möchte zu Beginn 
Frau Werner das Wort geben. Bitte sehr. 
 
Abg. Lena Werner (SPD): Liebe Gäste, ich starte di-
rekt mit den Fragen. Meine erste Frage geht an 
Hans-Jürgen Goller. Wie können alle Akteure und 
Akteurinnen im Tourismus mit der Tourismuswis-
senschaft besser verzahnt werden und wie können 
die Ergebnisse der Veranstaltungen und Workshops 
des Kompetenzzentrums Tourismus besser an 
kleine Unternehmen herangetragen werden? 
 
An Herrn Prof. Dr. Wolfgang Strasdas geht folgende 
Frage. In der nationalen Tourismusstrategie wird 
über die Chance in der Digitalisierung für die Tou-
rismuswirtschaft berichtet. In Ihrem Statement 
kennzeichnen Sie die Verwendung von „Social Me-
dia“ als eine der möglichen Ursachen für das Auf-
kommen ungelenkter Besucherströme. Können Sie 
diesen Punkt bitte nochmal etwas ausführen und 
schildern, inwiefern soziale Medien dazu beitragen 
und könnten soziale Medien nicht eben auch diese 
Besucherströme positiv lenken?  
 
Dann an Herrn Prof. Dr. Harald Zeiss die Frage, wie 
können wir leistungsfähige Forschungsinfrastruk-
tur und innovative Lehre an den öffentlichen und 
privaten Hochschulen fördern, sodass hochqualifi-
zierter Nachwuchs nicht ins Ausland abwandert?  
Meine letzte Frage innerhalb der Zeit geht an Herrn 
Kunz. Welche Bedeutung haben die Tourismusför-
derinstrumente von Bund und Ländern gerade für 
strukturschwache Regionen im Rahmen der natio-
nalen Tourismusstrategie? Vielen Dank. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Danke und ich 
gebe Herrn Goller das Wort.  
 
Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und 
Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die Ein-
ladung und möchte Ihre Frage dahingehend beant-
worten, dass in der Tat für mich eines der Haupt-
probleme die Tätigkeiten auf verschiedenen Ebe-
nen in der Branche ist. Aus meiner Sicht sind in 
den letzten Jahren die großen Ziele relativ einver-

nehmlich diskutiert worden. Wir hatten dann auf-
grund der Situation in den letzten zwei Jahren neue 
Themen auf der Agenda, die auch wiederum von 
den entsprechenden Experten aus Wissenschaft, 
Kompetenzzentrum Tourismus sage ich mal bei-
spielhaft an dieser Stelle und andere, diskutiert 
worden sind. Die Probleme haben wir aber natür-
lich an der Basis. Da fehlen die Umsätze und da 
fehlt dann teilweise auch das „Know-how“. Man 
kann meines Erachtens nicht erwarten, dass die Po-
litik und die Wissenschaft jedem Unternehmen zur 
Hand gehen. Das ist schon Aufgabe des Unterneh-
mers selbst, aber es wäre schon wichtig, dass das, 
was eigentlich Erkenntnisstand ist aufgrund der 
Diskussion in der letzten Zeit auch in praktischen 
Maßnahmen unten ankommt, wenn ich mal so sa-
gen darf. Da sind in erster Linie, wenn es um die 
Verzahnung geht, die DMOs, die „Destination Ma-
nagement Organisationen“, gefordert. Hier habe ich 
auch meine Erfahrungen gemacht. Diese werden 
personell und von den Ressourcen her nicht sehr 
breit in die Branche vor Ort hinein wirken können. 
Dazu sind die, meinem Überblick nach, personell 
und finanziell nicht immer in der Lage. Deshalb 
wäre es für mich wichtig, dass man nun in der Tat 
Wege findet, Strukturen findet, wie direkter von 
der Ebene, wo wir hier sitzen und wie die von 
Ihnen beauftragten wissenschaftlichen Institutio-
nen und Gremien stärker an der Basis wirken kön-
nen. Ich kann Ihnen keine Patentrezepte nennen, 
ich bin auch dagegen, dass man jetzt allzu viele 
Strukturen schafft, aber ich glaube, es ist eine 
Frage, der sie sich stellen müssen. Wie schaffen wir 
es, das, was hier diskutiert wird, nicht nur in die-
sem Kreis, aber eben auch in Plattformen, die ich 
eben genannt habe, das wirklich unterzukriegen. 
Da sollte, meines Erachtens, einfach als Beispiel 
auch mal das Kompetenzzentrum Tourismus über-
legen, wie es nicht nur in die Branche wirken kann, 
sondern wirklich auch unten an die Basis zu den 
Unternehmen kommt. Das wäre für mich ganz 
wichtig. Das müsste man diskutieren, was da der 
beste Weg wäre, aber das ist für mich das A und O 
auch bei der Strategie. Danke sehr. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Dann Herr Stras-
das bitte. Er ist online zugeschaltet. 
 
Prof. Dr. Wolfgang Strasdas (Hochschule für nach-
haltige Entwicklung aus Eberswalde): Ich bedanke 
mich auch für die Einladung. 
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„Social Media“ können insofern zu „Overtourism“ 
beitragen indem, das kennen wir auch aus anderen 
Bereichen, bestimmte Erlebnisse gepostet werden. 
Instagram ist hier insbesondere zu nennen. Es wer-
den Fotos ins Netz gestellt und dann kommen sehr 
viele Leute in sehr kurzer Zeit zu bestimmten Or-
ten. Jetzt hatten wir es gerade während der Corona-
Pandemie sehr stark bemerken können.  
 
Zu Ihrer zweiten Frage, inwieweit man soziale Me-
dien auch einsetzen kann, um das zu ändern. Es 
gibt beispielsweise das Konzept der digitalen „Ran-
ger“, die in Schutzgebieten dann eingreifen und 
das lenken können. Es gibt auch Kooperation mit 
Anbietern wie „outdooractive“, wo z.B. bestimmte 
Wanderwege empfohlen werden über die sozialen 
Medien, auch da kann man Einfluss nehmen. Noch 
ein anderes Beispiel wäre sozusagen die Verwen-
dung von mobilen Daten, „visitBerlin“ verfolgt bei-
spielsweise wo Touristen langgehen. Ein anderes 
Beispiel ist Mallorca. Dort hat man eine App entwi-
ckelt, mit der Touristen/Touristinnen in Echtzeit 
sehen können, wo gerade sehr viele Menschen sind 
und wenn sie diesen Bereich meiden möchten, 
können Sie woanders hingehen. Da gibt es auch 
noch andere Beispiele aus Deutschland, also der 
Strandticker in der Lübecker Bucht ist vielleicht 
ein wenig bekannt in Deutschland. Dort hat man 
ein ähnliches Prinzip verfolgt, indem man mit die-
ser App sehen kann, wo gerade welche Parkplätze 
frei sind, wo es noch Parkplätze gibt, also ganz 
klassisch im Verkehrsleitungsbereich oder man 
kann auch schauen, inwiefern bestimmte Strandab-
schnitte schon ausgelastet sind und auf diese Weise 
kann man Besucher dann auch in weniger belastete 
Bereiche verteilen. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Strasdas und ich gebe Herrn Zeiss das Wort, auch 
online zugeschaltet. 
 
Prof. Dr. Harald Zeiss (Hochschule Harz): Sehr ge-
ehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einla-
dung, ich freue mich hier sein zu dürfen. Die Frage 
war nach der Hochschullandschaft und leistungsfä-
higer Infrastruktur und Konzepten um der Abwan-
derung Einhalt zu gebieten. Was sich in den letzten 
Jahren stark manifestiert hat, ist, dass die Touris-
musausbildung und Tourismusweiterbildung an 
Hochschulen insbesondere in dem Bereich der an-

gewandten Hochschulen, also vormals Fachhoch-
schulen, stattfindet. Da gibt es ein sehr breites An-
gebot. Allerdings ist es so, dass wir im universitä-
ren Bereich sehr viele Lehrstühle verloren haben in 
den letzten Jahren und das bereitet uns sehr große 
Sorgen. Die Lehrstühle sind insbesondere nicht nur 
für die wissenschaftliche Ausbildung, sondern 
auch für die Ausbildung von promovierten Wissen-
schaftler notwendig, die dann wiederum an den 
Fachhochschulen zum Einsatz kommen, um die 
vielen tausend Tourismusstudierenden in Deutsch-
land zu betreuen und zum Abschluss zu bringen.  
 
Wie könnte man dem entgegenwirken bzw. was 
könnte man tun, um das zu fördern? Ich denke, 
man müsste das ganze System insofern deutlich at-
traktiver gestalten, dass der Austausch zwischen 
Wirtschaft und Forschung auf verschiedenen Platt-
formen noch stärker gefördert wird. Die Idee des 
bayerischen Zentrums für Tourismus finde ich sehr 
gut. Es wird sehr aktiv daran gearbeitet, wie For-
schungsergebnisse in den Markt kommen können, 
wo es sehr viele Gelegenheiten gibt, dass sich Wis-
senschaft und Forschung mit den Unternehmern 
und mit den Leistungsträgern vor Ort verknüpft. 
Dadurch wird das Ganze wesentlich lebendiger 
und auch der Nutzen und der Vorteil einer wissen-
schaftlichen Tourismusforschung werden auch 
deutlich transparenter. Was ich mir noch wün-
schen würde ist, dass auch in die Hochschulinfra-
struktur investiert wird. Das ist grundsätzlich ein 
Problem, hier haben sich gerade ein paar Türen 
aufgetan. Durch Corona hat sich gezeigt, wie viel 
im Bereich der Digitalisierung noch machbar ist 
und wir erleben das auch bei den Studierenden, 
die sich eine wesentlich digitalere und flexiblere 
Lehre wünschen und das geht zusammen mit In-
vestitionen in digitale Infrastruktur. Das können 
Kleinigkeiten wie WLAN bis hin eben auch Mobil-
funkabdeckung sein. Ich denke, wenn wir es schaf-
fen sowohl in der Infrastruktur als auch dem Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis weiterzu-
kommen, dann wären schon wesentliche Punkte er-
reicht, um die Situation zu verbessern. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Herr 
Kunz, Sie haben das Wort. 
 
Norbert Kunz (DTV): Vielen Dank Frau Vorsit-
zende, liebe Abgeordnete und vielen Dank für die 
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Frage zu der Bedeutung der Tourismusförderinstru-
mente. Ja, die haben gerade jetzt in dieser Phase 
eine sehr sehr hohe Bedeutung, weil die Betriebe, 
aber auch die Kommunen durch die Folgen der 
Corona-Pandemie angeschlagen aus der Krise her-
vorgegangen sind. Investitionen auf kommunaler 
Ebene mussten teilweise zurückgehalten werden o-
der Betriebe hatten kein Kapital mehr, um Investiti-
onen zu tätigen. Deshalb haben die bestehenden 
Tourismusförderinstrumente, von denen ich gleich 
einige nennen möchte, einen sehr sehr hohen Stel-
lenwert für die Betriebe, aber auch für die Kommu-
nen, für die Infrastruktur.  
 
Vielleicht zuerst zur Infrastruktur, weil wir in 
Deutschland eigentlich kaum ein Radweg, kaum 
ein Wanderweg, kaum eine Wegbeschilderung, 
kaum eine Bootsanlegestelle haben, die ohne För-
derung möglich wäre. Das muss man sich einfach 
bewusst machen. Die Förderinstrumente, wie die 
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur im Grundgesetz (GRW) oder die 
GAK, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz oder auch flankierend europäische 
Förderinstrumente sind ganz wichtige Maßnahmen, 
damit solche Fördermaßnahmen überhaupt umge-
setzt werden können. Das hat insbesondere noch-
mal eine besondere Bedeutung für die struktur-
schwachen Regionen und auch für den ländlichen 
Raum, in denen diese Investition nicht auf andere 
Weise getätigt werden könnten. Wir haben noch 
viele andere Möglichkeiten. Da gibt es die Kreditfi-
nanzierung über die KfW (Kreditanstalt für Wieder-
aufbau), aber auch über den ERP-Digitalisierungs- 
und Innovationskredit kann über zinsverbilligte 
Kredite auch nochmal einiges getan werden. Wir 
haben die betriebliche Ebene, da denken wir als 
Deutscher Tourismusverband, ist weiterhin eine 
ganze Menge zu tun im Rahmen der einzelbetriebli-
chen Förderung. Das kann die Sanierung eines Ho-
tels sein, das kann die Saisonverlängerung eines 
Campingplatzes sein, indem man sozusagen auch 
Übernachtungsmöglichkeiten schafft, die außerhalb 
des Zeltes funktionieren und es kann vieles vieles 
andere möglich sein. Es kann beispielsweise auch 
die Digitalisierung von Objekten sein und es kann 
natürlich auch das Thema sein, dass man insge-
samt in Digitalisierung, in Prozesse, in Qualitäts-
steigerung und so weiter investiert. Also kurzum, 
es lohnt sich unbedingt darauf den Fokus zu setzen 

und weiter zu schauen, dass diese Förderinstru-
mente funktionieren. Aus unserer Sicht ist es ers-
tens sehr sehr wichtig, dass die Förderinstrumente 
sinnvoll aufeinander abgestimmt sein müssen und 
zweitens muss man auch den Eigenanteil in den 
Blick nehmen, weil einfach einige Kommunen es 
dann trotz guter Förderkulisse nicht schaffen, den 
zehnprozentigen Eigenanteil zu erbringen.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Kunz. Bevor ich der CDU/CSU Fraktion das Wort 
gebe nochmal der Hinweis, ich habe es in der Ob-
leuterunde nicht mehr angesprochen, dass wir pro 
Fragerunde zwei Fragen stellen, sonst kommen wir 
mit der Zeit heute nicht hin und die ist in der Tat 
knapp. Ich gebe Anja Karliczek das Wort. 
 
Abg. Anja Karliczek (CDU/CSU): Herzlichen Dank 
erstmal dafür, dass Sie uns heute hier informieren 
über das, was Sie sich vorstellen unter der neuen 
Tourismusstrategie. Ich würde gerne als erstes 
nochmal auf das, was Herr Kunz gerade gesagt hat, 
eingehen. Touristisches Fördersystem aus einem 
Guss würde ja bedeuten, dass im Grunde kommu-
nale Programme, Länder- und Bundesprogramme 
auch aufeinander abgestimmt sind. Also ich kenne 
ja die, naja wollen wir es mal freundlich formulie-
ren, Befindlichkeiten und unterschiedlichen Aus-
richtungen, die auf den einzelnen Ebenen da sind. 
Ich teile aber ihre Einschätzung und würde Sie bit-
ten zu sagen, wie stellen Sie sich vor, dass sowas 
wirklich in die Praxis umgesetzt wird, weil ir-
gendwo muss ja der Hebel herkommen, dass alle 
auch sagen „Ja, wir wollen“, weil ansonsten ist so 
dieses „klein-klein“ sehr ausgeprägt gerade im tou-
ristischen Bereich. Noch eine Ergänzungsfrage 
dazu, Sie haben gerade von den Einzelförderungen 
gesprochen, würden Sie auch das Verbleiben der 
verminderten Mehrwertsteuer als ein Förderinstru-
ment an dieser Stelle sehen, weil es ja, ich sage 
mal, die Kapazitäten in den Unternehmen eigene 
Investments zu leisten doch erhöht.  
 
Meine zweite Frage geht an Herrn Christoph 
Schink. Ich habe Ihr Statement gelesen und die Ab-
senkung der Schutzstandards im Arbeitszeitgesetz 
ist Ihr großes Thema, was ich ja sehr gut verstehen 
kann, aber wir leben in einer Zeit der Transforma-
tion. Vielleicht erläutern Sie uns nochmal ein biss-
chen ausführlicher, ob z. B. Flexibilisierung und in 
welchen Grenzen Flexibilisierung für Sie unter 
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eine Nichtabsenkung von Schutzstandards fällt. 
Wie können Sie sich eine Veränderung unseres Ar-
beitszeitgesetzes mit Blick auf die europäischen Re-
gelungen vorstellen? 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Kunz, bitte 
sehr. 
 
Norbert Kunz (DTV): Vielen Dank Frau Karliczek, 
also da habe ich gleich ein Superbeispiel, das übri-
gens auch in den Aktionsplan der letzten Legisla-
turperiode reingehört hätte, das ist das „Radnetz 
Deutschland“. Ein wirklich wundervoller Ansatz 
aus dem Bundesverkehrsministerium in der letzten 
Legislaturperiode, dass die zwölf großen nationalen 
Radrouten, da sind wir ja nicht allein in Europa, 
andere machen das ja auch schon, baulich, aber 
auch digital und vom Marketing her auf Vorder-
mann gebracht werden. Damit erkennt der Bund 
seine Rolle, in diese zwölf zentralen Radrouten zu 
investieren und sie sozusagen zu einem Premium 
Radnetz in Deutschland zu entwickeln. So, wo sind 
jetzt die Länder, die Radrouten sind ja nicht ganz 
allein, sondern die Länder sind zuständig für die 
Zubringerradwege und das Radnetz, was da noch 
mal lokal vor Ort in den Ländern auch noch funkti-
onieren muss. Diese müssen dort auch entspre-
chend investieren und für eine ordentliche Beschil-
derung und für eine Digitalisierung des Radnetzes 
sorgen. So verstehe ich sozusagen an vielen Stellen 
eine sehr sinnvolle Kooperation.  
 
Ein weiteres Beispiel sind die Bundeswasserstras-
sen, wo der Bund sozusagen durch seine Kompe-
tenz für das Bundeswasserstraßennetz in Vorleis-
tung tritt, etwas saniert oder auch investiert und 
die Länder dann in ihrer Kompetenz, in ihren Be-
reichen beispielsweise dafür sorgen, dass der Gast-
hof funktioniert entlang der Wasserstraße oder ent-
lang des Radnetzes, dass es Einkehrmöglichkeiten 
gibt, dass es dort auch die Möglichkeit gibt, dass 
man eine öffentliche Toilette beispielsweise findet. 
So ganz einfache Sachen, die in der Reisekette ins-
gesamt dann zu einem funktionierenden System im 
Tourismus führen kann. Man muss sich dann eng 
verzahnen und dann muss man sich eng abstim-
men. Ich glaube, das ist überhaupt sozusagen aus 
meiner Sicht der wichtigste Punkt vor dem wir jetzt 
bei dieser nationalen Tourismusstrategie stehen, 
weil weder Sie im Tourismusausschuss, noch ein 
anderer Ausschuss des Deutschen Bundestages, 

noch ein Bundesland für sich alleine sozusagen das 
Problem lösen kann. Man muss sich eng abstim-
men, koordinieren, verzahnen. Man muss die 
Kernthemen identifizieren und dann entlang dieser 
Kernthemen versuchen, Maßnahmen abzuleiten 
und die dann sinnvoll mit der Förderkulisse oder 
mit neuen Fördermaßnahmen umzusetzen. Das ist 
vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo das gut zu-
sammen passen könnte.  
 
Thema „Mehrwertsteuersenkung“. Gar keine Frage, 
natürlich ist das ein Beitrag, aber das ist ein Beitrag 
sozusagen im operativen Prozess. Diese Maßnahme 
singulär wird ein Problem lösen, dass dort Entlas-
tung geschaffen wird, die sehr sehr wichtig ist, ge-
rade jetzt in dieser Phase im „Restart“, gar keine 
Frage. Das unterstützen wir, aber liegengebliebene 
Investitionen, wie auch die zugeschalteten Kolle-
gen gerade gesagt haben, das ganze Thema Besu-
cherlenkung, Digitalisierung, das muss alles ja ei-
gentlich noch oben drauf, sodass diese Maßnahme 
eine von ganz vielen ist, vor denen wir jetzt stehen. 
  
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Kunz. Herr Schink, Sie haben das Wort. 
 
Christoph Schink (NGG): Ich möchte mich auch 
ganz herzlich für die Einladung bedanken. Die 
Frage ging zum Thema Leitplanken und Schutzvor-
schriften aus dem Arbeitszeitgesetz, das den tägli-
chen Arbeitstag auf zehn Stunden höchstens be-
schränkt. Die Diskussion ist schon eine Weile im 
Gange, ob man das nicht etwas ausdehnen kann, 
um auch mehr Flexibilität zu schaffen und neue 
Arbeitszeitmodelle ins Leben zu rufen. Wir haben 
uns das angeschaut und stellen fest, dass es eine 
Veränderung gibt, dass viele Hotels dazu überge-
hen, dass sie ihren Beschäftigten eine Vier-Tage-
Woche anbieten und sagen „Du kannst dann hier 
zehn Stunden täglich arbeiten und dafür hast du 
dann einen Tag mehr frei die Woche“. Wir haben 
aber auch viele viele Rückmeldungen, dass die Be-
schäftigten das ihren Unternehmen nicht so richtig 
glauben. Gerade in der Hotellerie, wo eben an 365 
Tagen im Jahr gearbeitet wird und das sieben Tage 
die Woche und das 24 Stunden täglich, ist die Pla-
nung der Arbeitszeit eine ganz ganz wichtige Auf-
gabe, die ganz viel Aufwand erzeugt. Wenn wir mal 
reinschauen, was heißt denn Flexibilisierung? Also 
wir erleben das ja unter Schlagworten von Digitali-
sierung und so weiter, da müssen wir uns, glaube 
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ich, einfach nochmal auch klar machen, mit wel-
chen Arbeitsplätzen wir es denn da eigentlich zu 
tun haben. In der Corona-Pandemie haben wir fest-
gestellt, das sind Präsenzarbeitsplätze zum Groß-
teil, der Frühstückskoch wird nicht im Homeoffice 
arbeiten und man kann sich dann sein Frühstück 
da runterladen, das funktioniert so nicht. Es sind 
eben auch Arbeitsplätze, die körperlich und emoti-
onal sehr herausfordernd sein können. Es gibt im-
mer, auch bei der Rente bis 67 das Beispiel des 
Dachdeckers. Ich glaube, einen Koch im À-la-carte-
Geschäft kann man dazu nehmen, weil das ist wirk-
lich ein doch sehr sehr fordernder Job. Unsere Be-
schäftigten, unsere Mitglieder in der Branche haben 
es mit scharfen Messern, schweren Tellern und 
hungrigen Gästen zu tun und da müssen wir tat-
sächlich sagen, wenn wir die Realität der Arbeits-
plätze anschauen, dann sind zehn Stunden täglich 
genug. Ich bin fest davon überzeugt, das muss auch 
genug sein, denn wenn wir die Imagekampagnen 
und die Dinge, die wir planen, um wieder Personal 
in die Branche zu bekommen und auch zu halten, 
ernst meinen, dann kann nicht noch eine Nachricht 
sein „und dafür kannst du dann 13 Stunden hier 
täglich schuften“. Ich glaube, das ist eine Nach-
richt, die uns allen nicht hilft und die auch den 
Unternehmen nicht hilft.  
 
Sie hatten gefragt, in welchem Rahmen Verände-
rungen möglich sind. Wir haben ganz viele tarifli-
che Flexibilisierungselemente, wir haben Jahresar-
beitszeitkonten, wir haben Halbjahresarbeitszeit-
konten, die werden auch genutzt in der Realität, 
aber wir haben in ein Unternehmen, in eine große 
deutsche Hotelkette reingeschaut, wie es sich mit 
den Teilzeitbeschäftigten verhält. Wie häufig sind 
die eigentlich da, denn wir diskutieren ja auch über 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und über 
Flexibilität eben nicht nur für die Unternehmen, 
sondern auch für die Beschäftigten. Das Ergebnis 
war, dass die Teilzeitbeschäftigten gar nicht ein-
zelne Tage zu Hause bleiben, sondern jeden Tag 
rein gerufen werden, jeden Tag erstmal zum Dienst 
eingeteilt werden. Die Betriebsräte, mit denen wir 
uns das angeschaut haben, haben da den Schluss 
daraus gezogen „Na, ich hol den erstmal rein, wer 
weiß, was heute passiert“ und da entstehen dann 
auch die Überstunden. Herzlichen Dank.  
 
 
 

Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Schink und ich gebe Herrn Schmidt von den Grü-
nen das Wort. 
 
Abg. Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre Aus-
führungen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn 
Professor Strasdas. Sie haben viele Kritikpunkte an 
den bisherigen Arbeiten zur nationalen Touris-
musstrategie benannt, die ich auch ausdrücklich 
unterstützen möchte. Bisher liegt aus unserer Per-
spektive der Fokus zu wenig auf der ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit, die aber aus meiner 
Perspektive entscheidend ist, damit der Tourismus 
dann überhaupt zukunftsfähig werden kann. Meine 
Bitte wäre einfach, dass Sie Ihre Kritik, Ihre Forde-
rungen konkret nochmal selbst ein bisschen erläu-
tern könnten.  
 
Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Kunz vom 
DTV. Mir ist wichtig und was mir in vielen Diskus-
sionen, die ich in den letzten Wochen und Mona-
ten rund um Tourismus, Tourismusstrategie und 
„Neustart Tourismus“ geführt habe, gefehlt hat, ist 
der Fokus auf Innovation, auf Veränderungen nach 
der Pandemie. Wir haben auch im Koalitionsver-
trag vereinbart, den Tourismusstandort innovativ 
zu gestalten in Deutschland. Wo sehen Sie da 
Nachholbedarf bei diesem Thema und wie kann so 
eine Form von Innovationsförderung dann konkret 
Inhalt der Tourismusstrategie werden? 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Prof. Strasdas, Sie 
haben das Wort. 
 
Prof. Dr. Wolfgang Strasdas (Hochschule für nach-
haltige Entwicklung aus Eberswalde): Vielen Dank 
für eine sehr weitreichende Frage, die ich, glaube 
ich, jetzt in der kurzen Zeit nicht so beantworten 
kann. Ich hatte in der Tat einige Punkte in der Stel-
lungnahme angesprochen. Vielleicht nochmal so 
ein paar zentrale Anmerkungen, das kam auch von 
anderer Seite mit. Ich glaube, dass es bisher noch 
gar keine richtige Strategie ist und die vielleicht 
auch gar nicht abgeschlossen war zu dem Zeit-
punkt in der letzten Legislaturperiode und ich 
freue mich sehr, dass hier jetzt ein Prozess in Gang 
kommt, dass es wieder weiter überarbeitet werden 
soll. Ich hätte zwei Kritikpunkte.  
 
Zum einen, die allgemeinen Ziele sind, finde ich, 
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ganz gut und sind wichtig, sie müssen aber unter-
füttert werden. Insbesondere wäre es mir wichtig, 
dass wir Nachhaltigkeit zukünftig auch messen 
können. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den jetzt ja 
jeder im Munde führt. Es gibt „Sustainable Develo-
pment Goals“ und so weiter, die das auch präzisiert 
haben und dennoch glaube ich, dass es sehr wich-
tig ist, dass man das quantifizieren kann. Wir ha-
ben in einem Forschungsvorhaben für das Bundes-
umweltministerium, für das Umweltbundesamt ein 
„Tourism Sustainable Satellite Account“ entwi-
ckelt, mit dem man zum Beispiel für die Branche 
berechnen kann, wie viel Emissionen produziert 
werden für Wasserverbrauch, wie die sozialen 
Standards in der Tat sind und kann das dann tat-
sächlich auch mit anderen Branchen vergleichen, 
z.B. die Treibhausgasintensität oder die Wasserver-
brauchsintensität. Das finde ich einen ganz wichti-
gen Punkt, dass wir Nachhaltigkeit messbar ma-
chen auch im Tourismus, auch in einer Quer-
schnittsbranche wie dem Tourismus ist das mit 
diesem Satellitenkonto möglich.  
 
Der zweite Punkt, den ich vielleicht so rausgreifen 
würde, es sind bestimmte Aspekte gar nicht ge-
nannt worden in der Strategie. Das Thema Bio-
diversität ist ein sehr sehr großes Thema. Gerade 
für deutsche Tourist/-innen spielt das Naturerleb-
nis eine sehr sehr große Rolle. Dementsprechend 
haben wir auch gerade in der Corona-Pandemie 
eine deutliche Mehrbelastung von Naturgebieten 
erfahren. Das ist einerseits, etwas sehr Positives, 
weil die Menschen an die Natur herangeführt wer-
den, und was man kennt und schätzt, das schützt 
man dann auch eher, deshalb finde ich das aus-
drücklich positiv. Aber wie gesagt, im Bereich Be-
sucherlenkung, hatte ich vorhin schon angespro-
chen, muss sicherlich noch einiges getan werden.  
 
Der dritte Punkt ist, das Lieferkettensorgfaltsgesetz 
ist in der Strategie nicht erwähnt und das ist gerade 
im „Outgoing-Tourismus“, also Deutschland ist ei-
ner der wichtigsten Quellmärkte für internationa-
len Tourismus, ein sehr sehr wichtiges Thema, also 
deutsche Tourist/-innen, die ins Ausland reisen. 
Vielfältige sehr komplexe Lieferketten, das sollte 
man in jedem Fall auch nochmal explizit in die 
Strategie aufnehmen.  
 
Und der vierte Punkt ist das Thema Treibhaus-
gasemission. Wir haben drei Krisen im Moment, 

wir haben die Ukraine-Krise, wir haben die Corona-
Krise und wir haben eine Klima-Krise. Deshalb, 
finde ich, muss im Tourismus das Thema Treib-
hausgase eine sehr sehr wichtige Rolle spielen. 
Danke. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Und 
ich gebe Herrn Kunz erneut das Wort. 
 
Norbert Kunz (DTV): Vielen Dank für die Frage. 
Zum Thema Innovation im Tourismus. Da müssen 
wir zunächst an den Grundlagen ansetzen. Das war 
schon in der Anhörung zum Thema Neustart ein 
Thema gewesen, dass wir einen Fokus darauf legen 
müssen, dass unsere Hochschulen Tourismuswis-
senschaften wieder lehren können. Ich hatte darauf 
hingewiesen, dass wir seit vielen vielen Jahren dort 
sozusagen einen Niedergang haben und die Univer-
sitätsstandorte, die die kreativen Köpfe von morgen 
hervorbringen sollen, nur noch an einigen Fingern 
abgezählt werden können. 
 
Nun zum Thema Innovation auch ganz konkrete 
Beispiele. Innovationen können beispielsweise das 
Thema Meldeschein, der auch im Koalitionsvertrag 
steht, durchaus lösen. Ich hatte gerade den Praxis-
test, ich war mit meiner Familie in Wien. Wenn 
man dort eincheckt, muss der Meldeschein eben 
nicht vor Ort an der Rezeption ausgefüllt und 
handschriftlich unterschrieben werden, sondern er 
kann ganz bequem bei der Anreise mit einer Unter-
schrift mit dem Finger auf dem Handy ausgefüllt 
werden. Ganz interessant, das ist natürlich für An-
bieter, die solche Möglichkeiten, solche Apps an-
bieten, solche Lösungsmöglichkeiten anbieten, na-
türlich auch eine Möglichkeit, die auf den Markt zu 
bringen und ich sage mal, was in Österreich bei un-
serem Nachbarland möglich ist, warum ist das nach 
wie vor eigentlich nicht in Deutschland möglich?  
 
Das zweite Thema ist das Thema „Open Data“. Wir 
haben derzeit schon eine doch mehrjährige Innova-
tion zusammen mit der DZT (Deutschen Zentrale 
für Tourismus) vor, auch bundesgefördert vom 
Bundeswirtschaftsministerium und mit Unterstüt-
zung der Landesmarketingorganisation in Deutsch-
land eine einheitliche, digitale Sprache zu entwi-
ckeln. Diese offenen Daten stehen sozusagen für 
alle Innovationen zur Verfügung. Ich denke, das ist 
ein ganz wichtiger Punkt auch für die nationale 
Tourismusstrategie, dass das „Open Data Projekt“ 
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fortgeführt wird. Das ist sicher, aber das Zweite 
wird ja sein, dass diese Daten am Ende auch in den 
Destination gepflegt, eingepflegt, befüllt werden 
und dann eben auch allen zur Verfügung stehen. 
Da glaube ich, haben wir noch einen sehr sehr wei-
ten Weg vor uns, damit auch hier in diesem Be-
reich Innovationen möglich sind.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Kunz. Ich gebe jetzt der AfD das Wort und Herr 
Münzenmaier möchte seine Fragen stellen. 
 
Abg. Sebastian Münzenmaier (AfD): Wir haben es 
schon mehrfach gesagt, dass die sogenannte natio-
nale Tourismusstrategie, die uns jetzt vorgelegt 
wurde, dass die eigentlich diesen Namen nicht ver-
dient hat und Herr Prof. Strasdas hat es sowohl in 
seiner schriftlichen Stellungnahme, als auch eben 
hier nochmal gesagt, dass es eigentlich keine Stra-
tegie ist. Neben der fehlenden Strategie vermissen 
wir vor allem auch noch konkrete Handlungsemp-
fehlungen, auch da ist noch nichts vorgelegt wor-
den und deswegen begrüße ich es sehr, wenn Frau 
Müller hier sagt, dass jetzt zuerst mal über die poli-
tischen Ziele diskutiert wird, also, dass man den 
ganzen Prozess eigentlich nochmal von vorne auf-
macht. Wir alle wissen, dass seit Beginn der Arbeit 
an dieser sogenannten Strategie, dass sich da eini-
ges verändert hat und dass die Lage der deutschen 
Tourismuswirtschaft sich dramatisch auch ver-
schlechtert hat in letzter Zeit. Deswegen glauben 
wir, dass jetzt schnell und entschlossen gehandelt 
werden muss, dass wir jetzt wirklich was tun müs-
sen und deswegen habe ich zwei Fragen an Herrn 
Goller.  
 
Meine erste Frage wäre, welche politischen 
Schwerpunkte müssen denn jetzt gesetzt werden, 
um die Bereiche des Deutschlandtourismus wieder 
fit zu machen und zu stärken, in denen ein Großteil 
der touristischen Wertschöpfung stattfindet? Also 
ich rede primär über Beherbergungsgewerbe, Gast-
ronomie, Freizeitwirtschaft und auch den Ge-
schäftsreisen und Veranstaltungsbereich.  
 
Die zweite Frage ist, was wäre aus Ihrer Sicht denn 
jetzt politisch notwendig, damit die touristischen 
Anbieter in Deutschland, neben der DZT, also auch 
neben den Anstrengungen der DZT, auch besser in 
die Lage versetzt werden, selbst ausländische 

Quellmärkte optimal zu erschließen. Vielen herzli-
chen Dank.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Goller bitte 
sehr. 
 
Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): Ich 
hatte in meinem Statement das schon formuliert, 
was aus meiner Sicht jetzt vordringlich ist. Wie 
hier schon erwähnt wurde, sind die Bedingungen 
nach der Krise für die Branche schwieriger als sie 
vorher waren und ohne jetzt schwarz malen zu 
wollen, Thema „Energiepreise“ und so weiter. Ich 
habe auf dem Weg hierhin heute Morgen gehört, 
dass die GFK (Groth from Knowledge) beim Kon-
sumklimaindex für Mai jetzt ein Minus von 25,6 
Prozent festgestellt hat, nach -15,5 Prozent im Ap-
ril, das heißt, es wird bei den Verbrauchern irgend-
wann ankommen. In diesem Sommer sind sicher-
lich die Urlaubsreisen weitestgehend schon ge-
plant, sicherlich auch nicht für jeden, wenn man 
sich die soziale Schere anschaut, aber doch weitest-
gehend, aber es geht um mehr, es geht auch um die 
nächsten Jahre. Da sind schon wieder dunkle Wol-
ken am Horizont, obwohl wir jetzt eigentlich ge-
glaubt haben, wir sind in dem „Restart“, wo es jetzt 
eigentlich wieder richtig voll losgehen kann.  
 
Ich bin der Auffassung, Förderprogramme sind gut 
und wichtig, aber es sollte bei einem Maßnahmen-
katalog im Rahmen der nationalen Tourismusstra-
tegie auch daran gedacht werden, den Unterneh-
men vor Ort konkret zu helfen. Das ist für mich die 
Frage nach Steuern und Abgaben, wie man hier in 
Zukunft verfahren will. Ich sage es ganz offen, ich 
plädiere, auch was eben schon angeklungen ist, 
ganz klar für eine Mehrwertsteuerabsenkung so-
wohl für Speisen als auch für Getränke. Damit hilft 
man der Branche, behaupte ich, wesentlich stärker 
als mit vielen Förderprogrammen, weil das auch re-
lativ einfach zu handhaben ist für die Unternehmer 
und gerade für die Kleinunternehmer, die ja nicht 
das „Know-how“ haben von großen Anbietern, von 
großen Hotelketten und so weiter. Es geht ja gerade 
um die Klein- und Mittelbetriebe und da erreicht 
man mit so etwas, meines Erachtens, wirklich 
mehr, ohne jetzt einen Riesenapparat aufzubauen. 
Das gleiche gilt, es ist schon angesprochen worden, 
für das Thema Arbeitszeitregelungen und Förde-
rung von Fachkräften etc. pp. Ich glaube, wir sind 
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in der Transformationsphase, und dass durchaus 
auch auf Seiten der Beschäftigten eine gewisse Fle-
xibilität vorhanden ist. Ich würde das insbeson-
dere, was Sie gesagt hatten im Hinblick auf die Sai-
sonkräfte sehen, da wir vor dem Sommer stehen. 
An vielen Tagen ist der Biergarten zu, aber wenn 
die Sonne scheint, ist er offen und dann muss es 
möglich sein, dass ein Unternehmer das auch opti-
mal mitnimmt und das wird in der Regel, glaube 
ich, nicht die betreffen, die permanent eingestellt 
sind, auch, aber eben nicht nur. Also das Thema 
den Unternehmen mit so etwas wirklich zu helfen 
Nummer 1.  
 
Nummer 2: Wir werden wieder eine Verschiebung 
sehen. Die ersten Ergebnisse der Reiseanalyse, die 
veröffentlicht worden sind, zeigen das. Wir hatten 
in den letzten zwei Jahren durch die Rahmenbedin-
gungen der Pandemie eigentlich im Deutschland-
tourismus, gerade in den Naturzielen, eine sehr 
große Nachfrage, es wurde schon angesprochen. 
Das wird sich aber, und das ist auch nicht erstaun-
lich für Fachleute, in den nächsten Jahren wieder 
einpendeln, das heiß,t der Auslandstourismus, der 
„Outgoing-Tourismus“, der wird wieder die Mehr-
heit darstellen, das ist ganz klar. Also müssen wir 
sehen, dass unsere Anbieter hier im Lande im Um-
kehrschluss ihrerseits beim „Incoming“ besser auf-
gestellt sind. Die DZT leistet da seit Jahren hervor-
ragende Arbeit. Das ist unstrittig, aber die DZT, wer 
sich damit eng befasst, der weiß das auch, ist end-
lich in ihren finanziellen und personellen Ressour-
cen vor allen Dingen. Es müsste im Rahmen der na-
tionalen Tourismusstrategie, aus meiner Sicht, 
eben auch eine Struktur gefunden werden, wie man 
den Unternehmen in den Destinationen es ermög-
licht, selber da auch etwas zu tun. Sie haben hier 
auch ungleiche Voraussetzungen, das weiß ich 
noch aus meiner Tätigkeit. Wir haben 16 Bundes-
länder, da gibt es Unterschiede, ich sage mal, Thü-
ringen hatte zuletzt, als ich das noch überblickt 
habe, 2019 einen Tourismusetat für die Marketing-
gesellschaft von 7 Millionen und Sachsen-Anhalt 
von 1,8 Millionen. Wenn Sie sich diese Schere 
auch innerhalb der Bundesländer anschauen, dann 
sehen Sie, dass es hilfreich wäre, wenn der Bund 
hier mit entsprechenden Programmen für den ge-
wissen Ausgleich sorgen und auch da flankierend 
unterstützend sein könnte.  
 

Drittens, aus meiner Sicht, ich hatte es auch in mei-
nem Statement geschrieben, braucht der ländliche 
Raum, das ist, glaube ich, auch hier im Kreise un-
strittig, die Förderung. Da läuft vieles schon seit 
vielen Jahren, weil ich da auch selber aktiv mitge-
macht habe. Da geht es aber in meiner Hinsicht zu-
nächst um Infrastrukturfragen auf verschiedenen 
Ebenen. Verkehrsinfrastruktur, aber auch kulturelle 
Infrastruktur etc. pp. Das ist unstrittig und das 
muss weiter verfolgt werden. Wir haben aber auf-
grund der Erfahrung der letzten zwei Jahre die 
größten Einbrüche nicht im ländlichen Raum ge-
habt, wo der Aktivtourismus und Naturtourismus 
stattfindet, sondern wir haben die Einbrüche ge-
habt in den Städten, wo die Geschäftsreisen sind, 
wo die Kulturreisen sind. Insofern ist es mir ein 
Anliegen, dass man auch überlegt, wie kann man 
künftig den Städte- und Kulturtourismus wieder 
dahin bringen, wo er vor der Krise war. Zumal das 
auch die Kultureinrichtungen betrifft, die davon 
profitieren und die das auch brauchen und in vie-
len Mittelstädten sind gewisse Kultureinrichtungen 
nur noch dann praktisch zu halten, wenn außer der 
Bevölkerung auch noch durch die Besucher hier 
eine Nachfrage gestaltet wird, also da würde ich 
auch an Sie appellieren, das im Auge zu behalten. 
Soviel vielleicht mal für den Anfang zu dem 
Thema.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Als 
nächstes hat die FDP Fraktion das Wort, Herr Tip-
pelt bitte sehr. 
 
Abg. Nico Tippelt (FDP): Vielen Dank an die Sach-
verständigen, dass Sie uns hier Rede und Antwort 
stehen. Unser erster Punkt ist das Thema „Zertifi-
zierung“. Prof. Strasdas ist schon kurz drauf einge-
gangen. Unsere Frage geht an Herrn Prof. Dr. Zeiss. 
Ein immer wieder genanntes Problem sind die 
Standards für eine Nachhaltigkeitszertifizierung, 
um eine Vergleichbarkeit der Maßnahmen zu ge-
währleisten, jedoch auch um das sogenannte „Gre-
enwashing“ zu vermeiden. Die Frage hier wäre, ob 
sich eine solche Zertifizierung privatwirtschaftlich 
erarbeiten und durchführen ließe und ob es unter 
den bereits bestehenden Zertifizierungen einen An-
satz gibt, der dazu geeignet wäre, einen solchen 
Standard zu schaffen?  
 
Der zweite Punkt würde an Prof. Zeiss und Norbert 
Kunz gehen. Sie weisen in Ihren Stellungnahmen 
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beide darauf hin, welchen wichtigen Stellenwert 
Innovation, Forschung und Lehre einnehmen, um 
Antworten auf die zentralen Zukunftsaufgaben, die 
sich der Tourismuswirtschaft stellen, zu finden. 
Das wurde auch schon angerissen, doch wir wollen 
es noch mal konkret wissen. Was muss aus Ihrer 
Sicht konkret geschehen, damit Forschung und 
Lehre im Tourismus in Deutschland wieder ver-
stärkt werden und wie könnte dies konkret in der 
nationalen Tourismusstrategie verankert werden? 
Danke.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Prof. Zeiss, bitte 
sehr. 
 
Prof. Dr. Harald Zeiss (Hochschule Harz): Vielen 
Dank für die Frage. Das Thema Zertifizierung im 
Bereich der Nachhaltigkeit im Tourismus ist ein 
sehr langjähriges Thema. Man spricht von über 400 
Zertifikaten, die international zur Verfügung stehen 
und damit mehr zur Verwirrung beitragen, als 
wirklich etwas erklären. Wobei ich darauf hinwei-
sen möchte, dass wir hier in Deutschland tatsäch-
lich auch eine Handvoll sehr guter Zertifikate habe. 
Ich möchte da unter anderem „TourCert“ nennen, 
die sehr gute Arbeit leisten in dem Bereich und 
auch entsprechend qualitativ ausgezeichnet wer-
den, und zwar gibt es eine internationale Organisa-
tion, den GSTC, den „Global Sustainable Tourism 
Council“. Diese Organisation hat sich genau das 
zur Aufgabe gemacht, nämlich diese 400+ Zertifi-
kate zu prüfen und letztendlich ein Minimum an 
Qualität zu gewährleisten, d.h., da besteht tatsäch-
lich schon etwas mehr Struktur. Gleichwohl ist den 
Konsumenten nicht geholfen, wenn es sehr viele 
unterschiedliche Zertifikate gibt, die zwar gut sind, 
aber unterschiedliche Schwerpunkte legen. Es wäre 
sicherlich förderlich, wenn man hier nochmal 
nachschärfen kann. Vielleicht indem man mit meh-
reren Anbietern von Zertifikaten versucht, Einheit-
lichkeit zu schaffen in den Bereichen der Evaluie-
rung und damit vielleicht auch etwas mehr Trans-
parenz und Vergleichbarkeit hinzubekommen. Es 
ist für den Kunden am einfachsten sich an einem 
Zertifikat zu orientieren, denn keiner fängt an auf 
das Dach eines Hotels zu gehen, um zu schauen, ob 
da eine Photovoltaik-Anlage ist oder wie wird das 
Essen eingekauft, ist das nachhaltig. Das können im 
Grunde nur Zertifikate leisten, um da schnell Klar-
heit zu geben.  
 

Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Herr 
Kunz, Sie haben das Wort. 
 
Norbert Kunz (DTV): Vielen Dank Herr Tippelt für 
die Frage. Zum Thema „Innovation“ und was kann 
man konkret eigentlich tun. Wir müssen uns be-
wusst machen, dass wir im Bereich der Innovati-
onsförderung für den Tourismus eigentlich seit ei-
nigen Jahren immer darauf hoffen, dass es ein sol-
ches Innovationsprogramm gibt. Das ist das LIFT 
(Leistungssteigerung und Innovationsförderung im 
Tourismus), das es jetzt sozusagen schon in zwei 
Ausführungen gibt. Erstens ist das LIFT viel zu 
niedrig finanziell ausgestattet, mit ungefähr 1 oder 
1,5 Millionen Euro und zweitens weiß die Branche 
gar nicht, kommt ein nächstes LIFT, ist das sicher 
und wenn ja, wann kommt es innerhalb eines Jah-
res, sodass es ein relativ einfacher Schritt wäre, ein 
verlässliches Tourismusinnovationsprogramm des 
Bundes aufzulegen, womit die Branche rechnen 
kann. Also LIFT 1 und LIFT 2 haben deutlich ge-
zeigt, dass die völlig überzeichnet sind, dass dort 
auch wirklich viel Ideen, neue Ideen, Wissen, auch 
generiert worden sind, die wirklich sehr sehr rele-
vant für die Branche sind. Gerade wurde LIFT 2, 
das „LIFT Wissen Programm“ auch der Öffentlich-
keit im Beisein der Tourismuskoordinatorin Clau-
dia Müller präsentiert und es sind 16 Projekte, die 
sich wirklich sehen lassen können.  
 
Ich will auch noch ein anderes Beispiel nennen, 
wo man relativ schnell etwas tun könnte. Es geht 
beim Tourismus auch immer darum, hat der Bund 
eigentlich Kompetenzen und da denkt man z.B. bei 
Wissenschaft und Forschung oder Innovation da 
hat der Bund vielleicht gar nicht so viel Kompeten-
zen, insbesondere im Bereich Forschung. Hoch-
schullandschaft ist ja Sache der Länder, wenn man 
allerdings sieht, das habe ich mir gerade nochmal 
aufgerufen, dass am 6. Februar 2020 eine Presse-
mitteilung aus dem Bundesverkehrsministerium 
mit dem Titel „Bundesverkehrsministerium fördert 
erstmals Radverkehrsprofessuren“ kam, dann ist 
das doch ein wunderbares Beispiel, dass der Bund 
an einer Stelle festgestellt hat, wir brauchen da ei-
gentlich noch mehr Wissen in unserer Hochschul-
landschaft, also liefern wir den Ländern einen An-
reiz. Man müsste mal schauen wie dieses Pro-
gramm gelaufen ist. Ich denke schon durchaus er-
folgreich, aber Ähnliches könnte der Bund auch im 
Tourismus machen, dass im Tourismus ein solches 
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Anreizprogramm für die Länder mal auflegt wird 
und mal schaut, ob das von den Ländern angenom-
men wird und zu welchen Ergebnissen das führt.  
Das wären zwei ganz konkrete Vorschläge, die wir 
auch im Rahmen des Dialogprozesses zur nationa-
len Tourismusstrategie diskutiert haben.  
 
Ich will vielleicht abschließend nochmal sagen, es 
ist in der letzten Legislaturperiode sehr viel gelau-
fen. Wir haben ein über 200 Seiten starkes Ergeb-
nisdokument, die Beteiligung der Branche war 
groß, dutzende Verbände aus dem Tourismus ha-
ben sich in mehreren Dialogrunden beteiligt. Nur, 
und das ist zum einen natürlich Corona-bedingt, 
zum anderen vielleicht auch der Zeit geschuldet, 
wurde das Projekt nicht zu Ende gebracht und am 
Ende nicht mit den anderen Ressorts endabge-
stimmt und dann in ein Programm, in ein wirkli-
ches Aktionsprogramm der gesamten Bundesregie-
rung gegossen, sondern endete sozusagen als Akti-
onsprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums. 
Man muss das Rad an der Stelle wirklich nicht neu 
erfinden, aber man muss natürlich an vielen Stel-
len Corona-bedingt noch Lehren ziehen und noch 
neue Punkte hinzupacken, insbesondere im Be-
reich Klimaschutz, Resilienz der Betriebe und 
Corona-Effekte, die jetzt nochmal besonders eine 
Rolle spielen. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Kunz. Ich gebe Herrn Lutze von DIE LINKE. das 
Wort. 
 
Abg. Thomas Lutze (DIE LINKE.): Ich habe zwei 
ganz konkrete Fragen und die Erste ist, wir hatten 
durch die Corona-Pandemie richtigerweise eine 
deutliche Aufhaltung der Möglichkeiten, was die 
Kurzarbeit angeht und die letztendlich auch die 
Einkommen von vielen Beschäftigten dadurch erst-
mal gesichert hat. Aber wir haben gerade im Tou-
rismusbereich, die vorhin angesprochene Situation, 
dass es dort einen sehr hohen Anteil an Menschen 
gibt, die in Teilzeit arbeiten bzw. auch in, ich sage 
mal so, Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die 
man schon als Niedriglohnsektor letztendlich ein 
Stück weit wahrnehmen oder begreifen kann. Jetzt 
gibt es die Möglichkeit, dass Unternehmen das 
Kurzarbeitergeld von 60 bzw. 65 Prozent auf 80 o-
der 90 Prozent aufstocken, was wiederum in der 
Tourismusbranche ja bei den meisten gerade klei-
nen mittelständischen Familienunternehmen usw. 

finanziell überhaupt nicht darstellbar war. Ich 
hoffe jetzt natürlich, dass Corona das letzte Ereignis 
war, aber wir sind alle lang genug in der Politik 
und wissen, dass wenn irgendetwas zu Ende geht, 
meistens etwas anderes kommt, wo der Staat ein-
greifen muss. Deswegen würde mich Ihre Meinung 
dazu interessieren, ob man nicht einkommensab-
hängiger dieses Kurzarbeitergeld eintakten müsste, 
also jemand, der 4.500 Euro brutto verdient, viel-
leicht anders prozentual behandelt wird, als je-
mand der vielleicht ein wenig über 1000 Euro 
brutto hat, weil er in Teilzeit arbeitet und relativ 
wenig bekommt. Wie gesagt, viele Unternehmen in 
der Branche konnten schlichtweg auch aus finanzi-
ellen Gründen nicht aufstocken, wie das größere 
Unternehmen gekonnt haben. Die zweite Frage 
stelle ich in der nächsten Runde.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Lutze. Ich nehme an, Ihre Frage ist an Herrn Schink 
gerichtet? Dann bitte sehr Herr Schink. 
 
Christoph Schink (NGG): Kurzarbeitergeld. Gerade 
auch der erleichterte Zugang und die Aufstockung 
waren extrem wichtig in der Corona-Pandemie. Wir 
haben auch über die Flexibilität der Beschäftigten 
gesprochen. Die Beschäftigten sind flexibel, die Be-
schäftigten sind auch flexibel bei der Wahl ihres 
Arbeitsplatzes und das haben sie uns gezeigt, in-
dem sie häufig auch die Branche verlassen haben 
und auch nicht wiederkommen. Wir haben dann 
auch schnell festgestellt, dass 60 Prozent von wenig 
Geld ganz wenig Geld ist und dass das wirklich 
wirklich knifflig wird. Sie haben die Situation der 
Unternehmen angesprochen und ja, auch da muss 
ich sagen, das war sicherlich nicht einfach. Wir ha-
ben teilweise tarifliche Lösungen gefunden, insbe-
sondere mit dem Bundesverband der Systemgastro-
nomie, wo wir einheitlich auf 90 Prozent aufge-
stockt haben. Das war eine tarifliche Lösung, aber 
andere waren dazu nicht bereit. Es kam dann die 
Aufstockung auf die 70/77 und die 80/87 je nach 
Bezugsmonat von Kurzarbeitergeld im vierten oder 
im siebten Monat noch dazu.  
 
Das war auch ganz ganz wichtig. Wir haben aber 
auch festgestellt, es reicht an vielen Stellen eben 
einfach nicht. Deswegen haben wir uns auf die So-
cken gemacht und haben eine politische Forderung 
aufgestellt, wo wir gesagt haben, wir brauchen ei-
gentlich ein Mindestkurzarbeitergeld, d.h. wer in 
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Vollzeit arbeitet, braucht ein Mindestkurzarbeiter-
geld in Höhe von 1200 Euro, damit man einigerma-
ßen damit klarkommt, damit man seine Miete zah-
len kann, seinen Kühlschrank füllen kann usw. Wir 
sind damit nicht durchgedrungen, aber nichtsdes-
totrotz ist das schon eine Idee, die wir natürlich 
nicht vergessen und die auch für weitere Krisen 
immer noch extrem hilfreich sein kann, wenn man 
dann auch in dem Bereich eine Lösung schafft, 
dass, wenn denn Kurzarbeit notwendig wird, Be-
schäftigte es sich auch leisten können, in Kurzar-
beit zu gehen und sich nicht aus der finanziellen 
Not heraus einen anderen Job suchen. Denn die Ab-
wanderung war hoch, da sind sich die Sozialpart-
ner auch einig, da sind wir uns auch mit den Ar-
beitgeberverbänden einig und ich mag mir gar nicht 
vorstellen, wie das ohne Kurzarbeitergeld gewesen 
wäre, aber ich mag es mir gerne vorstellen, wie es 
mit einem Mindestkurzarbeitergeld gewesen wäre. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Schink. Damit sind wir mit der ersten Fragerunde 
am Ende und wir kommen in die zweite Frage-
runde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um 16:30 
Uhr müssen wir spätestens zum Ende gekommen 
sein. Anja Karliczek bitte sehr. 
 
Abg. Anja Karliczek (CDU/CSU): Ich würde gerne 
in der zweiten Runde an Prof. Zeiss noch einmal zu 
Hochschulstudiengängen und Rückgänge in Lehr-
stühlen eine Frage stellen. Können Sie vielleicht 
nochmal so ein bisschen auf die Ursachen einge-
hen? Waren das sowieso, ich sage mal, zeitlich be-
fristete Lehrstühle oder Lehrstühle, die aufgrund 
von mangelnder Möglichkeit der Nachbesetzung 
weggefallen sind. Können Sie vielleicht dazu was 
sagen?  
 
Zum Zweiten, es gibt im Moment auch gerade im 
Ausbildungswesen große Bewegung. Das duale Stu-
dium ist beispielsweise sehr attraktiv und dann 
stellt sich die Frage, ist man nicht auch in der Lage 
vielleicht gerade im Bereich des Tourismus, wo ja 
die Frage von akademischer und beruflicher Bil-
dung häufig auch sehr eng miteinander verzahnt 
und sehr aufeinander aufbauend ist, über die Mög-
lichkeit von Berufshochschulen, die es in anderen 
Branchen jetzt schon langsam gibt, nachzudenken. 
Würde das nicht vielleicht auch etwas helfen, um 
die unterschiedlichen Kompetenzen, die man 
braucht, um im touristischen Bereich zu arbeiten, 

nicht nur die kreativen sondern am Ende auch die 
operativen, die Managementqualitäten, vielleicht 
auch nochmal anders und besser und vielleicht 
auch mit einem höheren Anreiz wieder bewerben 
zu können. Das wäre meine erste Frage an Herrn 
Prof. Zeiss.  
 
Die zweite Frage würde ich gerne an Herrn Goller 
stellen. Regionale Markenbildungsprozesse. Sie 
kommen aus einer Marketinggesellschaft und ich 
höre immer wieder, dass dies Langfristprojekte 
sind. Wir haben, glaube ich, in Deutschland in den 
verschiedenen Regionen unterschiedliche Stärken 
und wenn wir international besser sichtbar werden 
wollen, ist es ein wesentlicher Punkt, dass wir die 
unterschiedlichen Stärken der unterschiedlichen 
Regionen in Deutschland herausstellen. Ich habe 
den Eindruck, egal wo man hinfährt, Deutschland 
ist überall attraktiv im touristischen Bereich, halt 
mit unterschiedlichen Qualitäten und unterschied-
lichen Aspekten. Bei dem einen geht es um kultu-
relle Fragen, bei dem anderen geht es um Erholung 
usw. je nachdem, was man will. Können Sie sich 
da vorstellen, wie man vielleicht diesen Punkt un-
ter dem Gesichtspunkt der nationalen Touris-
musstrategie noch verstärken kann, dass man im 
Grunde diese regionalen Markenbildungsprozesse 
nochmal verstärkt? 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Prof. Zeiss, 
Sie haben das Wort.  
 
Prof. Dr. Harald Zeiss (Hochschule Harz): Zu dem 
ersten Teil der Frage hinsichtlich der Lehrstühle 
und warum die quasi verschwinden. Das sind alles 
Entscheidungen, die aufgrund von Ruheständen 
eingetreten sind, d. h. die Lehrstuhlinhaber, wie 
z.B. in Dresden oder Lüneburg oder an anderen 
Hochschulen, sind pensioniert worden. Da Touris-
mus kein eigener Fachbereich ist, sondern in der 
Regel entweder im Bereich der Geografie oder auch 
wie bei uns im Fachbereich der Wirtschaftswissen-
schaften angesiedelt ist, entscheiden letztendlich 
eine Vielzahl von Kollegen, fachfremder Kollegen, 
dann darüber, wie diese Lehrstühle weitergeführt 
werden, mit welchen Themen. Und dann, soweit 
mir das bekannt ist, ist es in allen Fällen entschie-
den worden, dass mit anderen Schwerpunkten, ent-
weder im geografischen Bereich oder im Wirt-
schaftsbereich, nach zu besetzen, sodass sie 
schlicht und ergreifend einfach weggefallen sind. 
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Ich denke, es bedarf einer langfristigen Planung, 
um das im universitären Bereich zu verbessern. Im 
Fachhochschulbereich sehe ich da im Moment gar 
nicht so die Not, sondern tatsächlich universitäre 
Tourismusausbildung bis hin zu eben auch Promo-
tion und vielem mehr im wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Das ist mit Sicherheit ein Langstreckenlauf, 
den man annehmen muss, um einfach auch dafür 
zu werben, dass die natürlich unabhängigen Uni-
versitäten und Fachbereiche stärker wieder diesen 
Forschungszweig in den Fokus rücken. Da wird 
eine nationale Tourismusstrategie auch helfen, um 
auch den politischen Willen hier sehr deutlich zu 
machen. Wenn das dann noch verknüpft wird mit 
Drittmitteln und Förderprogrammen, dann wird 
das wesentlich attraktiver auch für die Universitä-
ten.  
 
Der zweite Teil der Frage richtete sich an duale 
Studiengänge. An der Hochschule Harz haben wir 
so einen dualen Studiengang im Bereich Touris-
musmanagement. Ich muss aber sagen, er wurde 
seit seines Bestehens nur punktuell gebucht. Das 
liegt auch daran, dass im Tourismusbereich viele 
kleinteilige Leistungsträger es gar nicht so sehr auf 
dem Schirm haben, sich hier einen Management-
nachwuchs auszubilden. Wir sind leider ein biss-
chen weit weg von Hannover, eine TUI würde das 
sicherlich anders sehen, aber auch schon im Be-
rufsschulbereich haben wir Schwierigkeiten. Wir 
wissen, dass hier einige Azubis aus der Region es 
leichter hätten, wenn sie nach Halberstadt in die 
Berufsschule gehen könnten, um dort eine Touris-
musausbildung zu machen als Tourismuskauf-
mann, aber die Gruppengrößen sind so klein, dass 
die Berufsschule zu Recht sagt „Für sechs Personen 
setzen wir so ein Programm nicht auf“. Da geht es 
vielleicht auch nochmal darum, klug Dinge zu bün-
deln und auch Werbung zu machen. Wobei ich 
weiß, die gesamte Ausbildungssituation in 
Deutschland ist sehr kritisch, aber es geht einfach 
darum, junge Leute für den Tourismus oder für die 
Freizeitwirtschaft wieder zu begeistern. Der Ser-
vicesektor wird in Deutschland massiv wachsen 
und ich sehe sehr sehr gute Aussichten für Hoch-
schulabgänger, für Ausbildungsabgänger in dem 
Bereich. Ich glaube, eine Ausbildung ist auf jeden 
Fall eine Investition in die Zukunft und wird auch 
Jobs geben für diese Schüler und Studenten. 
 
 

Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Ich 
gebe Herrn Goller das Wort. 
 
Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): Re-
gionale Markenbildungsprozesse im Tourismus ist 
ein Superthema, wenn ich das so sagen darf. Da gab 
es immer schon auch selbst bei den Fachleuten 
durchaus divergierende Meinungen, geht das über-
haupt. Also es gibt Markenexperten, die sagen, 
funktioniert bei Tourismus sowieso nicht. Es gibt 
auch Wissenschaftler, die das sagen, also Herr Beri-
telli von der Uni St. Gallen ist beispielsweise der 
Auffassung, dass DMOs gar nicht erst Zeit vergeu-
den sollten, Marken zu bilden. Das würde sowieso 
nicht funktionieren, die seien da auch eigentlich 
überflüssig. Trotzdem ist das natürlich wichtig und 
ich verstehe Ihre Frage so, dass hinter dem Marken-
bildungsprozess natürlich Inhalte stehen. Darum 
geht es eigentlich, sie können über Markenbildung 
und spezielle Marken streiten wie sie wollen. Das 
ist eigentlich relevant auf Ebene der Bundesländer, 
und da drunter würde ich mal sagen der Großdesti-
nationen, also Allgäu oder Schwarzwald. Wobei 
beim Schwarzwald, das wissen Sie vielleicht auch, 
müssen Sie ja schon vom nördlichen, mittleren und 
südlichen Schwarzwald reden. Das ist auch nicht 
so ganz einfach, weil die durchaus andere Prioritä-
ten manchmal sehen. Das wäre sehr sinnvoll und 
ich glaube, dass sich hier auch der Bund sehr posi-
tiv einbringen kann. Denn das kostet auch Geld 
und da kann man meines Erachtens, wenn man at-
traktive Angebote macht, und sie haben ja den Kon-
takt zu den Experten, ich komme wieder zum Kom-
petenzzentrum, da, wo es durchaus gewünscht ist, 
hilfreich zu sein und auch eine gewisse Vereinheit-
lichung heranzuführen. Dass die DZT für Deutsch-
land gewisse Markeninhalte für sich definiert im 
internationalen Wettbewerb ist völlig gut und rich-
tig, und dass natürlich die Bundesländer und die 
Großdestinationen sich dann unter diesem Schirm 
vielleicht ihre Aspekte herauspicken, das ist ganz 
klar. Wenn die DZT ein Programm zum Naturtou-
rismus führt, dann werden in der Regel andere mit-
machen als beim Thema „Kultur und Städte“. Das 
ist auch normal und ist auch okay. Trotzdem muss 
man natürlich schauen, inwieweit man das unter-
stützen kann. Sie haben hier die Schwierigkeit auf 
Bundesländerebene beispielsweise, dass viele Bun-
desländer eine Marke haben wollen, die nicht nur 
den Tourismus betrifft, sondern auch den Standort. 
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Ich sage nur Stichwort „THE LÄND“, also nur mal 
so als Beispiel, was wir zuletzt hatten. Da wäre es 
meiner Ansicht nach schon bedenkenswert, inwie-
weit sie im Zuge der nationalen Tourismusstrategie 
wieder mit den flankierenden Maßnahmen, die mir 
ja sehr wichtig sind, Angebote machen können, 
dass das wirklich diejenigen, also erstmal müssen 
sie es natürlich kommunizieren, Thema Bund-Län-
der-Ausschuss usw., wirklich auch diese Angebote 
runtertragen und dann eben diese Angebote ma-
chen. Das muss meiner Ansicht nach möglich sein, 
also die Fachleute im Kompetenzzentrum und auf 
anderen Ebenen. Es gibt einen Tourismusbeirat, 
was weiß ich, was es alles gibt, der sich mit vielen 
Themen befasst und ich fände es sehr sehr wichtig 
und begrüßenswert, wenn man da auch mal kon-
kreter würde wiederum für die Branche vor Ort. In 
dem Fall reden wir jetzt von den Destinationen vor 
Ort, also bin ich ganz bei Ihnen, ich halte das auch 
für machbar und muss man wollen.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Goller. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben das 
Wort, Herr Schmidt bitte sehr. 
 
Abg. Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ich habe ebenfalls eine Frage an Herrn Goller. Sie 
gehen in Ihrer Stellungnahme unter anderem auf 
den „Incoming-Tourismus“ ein. Sie sagen, dass 
touristische Anbieter in Deutschland sich vielmehr 
auch den ausländischen Quellmärkten widmen 
müssen und fordern eine entsprechende Kompe-
tenz und Professionalität an der touristischen Ba-
sis, wenn man so will. Können Sie die Problemlage 
dazu bitte ein bisschen ausführen? Wo liegen da 
aktuell die Probleme und was schlagen Sie in Be-
zug jetzt konkret auf die Tourismusstrategie vor, 
um genau diese Probleme zu adressieren?  
 
Eine zweite Frage geht an Herrn Kunz vom DTV. 
Die Koordinierung spielt beim Tourismus als Quer-
schnittsaufgabe eine bedeutende Rolle für eine er-
folgreiche Tourismuspolitik. Da wäre meine Frage, 
ob Sie uns kurz erläutern können, welche Rolle 
eben diese Koordinierung des Tourismus als Quer-
schnittsbranche beim Prozess der nationalen Tou-
rismusstrategie spielen kann bzw. spielen sollte? 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Goller bitte 
sehr. 
 

Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): An-
knüpfend an das, was ich dazu schon ausgeführt 
habe. Die DZT spielt die großen Themen beim „In-
coming“. Es hat mich auch jahrelang begleitet in 
meiner Tätigkeit, den Hotels vor Ort auch klar zu 
machen, wie wichtig für sie auch das Ausland ist. 
Dann nochmal, wir werden wieder den Swing ha-
ben, dass die Mehrheit der Deutschen eher ins Aus-
land reist und irgendwie muss das kompensiert 
werden. Natürlich können jetzt nicht eine Destina-
tion und auch ein Hotel einer Destination weltweit 
aktiv werden. Das ist auch nicht sinnvoll, ist auch 
nicht notwendig, aber ich sage mal ein Beispiel: 
Am Niederrhein ist es schon relevant, inwieweit 
ich mich in Holland oder in Belgien auf dem Markt 
darstellen kann. Das Gleiche mag dann gelten für 
Baden-Württemberg in Frankreich oder in der 
Schweiz. Da glaube ich, sollte man die Angebote, 
die die DZT bietet, nutzen. Das wird aber nicht 
überall gehen. Also wenn die DZT beispielsweise 
eine große Präsentation oder einen Workshop in 
Zürich oder in Straßburg oder wo auch immer 
macht, dann kann sie ja nicht zweihundert Unter-
nehmen mitnehmen, das wird ja nicht funktionie-
ren. Das sind dann in der Regel 50 bis 60 Partner, 
die maximal bei solchen Präsentationen mitgehen 
können, also brauchen wir eine Ebene, wo diese 
Unternehmen ertüchtigt werden, das auch selbst 
umsetzen zu können. Natürlich werden diese die 
Unterstützung ihrer Destination brauchen. Da spielt 
wieder das rein, was ich eben gesagt habe, wenn 
der Bund mit den Ländern das schafft, dass die 
Destinationen aktiver sind, dann haben auch die 
Leistungsträger in den Destinationen eher die 
Chance da mitzugehen. Es geht nicht darum der 
DZT Konkurrenz zu machen. Natürlich hat die das 
manchmal kritisch gesehen, wenn Sachsen große 
Touren in den USA und in China gemacht hat, aber 
es geht eigentlich nur darum das zu flankieren. Wir 
waren auch mit die größten Kunden, die die DZT 
hatte, also wir machen das ja schon mit, aber es 
wird nicht reichen, sondern es muss maßgeschnei-
dert sein für bestimmte Destinationen und für Un-
ternehmen in den Destinationen, die es dann ma-
chen wollen. Sie werden Hotels haben, die sind 
einfach nicht interessiert am Austausch. Das ist 
dann eben so, aber diejenigen, die interessiert sind, 
denen müsste man meines Erachtens schon die 
Chance geben, sich da besser aufzustellen und das 
halte ich entsprechend eben wiederum, wenn man 
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mit begleitenden Maßnahmenkatalog zur Strategie 
macht, für machbar, wenn man das will.  
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Herr 
Kunz bitte sehr. 
 
Norbert Kunz (DTV): Vielen Dank Herr Schmidt, 
besonders für diese sehr spannende Frage. Jetzt be-
geben wir uns mal auf historisches Terrain. Ich 
empfehle die Drucksache 7/3840 des Deutschen 
Bundestages. Das ist nämlich die letzte nationale 
Tourismusstrategie, die es von Bundesseite gab, 
und zwar aus dem Jahr 1975. Darin ist ein touris-
muspolitisches Schwerpunktprogramm enthalten 
und in der Tat haben damals ihre Vorgänger sich 
wirklich viele Gedanken gemacht. Es gab ein Extra-
kapitel „Verbesserung der Koordination und Infor-
mationen“ und da ist damals mit mehreren Unter-
punkten unter „Koordinierung der Tourismuspoli-
tik“ beispielsweise der heute immer noch bekannte 
„Länderausschuss Fremdenverkehr“, so hieß er da-
mals, heute „Bund-Länder-Ausschuss“, errichtet 
worden. Es ist eine Tourismus-Enquete geschaffen 
worden, weil man damals gesagt hat, man muss die 
Tourismuspolitik auf eine solide Informationsbasis 
stellen. Man kümmerte sich damals um die Verbes-
serung der Fremdenverkehrsstatistik. Denken wir 
zurück an Corona, vieles, was den Betrieben eigent-
lich passiert ist, ist uns ja auch gar nicht bekannt, 
weil es statistisch nicht erfasst ist. Das ist immer 
ein bisschen schwierig, wenn man natürlich auch 
die Betriebe nicht mit zu viel Berichtspflichten be-
lasten möchte, aber dennoch gab es an vielen Stel-
len einfach auch eine Lernkurve. Ich denke das 
könnte man auch mitnehmen und nicht zuletzt der 
Beirat für Fragen des Tourismus beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft. Der wurde damals eingerich-
tet und wenn man das liest, man staunt, der Beirat 
soll das Recht haben, Gutachten und Stellungnah-
men vorzulegen. Ich will damit sagen, vieles, was 
wir damals 1975 in der letzten nationale Touris-
musstrategie, so sage ich jetzt einfach mal, des Bun-
des hatten, ist auch heute noch hochaktuell und 
Thema. Gerade für den Tourismus als Quer-
schnittsaufgabe bleibt einfach das Thema Koordi-
nierung zwischen Bund und Ländern aber auch in-
nerhalb des Bundes, eine ganz ganz zentrale Auf-
gabe, die auch die neue nationale Tourismusstrate-
gie unbedingt angehen muss, weil keine föderale 
Ebene alleine das Thema lösen kann. Wir müssen 

auf die Kompetenzen des Bundes achten, wir ha-
ben das Thema Arbeitsmarkt, wir haben das Thema 
Steuern, es war heute schon Thema. Wir haben das 
Thema Investition in Infrastruktur, Wasserstraßen 
des Bundes, Bundesstraßen, wir haben Bundes-
schienenwege, Radverkehr hatten wir schon als 
Thema mit dem zentralen Radnetz Deutschland, 
Visa-Regelung, wenn es um „Incoming“ geht und 
vieles auf europäischer Ebene dann auch zu regeln. 
Bürokratieentlastung, Verbraucherschutz, Bundes-
statistik, Koordinierung, also viele viele Themen, 
die beim Bund liegen, aber die am Ende nur flan-
kiert mit den Ländern in guter Zusammenarbeit 
auch gelöst werden können. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Kunz und nun hat die AfD das Wort und ich gebe 
Herrn Moncsek das Wort. Bitte sehr. 
 
Abg. Mike Moncsek (AfD): Meine Frage richtet sich 
an Herrn Goller. Bei den vielen dringenden Proble-
men der deutschen Tourismuswirtschaft, sei es die 
Digitalisierung, die Fachkräftegewinnung oder die 
Behauptung im Wettbewerb haben vor allem die 
kleineren und mittleren Unternehmen einen 
schweren Stand. Oftmals fehlt es aber auf dieser 
Ebene am notwendigen „Know-how“. Meine Frage: 
Welche politischen Maßnahmen könnten im Rah-
men der nationalen Tourismusstrategie kurzfristig 
ergriffen werden, um das Fachwissen von Experten 
dahin zu bringen, wo es vor Ort auch gebraucht 
wird?  
Meine zweite Frage: Woran liegt es aus Ihrer Sicht, 
dass so viele vom Bund geförderte Leuchtturmpro-
jekte im Tourismus leider nicht in die Fläche aus-
gerollt und von den Ländern in den Regionen auf-
gegriffen werden? Wie könnte das durch die natio-
nale Tourismusstrategie, Stichwort Bund-Länder-
Koordination, schnellstmöglich geändert werden? 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Beide Fragen an 
Herrn Goller. Bitte sehr. 
 
Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): Ich 
habe das heute schon einige Male angesprochen. 
Ich glaube, es mangelt nicht an Expertise, also hier 
im Kreis nicht und auch nicht an den ganzen Betei-
ligten in den Prozessen, wenn Sie die nationale 
Tourismusstrategie diskutieren. Wir haben die Ver-
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bände mit ihrem „Know-how“, wir haben die Wis-
senschaft, wir haben die Beratungsunternehmen 
und wir haben, ich komme mal wieder darauf zu-
rück, dieses Kompetenzzentrum Tourismus. Ich 
habe so ein bisschen den Eindruck, gestatten Sie 
mir, wenn ich das jetzt so sage, dass da auch sehr 
viel immer in der eigenen Suppe geschwommen 
wird. Es ist schön, dass man sich austauscht, das 
ist auch wichtig. Es klang eben an, auch Touris-
muswissenschaft muss unterstützt werden, dass 
das an Standorten möglich ist, das unterschreibe 
ich sofort, aber ich stelle mir schon die Frage als je-
mand, der sozusagen an der Front gearbeitet hat, 
was kommt davon unten an? Und das ist eben mein 
Hauptanliegen und da sage ich, es muss möglich 
sein, dass Sie es im Zuge dieses Maßnahmenkatalo-
ges nationale Tourismusstrategie irgendwie fest-
schreiben und die Mohrrübe in den Raum hängen, 
wo dann hoffentlich nach gegriffen wird, dass eben 
auch die Basis stärker bedacht wird. Warum soll 
das Kompetenzzentrum nicht in Kooperation mit 
entsprechenden Beratungsunternehmen, die Sie 
alle kennen, die hier oft schon gesessen haben, wa-
rum sollen die nicht in der Lage sein auch stärker 
an der Basis zu wirken? Das muss möglich sein. Ich 
sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, mit der 
Bitte um Entschuldigung, statt des 12. Seminars 
und Panels unter Experten zum Thema Nachhaltig-
keit, wo sich eigentlich alle einig sind, dass das 
notwendig ist, was niemand ernsthaft in Frage stel-
len wird, sollte man vielleicht dann aber auch mal 
Inhalte transportieren, die wirklich den Unterneh-
men auf betriebswirtschaftlicher Ebene, auf fachli-
cher Ebene, im Marketing, in der Akquise zumin-
dest Leitbilder geben.  
 
Es gibt da durchaus Möglichkeiten, ich sage mal 
ein Beispiel: Die Hessen Agentur hat da ein ganz 
gutes „Best-Practice-Beispiel“, die hat wirklich ein 
„Online-Tool“ geschaffen, das den Hoteliers, den 
Gastronomen eine Chance gibt, sich auf ausländi-
sche Gäste einzustellen. Das ist gar nicht mal so 
personalintensiv, ist aber wirklich durchdacht. Ka-
taloge, welche Märkte sind interessant und was 
sucht ein US-Amerikaner im Urlaub, das gibt es 
reichlich, das ist 100 mal gedruckt, aber wirklich 
ganz konkret, was heißt das für mich an der Rezep-
tion, was heißt das für mich in der Küche, was 
heißt das für mich in der Ausstattung der Zimmer 
und so weiter. Mein Beispiel, was ich Ihnen, ich 

habe es auch in meiner Stellungnahme geschrie-
ben, ans Herz legen möchte.  
 
Die zweite Frage, dass das nicht versickert, das ist 
in der Tat so, man mag mir auch das verzeihen. Wir 
haben wunderbare „Best-Practice-Beispiele“ seit 
Jahren. Deutscher Tourismuspreis hier vom DTV. 
Toll, Supersachen dabei, aber es ist oft natürlich 
wirklich ein „one off“. Da hat eine Region was su-
per geschafft, ist dafür auch gelobt worden, alles 
schön und gut, aber es setzt sich eben nicht in der 
Breite durch. Und da kann ich mir schon vorstel-
len, dass Sie als Bund eben auch Werkzeuge haben, 
dafür zu sorgen, dass das ein bisschen nachhaltiger 
wird. Weil das Problem von Förderprogrammen ist 
ja gerade, dass das zwei, drei Jahre läuft, so ein 
„Best-Practice-Beispiel“ das läuft zwei, drei Jahre, 
dann ist die Finanzierung futsch und dann versan-
det das mitunter. Deshalb müsste man darüber 
nachdenken, wie man auch solche Beispiele ein-
fach dahingehend nachhaltiger gestalten kann, dass 
sie deutschlandweit an der Basis wirklich unten 
ankommen. Das ist eine Kommunikationsfrage, es 
ist aber auch eine Förderfrage und das halte ich für 
ganz wichtig, damit das Ganze eben auch, das ist ja 
der Sinn der Strategie, langfristig wirkt, darum 
muss es ja gehen. Dankeschön. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Goller und die FDP hat mit Herrn Tippelt das Wort, 
bitte sehr. 
 
Abg. Nico Tippelt (FDP): Herr Goller, Sie sprachen 
gerade davon, es mangelt nicht an Expertise. Sie sa-
gen in Ihrer Stellungnahme, dass ein wichtiges Ele-
ment für eine effiziente Gestaltung der nationalen 
Tourismusstrategie eine Verzahnung mit den Tou-
rismusstrategien der Länder und Landesmarke-
tingorganisationen ist, wo Sie auch herkommen. 
Frage: Wie hoch sehen Sie die Bereitschaft der Län-
der, sich hier mit dem Bund abzustimmen? Welche 
Erwartung hat aus Ihrer Sicht die Branche an die 
Fortführung des Dialogs zur Weiterentwickelung 
der nationalen Tourismusstrategie und wie sollte 
ein solcher Dialogprozess eingebunden werden?  
 
Vielleicht noch ein kleiner Punkt: Halten Sie per-
sönlich es für sinnvoll auch den Bereich Geschäfts-
reisetourismus innerhalb der nationalen Touris-
musstrategie gesondert Aufmerksamkeit zu wid-
men, und wenn nein, warum nicht?  
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Mein zweiter Punkt ist nochmal eine Nachfrage an 
Herrn Kunz: In Ihrer Stellungnahme bedauern Sie 
es, dass die Anstrengung in der letzten Wahlperi-
ode nicht zu einem wirklich richtungsweisenden 
Ergebnis geführt hat, was die nationale Touris-
musstrategie angeht. Frage: Können Sie vielleicht 
nochmal erläutern, warum es aus Ihrer Sicht so 
wichtig ist, dass wir eine nationale Tourismusstra-
tegie in Deutschland erarbeiten und welche 
Schritte zwingend vorgenommen werden müssten? 
Können Sie Beispiele aus dem Ausland nennen, wo 
es bereits eine gelungene Tourismusstrategie gibt 
und wodurch sich diese auszeichnen, also was set-
zen hier andere Länder für eine „Benchmark“, man 
muss ja nicht immer das Fahrrad neu erfinden. 
Danke. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Goller bitte 
sehr. 
 
Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): Ich 
habe mich natürlich im Vorfeld dieser Veranstal-
tung mit meinen alten Kontakten im sächsischen 
Wirtschaftsministerium bzw. jetzt ist es das Minis-
terium für Kultur und Tourismus kurzgeschlossen. 
Sie arbeiten gerade an einer neuen Tourismusstra-
tegie, die haben eine bis 2025 gehabt und sind jetzt 
an der Fortschreibung bis 2030. Ich habe gefragt 
„Sagt mal, nationale Tourismusstrategie ist das für 
euch ein Faktor?“ Die ehrliche Antwort war „Nö, 
wir machen jetzt hier unser Ding, wir sind in der 
Planung, wir müssen unser Ding fortschreiben und 
dann schauen wir mal“. Ich führe das aber nicht 
darauf zurück, dass es da eine Abwehrhaltung gibt, 
sondern es ganz einfach darum geht, dass die Kom-
munikationskanäle fehlen. Gut, jetzt kann man wie-
der sagen, mag in den letzten zwei Jahren verständ-
lich sein, da hatten die meisten Leute auf allen Ebe-
nen andere Probleme. Ich glaube schon, dass eine 
Bereitschaft da wäre, denn das ist auch nicht so 
eine Sache, die die Leute sehr gerne machen, diese 
Strategien. Man muss ganz hart sagen, dass drei 
Jahre verlorengegangen sind, aber wenn der Bund 
jetzt zügig „Benchmarks“ setzt, glaube ich, dass 
viele Länder sich darunter finden können und das 
dann auch machen werden. Wir müssen nicht im-
mer von den Starken reden. Bayern beispielsweise 
ist touristisch finanziell so aufgestellt, dass da sehr 
viel auch aus der Wirtschaft mitfinanziert wird, das 

ist aber in den neuen Bundesländern beispiels-
weise völlig anders und insofern, glaube ich, ist da 
auch eine Bereitschaft da wirklich mitzugehen, 
wenn man entsprechende Angebote macht.  
 
Ihr zweites Thema, was kommt an der Basis an. Ich 
wage die Behauptung, dass viele an der Basis den 
Dialog überhaupt nicht mitbekommen. Wenn wir 
jetzt zu einem kleinen Hotelier am Stadtrand von 
Berlin fahren würden und ihn fragen würden, der 
wird ja wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. 
Das ist auch so, wie gesagt, man kann nicht als 
Bund alles breit mitnehmen, aber das ist eben auch 
jetzt, das hatte ich eben schon mal kurz angespro-
chen, ein Kommunikationsproblem, also man muss 
jetzt das auch breit kommunizieren, was Sie dann 
hoffentlich zügig mit der Regierung umsetzen wer-
den..  
 
Punkt 3. Geschäftsreisetourismus ist für mich ein 
ganz heikles Thema. Ich weiß nicht, ob ich mit die-
ser Sicht hier alleine im Raum bin. Das wird nie 
wieder das werden, was es mal war. Das ist uns 
doch hoffentlich klar und wenn alle hier darüber 
reden, auch eben was von den Hochschulen kam, 
Digitalisierung war wichtig, wir müssen die Hoch-
schulen auch in puncto Digitalisierung aufrüsten. 
Ja klar, das heißt im Umkehrschluss, dass Ge-
schäftsreisevolumen wird immer weiter sinken, 
weil die Unternehmen nun in den letzten zwei Jah-
ren festgestellt haben, dass das wunderbar funktio-
nieren kann mit Zoom-Meetings und ähnlichem. 
Also da muss man die Aufmerksamkeit darauf len-
ken. Es gibt bestimmte Segmente, die werden wei-
tergehen, zum Beispiel Kongresse, aber der Städte-
tourismus an den großen Kongressstandorten und 
wo die großen Unternehmen sitzen, Frankfurt, 
München, was weiß ich, die müssen sich schon 
überlegen, wie sie diese Rückgänge, der wird nicht 
ganz wegfallen, aber ich sage mal der wird viel-
leicht noch langfristig 40-50 Prozent dessen sein, 
was wir mal hatten, wie sie das substituieren mit 
entsprechenden anderen Reiseangeboten für das 
breite Publikum. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Goller. Herr Kunz, Sie haben das Wort. 
 
Norbert Kunz: Vielen Dank Herr Tippelt für die 
Frage. Wir haben das in der Tat wirklich bedauert, 
weil das ein sehr sehr komplexer und eigentlich 
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gut angelegter Prozess war. Ich möchte meine Kri-
tik jetzt wirklich in Klammern setzen, weil wir hat-
ten die Corona-Pandemie und wir wissen natürlich, 
dass die Ressourcen im federführenden Haus dort 
für die Rettungshilfen, für die Branche auch ge-
nutzt werden mussten. Aber als wir das Papier 
dann bekommen haben, muss ich aus heutiger 
Sicht oder auch schon aus damaliger Sicht ehrlich 
sagen, man hätte diesen Aktionsplan lieber so nicht 
machen sollen. 46 Seiten bunte Bilder und Maß-
nahmen, die quasi gar keine sind. Im Bereich Nach-
haltigkeit wurde statt einer Maßnahme beispiels-
weise eine Frage gestellt oder es wurden Maßnah-
men nur vorgestellt, die schon erledigt sind. Die 
waren auch sehr wichtig, aber sie sind erledigt, sie 
liegen sozusagen nicht mehr in der Zukunft, son-
dern sie waren auf der „Erledigt-Liste“. Dann hätte 
man lieber so offen sein sollen und sagen sollen, es 
ist Corona-Krise, wir müssen dieses Thema in der 
nächsten Legislaturperiode fortsetzen und genau 
das passiert ja jetzt.  
 
Warum ist die nationale Tourismusstrategie so 
wichtig und was sind sozusagen da die Punkte? Ich 
denke, es gibt ja viele Punkte und viele Verbände 
haben auch gute Ideen geliefert, auch der Deutsche 
Tourismusverband, aber drei Punkte möchte ich 
herausstellen. 
 
Das ist das Thema „Koordinierung“. Um dieses 
Thema kommt man im Tourismus nicht herum. 
Wir hatten dazu heute auch viele Fragen, wie Bund 
und Länder sich sinnvoll ergänzen können. Das 
zweite Thema ist das ganze Thema „Investition, In-
novation“, auch erneut heute wichtiges Thema und 
das dritte Thema, und ich glaube da müssen wir 
auch nochmal nachlegen, ist das Thema nachhalti-
ger Qualitätstourismus. Also alles rund um das 
Thema „Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung“. Diese ganze The-
menpalette bis hin zur Fachkräfteproblematik 
reicht das ja, wenn wir uns die SDG („Sustainable 
Development Goals“) anschauen, dann ist das ja al-
les dort auch untersetzt. Das sind aus meiner Sicht 
die drei großen Themenblöcke, denen wir uns wid-
men müssen und ansonsten einfach an den Prozess 
der letzten Legislaturperiode anknüpfen und hier 
noch die offenen Baustellen jetzt schnell klären. 
Ich finde es gut, dass jetzt, Frau Müller hat das ja 
präsentiert, sozusagen auch der Prozess anläuft, 
auch schnell anlaufen soll im Zuge der Plattform 

„Zukunft des Tourismus“ und wir hier jetzt sozusa-
gen nicht die gesamte Legislaturperiode dafür Zeit 
haben diesen NTS-Prozess zum Abschluss zu brin-
gen.  
 
Europäischer Vergleich, letztes Wort. Wir haben 
uns das auch nochmal angeschaut, die nationale 
Tourismusstrategie ist ja auch etwas, was uns auch 
abgefordert wird von der europäischen Ebene. Im 
„Pathway-Prozess“ der EU-Kommission wurde ge-
rade gesagt, dass die Mitgliedstaaten der EU natio-
nale Tourismusstrategien entwickeln sollen und 
wenn man sich anschaut, wie da die Bilanz ist, 
dann haben wir von der EU27 nur Belgien, wo es 
keine nationale Tourismusstrategie gibt, weil sie 
sozusagen föderal bezogen auf die Ebenen Flan-
dern, Wallonien und Brüssel regionale Strategien 
haben. Alle anderen EU-Mitgliedstaaten haben ent-
weder aktuelle Strategien oder sind mit Deutsch-
land gerade in der Erarbeitung einer nationalen 
Tourismusstrategie. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Kunz. Letzter Fragesteller ist Thomas Lutze von 
DIE LINKE. 
 
Abg. Thomas Lutze (DIE LINKE.): Ich möchte jetzt 
nochmal zum Thema „nationale Tourismusstrate-
gie“ das Thema „Barrierefreiheit“ aufrufen. Ich 
weiß, dass das mittlerweile breit überall auf dem 
Schirm ist. Dennoch sind wir was viele Entwick-
lungen angeht, im Vergleich z. B. zu den USA bei 
dem Thema leider noch Entwicklungsland. Ich 
habe auch manchmal den Eindruck, dass betroffene 
Menschen, die Tourismus machen wollen und 
Handicaps haben eher als Sozialfälle betrachtet 
werden anstatt als Kunden, die durchaus auch Geld 
haben und auch ein gewisses Potential vorhanden 
ist. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wer sich von 
Ihnen angesprochen fühlt, aber vielleicht kann mir 
einer eine Antwort darauf geben, warum wir in 
Deutschland offensichtlich, letztendlich auch in 
Europa, nicht auf dem Stand sind, den z.B. die 
USA bei dem Thema hat. Ein nicht barrierefreies 
Tourismusangebot oder Hotel oder irgendetwas an-
deres wäre durch entsprechende Lobbyarbeit inner-
halb von wenigen Monaten kaputt. Da würde es ei-
nen öffentlichen Druck geben, den die Betreffenden 
nicht aushalten würden. 
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Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Kunz hat 
sich gemeldet und möchte dazu was sagen. Bitte 
sehr. 
 
Norbert Kunz (DTV): Soweit es mir möglich ist, 
möchte ich darauf sehr gerne antworten, weil das 
wirklich ein ganz ganz wichtiges Thema ist. Das 
Thema „Barrierefreiheit und barrierefreies Reisen“ 
ist übrigens auch Bestandteil des „Pathway-Prozes-
ses“ der EU. Auch dort wird der Barrierefreiheit ein 
Extrakapitel gewidmet, d.h. auch das ist eine klare 
Anforderung an alle Mitgliedstaaten der EU, alle 
Nationalstaaten sich diesem Thema zu widmen.  
 
Kurz zur Problembeschreibung. Wir sind eigentlich 
auf einem guten Weg, aber das Problem ist, wir ha-
ben bisher zu wenige Betriebe erreicht. Es sind ins-
gesamt in Deutschland etwas mehr als 4.000 Be-
triebe. Jetzt muss man sich im Detail anschauen, 
woran es liegt, dass sich die Betriebe mit barriere-
freien Angeboten noch nicht ausreichend klassifi-
zieren lassen oder sie noch nicht zur Verfügung 
stellen. Ich denke da haben wir eine sehr gute 
Nahtstelle und Schnittstelle auch zu den Förder-
programmen. Investitionen im Bereich Hotellerie, 
im Bereich Gastronomie, im Bereich auch der Feri-
enwohnungen, die getätigt werden können, sollten 
eben zusammen mit öffentlichen Fördermitteln 
auch verzahnt werden, mit Investitionen in den 
barrierefreien Ausbau. Aber das nicht verstanden 
sozusagen als Zwangsprojekt, sondern als eine 
Kernaufgabe des Tourismus, Reisen für wirklich 
alle, anbieten zu können, um nicht eine große 
Gruppe in Deutschland vom Reisen und von Unter-
kunftsbetrieben de facto teilweise ausschließen zu 
müssen. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Herr Goller, schaf-
fen Sie es in einer Minute? 
 
Hans-Jürgen Goller (ehemaliger Geschäftsführer 
Tourismus Marketing Gesellschaften Sachsen): Ja, 
auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ohne Ihnen wi-
dersprechen zu wollen, also die Wichtigkeit ist un-
strittig, da sind wir uns alle einig. In Europa gibt es 
durchaus in Großbritannien und in Niederlanden 
schon eine Situation, die deutlich besser ist als bei 
uns, aber ich muss auch eine kleine Lanze brechen 
für die Kollegen in den Bundesländern. Es gibt die-
sen Arbeitskreis „barrierefreies Reisen“. Meines 

Wissens gibt es in jedem Bundesland dafür Verant-
wortliche in den Landesmarketingorganisationen. 
In Sachsen gibt es eine eigene Managerin, die nur 
das macht, die selber rausfährt und die auch 
checkt, ist das barrierefrei. Am Anfang war es so, 
ich bin barrierefrei und dann steht da plötzlich die 
Treppe vor einem. Das wird aber gemacht und das 
ist auf der Agenda, das kann ich Ihnen wirklich, 
Herr Lutze, bestätigen. Klar, jetzt waren andere 
Dinge im Fokus die letzten zwei Jahre, aber wir ha-
ben in Deutschland in den letzten Jahren doch 
schon einiges erreicht. Dankeschön. 
 
Vors. Jana Schimke (CDU/CSU): Vielen Dank. Ich 
möchte mich herzlich bedanken im Namen aller 
Ausschussmitglieder für Ihre Teilnahme als Sach-
verständige, für Ihre Auskunftsbereitschaft und die 
Informationen, die wir heute einmal mehr von 
Ihnen erhalten haben, herzlichen Dank.  
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Vorbemerkungen 

Diese Stellungnahme bezieht sich vornehmlich auf die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit von 
Tourismus. Diese Aspekte sind in der Nationalen Tourismusstrategie m.E. unterrepräsentiert bzw. 
nicht hinreichend präzisiert. Der Bereich der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit ist demgegenüber 
deutlich besser ausgearbeitet. 

Die Stellungnahme beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und zieht daraus entsprechende 
Schlussfolgerungen, die auch subjektiv gefärbt sein können. Sie gibt nicht die Position der Hochschule 
für Nachhaltige Entwicklung wieder.   

Im Vorfeld wurden zusätzlich Petra Thomas (forum anders reisen), Antje Monshausen (Brot für die 
Welt) und Birgit Eschenlohr (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) konsultiert.  

 

1. Das hier zur Diskussion stehende Papier des Bundeswirtschaftsministeriums ist zunächst einmal 
nur ansatzweise als Strategie zu erkennen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine kurze, auf 
rein wirtschaftlichen Kennzahlen beruhende Zustandsanalyse des Deutschlandtourismus. Den 
größten Raum nehmen die (ebenfalls wirtschaftlichen) Auswirkungen der Coronakrise und die 
unmittelbare Krisenbewältigung ein. Die eigentliche Strategie befindet sich auf einer einzigen 
Seite und wird in dem darauf folgenden Kapitel „Neustart und mittelfristige Maßnahmen“ kaum 
aufgegriffen. 

2. Es fehlt eine klare Definition des Deutschland-Tourismus, sowohl hinsichtlich seines räumlichen 
Bezugs als auch der Tourismusformen. Der Fokus liegt auf Deutschland als Destination. Deutsch-
land als Quellmarkt für internationalen Tourismus wird eher randlich behandelt. Weiterhin wird 
der wichtige Geschäftsreisetourismus – im Eckpunktepapier noch explizit erwähnt – nicht 
thematisiert.  

 

Quelle: ZENAT/DIW Econ et al. 2021 
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3. Insgesamt wird empfohlen, die Nationale Tourismusstrategie an den Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen zu orientieren, die auch für viele andere Politikbereiche der 
Bundesregierung maßgeblich sind. 

4. Bis zur Coronakrise gingen ca. 70% der Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer) der Deutschen ins 
Ausland, davon ein Großteil als Kund*innen deutscher Reiseveranstalter. Damit leist(et)en 
deutsche Tourist*innen mit ihren Ausgaben einen bedeutenden Anteil zur wirtschaftlichen 
Entwicklung anderer Länder. Gleichzeitig sind viele dieser Destinationen, insbesondere im 
Globalen Süden, vulnerabler gegenüber den negativen Effekten eines ungesteuerten Tourismus, 
vor allem in Bezug auf Menschen- und Kinderrechte. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz 
trägt dieser Situation Rechnung und nimmt deutsche Unternehmen mit in die Verantwortung, 
wird in der Nationalen Tourismusstrategie aber nicht erwähnt. Es ist für den Tourismus jedoch 
von zentraler Bedeutung und muss entsprechend angewandt werden. KMU benötigen für die 
Umsetzung auch fachspezifische Beratung und Unterstützung, z.B. durch die Botschaften oder 
die Auslandshandelskammern.  

5. Neben den vielfältigen Potenzialen des Tourismus (Schaffung von Arbeitsplätzen, Bildung, 
Gesundheit, internationale Verständigung usw.) sollten auch seine negativen Auswirkungen und 
Risiken nicht unerwähnt bleiben und mit Strategien zu ihrer Minimierung untersetzt werden.  

6. Tourismus verursacht einen erheblichen, im Vergleich zu seiner wirtschaftlichen Wertschöpfung 
überproportionalen Anteil an den deutschen und insbesondere den globalen Treibhausgas-
emissionen (je nach Berechnungsmethode und Systemgrenzen – Berücksichtigung von Vor-
ketten, Treibhausgasen usw. – zwischen 4,5 und 12,7%1), insbesondere durch touristischen 
Verkehr. Dieser muss in Deutschland und Europa zunehmend auf Verkehrsmittel des Umwelt-
verbundes verlagert werden. Für den Flugverkehr müssen auf EU- und auf internationaler Ebene 
wirksame Instrumente zur absoluten Emissionsreduktion (einschl. von Nicht-CO2-Emissionen) 
implementiert werden. Das von der International Civil Aviation Organisation (ICAO) verabschie-
dete Programm CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) 
scheint hierfür wenig geeignet. 

7. Zwischen Tourismus und Biodiversität ergeben sich zahlreiche Wechselwirkungen, die sowohl 
positiv als auch negativ ausfallen können. Umweltbildung und touristischer Inwertsetzung von 
Natur und Landschaft stehen teils massive Belastungen durch Infrastrukturausbau und unge-
lenkte Besucherströme (u.a. bedingt durch die Verwendung Sozialer Medien) gegenüber. In 
Deutschland werden Freizeit und Tourismus von Expert*innen als bedeutende Risikofaktoren für 
die Artenvielfalt angesehen.2 Dieser Aspekt fehlt in der Nationalen Tourismusstrategie völlig. 
Umweltverträglichkeitsprüfungen für touristische Bauvorhaben, eine biodiversitätsfreundliche 
Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie konsequentes (auch durch digitale Instru-
mente unterstütztes) Besuchermanagement in Schutzgebieten sind zentrale Instrumente, die 
Eingang in die Nationale Tourismusstrategie finden sollten. 

                                                           
1 vgl. ZENAT/DIW Econ et al. (20121): Messung der Nachhaltigkeit des Tourismus in Deutschland – Entwicklung eines 
Tourismus-Nachhaltigkeits-Satellitenkontos (TSSA). Hg.: Umweltbundesamt, Texte 61/2021 
2 vgl. u.a. ZENAT/DIW Econ (2022): Messung der Nachhaltigkeit des Tourismus in Deutschland – Untersuchung der 
Machbarkeit und Entwicklung aussagekräftiger ergänzender Indikatoren, die in der derzeitigen TSSA-Systematik nicht 
erfasst sind. I.A. des Umweltbundesamtes, April 2022 (noch unveröffentlicht) 
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8. Der Ressourcenverbrauch im Gastgewerbe innerhalb und außerhalb Deutschlands ist gegenüber 
dem Verbrauch zuhause teils deutlich erhöht. Dies gilt insbesondere für den Energie- und 
Wasserverbrauch sowie für Lebensmittelabfälle. Es sollten weiterhin Informations-, Bildungs- 
und Beratungsangebote für touristische Leistungsträger und für Tourist*innen selbst gefördert 
werden, um diesen Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Auch finanzielle/steuerliche Anreize im 
Rahmen einer weiter gefassten, nachhaltigen Energie-, Ressourcen- und Ernährungspolitik wären 
denkbar. 

9. Wie eine Auswertung des Indikatorensets „Qualität der Arbeit“ des Statistischen Bundesamtes 
zeigt, sind die Arbeitsbedingungen (Lohnniveau, Arbeitszeiten, Qualifikationsgrad usw.) im 
Tourismus schlechter als im Schnitt der deutschen Wirtschaft.3 Gleichzeitig kämpft die Branche 
mit Arbeits- und Fachkräftemangel. Hier sind innovative Lösungen gefragt, die diese beiden 
einander bedingenden Problembereiche konzertiert angehen.   

10. In einigen touristischen Destinationen sind in den vergangenen Jahren deutliche Überlastungs-
erscheinungen zutage getreten (Stichwort Overtourism), die neben den ökologischen Auswir-
kungen teils auch zu einer verminderten Tourismusakzeptanz der einheimischen Bevölkerung 
geführt und Grenzen des Wachstums aufgezeigt haben. In der Coronakrise ist es zu diesbezüglich 
zu Verlagerungen auf inländische Urlaubs- und Tagesausflugsziele gekommen.4 Gleichzeitig sind 
viele, vor allem ländliche Regionen im Binnenland, von Undertourism geprägt. Hier gilt es, 
innovative, auch überregionale Produktentwicklungs-, Vermarktungs- und Lenkungsstrategien zu 
entwickeln, damit strukturschwache ländliche Räume mehr vom Tourismus profitieren können.  

11. Wie nachhaltig Tourismus ist, hängt sehr wesentlich auch vom Verhalten den Reisenden selbst 
ab. Völkerverständigung durch Tourismus – wie in der Nationalen Tourismusstrategie als Ziel 
benannt – geschieht zudem nicht automatisch. Hier ist noch erhebliche unterstützende 
Informations- und Bildungsarbeit zu leisten, am besten schon in den Schulen, damit nachhaltiges 
Reisen ein selbstverständlicher Bestandteil eines nachhaltigen Lebensstils wird. 

12. Dienstreisen, Konferenzen, Messen usw. sind ein wichtiger Teil des Tourismus und sollten 
nachhaltiger gestaltet werden – idealerweise indem sie, falls möglich, durch Online-Meetings 
ersetzt werden. Der Bund hat u.a. die Möglichkeit, dies auch gesetzgeberisch zu beeinflussen, 
z.B. indem das Bundesreisekostengesetz oder das sog. Dienstwagenprivileg auf den Prüfstand 
kommen. Der Bund kann darüber hinaus für seine eigenen Mitarbeitenden noch weitergehende 
Richtlinien erlassen, beispielsweise in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl oder die Auswahl von 
(nachhaltigen) Unterkünften oder Konferenzeinrichtungen. 

13. Wie man nachhaltige touristische Angebote von weniger nachhaltigen (Stichwort Greenwashing) 
unterscheiden kann, ist weitgehend ungeregelt. In Deutschland, in Europa und weltweit existiert 
zwar eine Vielzahl von Zertifizierungen für nachhaltigen Tourismus, doch haben diese bisher nur 
eine geringe Marktdurchdringung erreicht und sind weitgehend unbekannt. Es wird empfohlen, 
auf deutscher und/oder auf europäischer Ebene eine staatliche Dachmarke mit einheitlichem 

                                                           
3 vgl. ZENAT/DIW Econ et al. 2021 
4 vgl. Österreichisches Institut für Regionalforschung/Hochschule Luzern/ZENAT (2021): Unbalanced tourism growth at 
destination level – Root causes, impacts existing solutions and good practices. I.A. der Europäischen Kommission, Septem-
ber 2021 (noch unveröffentlicht) 
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Standard (einschl. Benchmarks) zu schaffen, ähnlich dem Biosiegel für Lebensmittel aus ökolo-
gischem Anbau.5 Diese Dachmarke kann sich den Global Sustainable Tourism Criteria orientieren. 
Ähnliches gilt für das (Nachhaltigkeits-) Reporting von Unternehmen, welches bisher uneinheit-
lich nach verschiedenen Standards erfolgt.  

14. Ebenso fehlt ein bundesweites System zur Messung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit 
des Deutschlandtourismus. Kennzahlen existierten bis vor kurzem nur für die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Tourismus in Form eines Tourismussatellitenkontos, die in der Nationalen 
Tourismusstrategie auch zitiert werden. Im Auftrage des Umweltbundesamtes und des Bundes-
umweltministeriums wurde vor kurzem ein erweitertes Tourismusnachhaltigkeits-Satelliten-
konto (TSSA) mit konkreten ökologischen und sozialen Indikatoren (z.B. Treibhausgasemissionen, 
Wasserverbrauch, Lohnniveau) entwickelt, welche einen Vergleich mit anderen Wirtschafts-
zweigen erlauben.6 Es wird empfohlen, diese Indikatoren regelmäßig zu erheben, um auf dieser 
Grundlage die nachhaltige Entwicklung des Deutschland-Tourismus überprüfen und entsprechen-
de Politiken entwickeln zu können. Die Bundesregierung könnte in diesem Zusammenhang an die 
Measuring Sustainability in Tourism Initiative der Welttourismusorganisation anknüpfen. 

15. Nachhaltigkeit im Tourismus wird international seit den 1990er Jahren diskutiert, in Deutschland 
und einigen anderen Ländern schon früher. Dabei wurde sehr weitgehend auf Freiwilligkeit ohne 
substanzielle Anreize bzw. Nachteile gesetzt, nämlich auf die Kaufentscheidungen umwelt- und 
sozial bewusster Konsument*innen und auf Unternehmensverantwortung (Corporate Social 
Responsibility). Dies hat nur in begrenztem Umfang funktioniert. Insbesondere die Treibhausgas-
emissionen im Tourismus sind kontinuierlich gestiegen statt gesunken. Man wird daher auch in 
der Tourismuspolitik nicht umhinkommen, zukünftig verpflichtendere Rahmenbedingungen 
(Stichworte: Mindestlohn, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, CO2-Bepreisung usw.) und klare 
Anreize zu schaffen bzw. umweltschädliche Subventionen und Steuervergünstigungen abzu-
bauen, um auch im Tourismus zu einer stärkeren „Preiswahrheit“ zu kommen, von der dann eine 
Steuerungswirkung zugunsten nachhaltigerer Angebote ausgehen könnte. 

16. Im Kompetenzzentrum Tourismus des BMWK scheint ökologische und soziale Nachhaltigkeits-
Expertise bisher kaum vertreten zu sein. Es wird vorgeschlagen, hier eine thematische bzw. 
fachliche Erweiterung vorzunehmen. Zu überlegen wäre weiterhin, eine Art tourismuspolitischen 
Beirat zu schaffen, in dem Tourismusverbände und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich 
mit Tourismus befassen, vertreten wären. 

 

                                                           
5 vgl. Verbraucherinitiative/ZENAT (2017): Anforderungen an Unternehmenszertifizierungen für nachhaltigen Tourismus in 
Deutschland. Mit Förderung durch das Bundesumweltministerium 
6 ZENAT/DIW Econ et al. 2021 
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Wernigerode, 16. April 2022 

 
Ausschuss für Tourismus 
 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 

 
 
 
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung „Nationale Tourismusstrategie“ am 27. April 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich freue mich, als Sachverständiger in Ihrer Sitzung eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Diese 
finden Sie auf den drei Folgeseiten. 
 
Bei Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. Harald Zeiss 
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Stellungnahme zur „Nationale Tourismusstrategie“ 
 

Im Juni 2021 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den Aktionsplan „Nationale Tourismusstra-

tegie“ herausgegeben. Die Strategie sollte nach dem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 einen ganzheitlichen wirt-

schaftspolitischen Ansatz vereinbaren. Der Aktionsplan wird dem Ziel jedoch nicht gerecht. Zwar werden die Aus-

wirkungen der Corona-Krise anhand aktueller Statistiken aufgezeigt und wichtige Unterstützungsmaßnahmen des Bun-

des wie Wirtschaftshilfen oder der Tourismus-Wegweiser genannt. Aber konkrete Maßnahmen über die Krisenreaktion 

hinaus werden im Aktionsplan nicht ausreichend berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass die neue 

Bundesregierung und der Ausschuss Tourismus an einer Überarbeitung der Nationalen Tourismusstrategie arbeiten. 

 

Die folgende Stellungnahme macht deutlich, dass der Tourismus ein komplexes System ist, das viele positive, 

aber auch negative Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt haben kann. Die in dieser Stellung-

nahme aufgeführten Handlungsfelder müssen daher in einen Gesamtrahmen für eine erfolgreiche touristische Entwick-

lung eingebunden, festgelegt und mit konkreten Maßnahmen bis 2030 praxisbezogen begleitet werden. Insbesondere 

Aspekte der Nachhaltigkeit – mit einem klaren Fokus auf dem Klimaschutz – müssen diesen Gesamtrahmen prägen. 

 

Förderung eines nachhaltigen Tourismus 

Diese Form des Tourismus trägt erheblich zu einer dauerhaften Wertschöpfung und zum Wohlstand der Bevölkerung 

bei. Es gilt, die Bedürfnisse und Interessen der Gäste und der Bevölkerung mit denen des Natur-, Umwelt- und Klima-

schutzes zu verbinden, und dabei eine langfristig wirtschaftliche sowie sozialverträgliche Entwicklung zu erreichen. EU, 

Bund und Länder können mit den richtigen Maßnahmen Anreize zum Klima- und Umweltschutz und für eine nachhal-

tige Tourismusentwicklung setzen.  
Eine nachhaltige Entwicklung ist wirtschaftlich leistungsfähig, beschäftigungsintensiv und gleichzeitig langfris-

tig ausgelegt, umweltverträglich und sozial gerecht. Ein innovatives Umfeld kann dazu beitragen, dass dies gelingt, 

indem der Tourismus den eigenen Ressourcenverbrauch verantwortlich monitort und minimiert. Dies gilt zuvorderst in 

strukturschwachen Regionen – egal ob in städtischen oder ländlichen Räumen – wo der Tourismus als Quelle für Ein-

kommen und Beschäftigung eine herausragende Rolle spielt. Unabhängig davon trägt die Branche auch zum sozialen 

Zusammenhalt und zur Wahrung bzw. Aufwertung des kulturellen Erbes bei. 

 

Digitalisierung fördern 

Im Tourismus verändert die fortschreitende Digitalisierung das Konsumverhalten, die Geschäftsmodelle und das Wett-

bewerbsumfeld mit hoher Geschwindigkeit. Nahezu alle Bereiche des Tourismus unterliegen inzwischen Digitalisie-

rungsprozessen. Hier liegen unausgeschöpfte Potenziale auf dem Weg zum Tourismus 4.0. Für die Zukunftsfähigkeit 

der deutschen Tourismuswirtschaft ist entscheidend, inwieweit sie den digitalen Strukturwandel im globalen Wettbe-

werb meistern und die Chancen der Plattformökonomie gewinnbringend nutzen kann.  

Die Nutzung digitaler Dienste durch die Reisenden und die Bereitstellung digitaler Angebote durch die Destinationen 

setzt das Vorhandensein eines flächendeckenden Mobilfunk- und Breitbandnetzes voraus. Bund und Länder 

müssen die hierzu notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit auch hier ländlichen Regionen nicht abgehängt wer-

den. Eine zeitgemäße Digitalisierung der Tourismuswirtschaft und des Standorts Deutschland sichert darüber hinaus 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Deutschlandtourismus. 
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Tourismus 4.0 erkennen und fördern bedeutet, die Innovationsfähigkeit einer ganzen Branche voranzutreiben. Hierzu 

gehören Open-Data-Ansätze, datengetriebene Entscheidungs- und Lösungsprozesse sowie akademische Innovations-

forschung. Rahmenbedingungen für technologie-getriebene touristische Start-ups und die Mitgestaltung einer kunden-

orientierten Plattformökonomie zählen ebenfalls dazu. 

 

Zukunftstrends identifizieren und unterstützen 

Der Caravan-Tourismus ist im ländlichen Raum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden und hat im Zuge der Corona-

Pandemie nicht nur in ländliche Regionen, sondern auch in den Städten weiter an Bedeutung gewonnen. Die Reisen-

den sind in der Regel solvente Gäste, die z.B. Gastronomie, Museen oder den Einzelhandel im Umfeld stärken. Ähnli-

che Entwicklungen sind beim Wassertourismus zu verzeichnen. Es gilt, eine entsprechende und ansprechende Infra-

struktur bei Stell- und Liegeplätzen zu schaffen bzw. auszubauen, die hohen Anforderungen an herkömmlicher und di-

gitaler Ausstattung entspricht. Hierdurch können neue Bereiche erschlossen werden, die dabei helfen, Verluste aus 

anderen Segmenten auszugleichen. Daneben muss durch einen konsequenten Erhalt und den Ausbau der Rad-

Infrastruktur das immer bedeutendere Segment des Fahrradtourismus weiter gefördert werden. Hierbei ergeben sich 

zugleich Synergien zum für die Verkehrswende notwendigen Ausbau der Pendler-Verbindungen für Radfahrende.  

 

Fachkräfteausbildung und Tourismusforschung 

Für den Tourismusstandort Deutschland ist es entscheidend, dass Hotel- und Gaststättengewerbe, Agenturen und 

kommunale Einrichtungen Arbeitsplätze adäquat besetzen können. Deshalb muss alles getan werden, um die Attrakti-

vität der Tourismuswirtschaft als Arbeitgeber zu verbessern. Darüber hinaus steht die Tourismuswirtschaft vor der 

Aufgabe, durch Innovationen, Forschung und Lehre Antworten auf die zentralen Zukunftsfragen zu finden, bspw. Siche-

rung der regionalen Wertschöpfungsketten angesichts der globalen Digitalisierung, Lösungen zum Arbeits- und Fach-

kräftemangel oder Fragen der Nachhaltigkeit. Der Tourismus ist dabei auf eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur 

und innovative Lehre an den öffentlichen Hochschulen angewiesen.  

 

Die Chancen und Zukunftsaussichten für junge Nachwuchskräfte im Tourismus sind hervorragend. Die Potenzi-

ale der Ausbildung im Tourismus – auch für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den deutschen 

Arbeitsmarkt – müssen stärker Eingang in die Berufsberatung finden. Das Engagement der Branche sollte künftig durch 

verstärkte öffentliche Maßnahmen, z.B. im Rahmen der schulischen Berufsberatung oder der Vermittlung von Praktika 

und Praxiskontakten, unterstützt werden.  

 

Es bedarf außerdem stärkerer finanzieller Anreize für die Förderung von Hochschulstudiengängen mit Touris-

musschwerpunkt (insbesondere Dualer Studiengänge) an öffentlichen und privaten Hochschulen.  Bundesländer und 

Hochschulen ziehen sich kontinuierlich aus Forschung und Lehre im Tourismusbereich zurück. Derzeit kann man Tou-

rismus landesweit nur noch an drei staatlichen Universitäten studieren (und auch nur im Rahmen eines Geografiestudi-

ums). Angesichts der vielen Herausforderungen im Tourismus geht dadurch nicht nur Wissen verloren, sondern hoch-

qualifizierter Nachwuchs wandert zunehmend ins Ausland ab und steht dem deutschen Arbeitsmarkt trotz aller 

Dringlichkeit nicht mehr zur Verfügung. 
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Nachhaltige Mobilitätsformen 

Die Erreichbarkeit von deutschen Destinationen mit dem Schienenpersonenverkehr stellt einen maßgeblichen Standort-

faktor für die Tourismusgemeinden und die Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse dar. Es bedarf daher anstelle 

eines Rückzugs der Bahn aus der Fläche zusätzlicher Streckenreaktivierungen und einer finanziellen Stärkung des Ge-

samtsystems ÖPNV aus Bussen und Bahnen. Damit können zugleich die klimapolitischen Ziele der Bundesregie-

rung erreicht und die Nachhaltigkeit des Tourismus gefördert werden. 

Gerade vor dem Hintergrund des Klimaschutzes kommt es mehr denn je darauf an, dass die Reisegebiete mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind. Während Mobilitätsangebote in den Ballungsräumen einen guten Ausbau-

stand erreicht haben, mangelt es weiterhin an attraktiven Angeboten in strukturschwachen oder ländlichen Räumen. 

Vorhaben für den Ausbau von Schiene, Straße und Wasserwegen sind zu lange in der Planung und Umsetzung. Über 

viele Jahre hat sich in Deutschland ein Stau an infrastrukturellen Investitionsvorhaben entwickelt, der dringend abge-

baut werden muss. Die Erreichbarkeit touristischer Ziele ist eine Grundbedingung für den Deutschlandtouris-

mus und für die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusdestinationen von existenzieller Bedeutung. Wir brauchen 

zudem ein verlässliches und vor allem flächendeckendes Schnellladenetz, um den Wandel zur Elektromobilität zu er-

möglichen und touristische Regionen erreichbar zu halten. 

 

Internationale Märkte mitdenken und Tourismus als Stabilisator nutzen 

Die deutsche Tourismuswirtschaft steht für Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreundschaft. Deutschland ist auch des-

halb ein attraktives Reiseziel für ausländische Gäste, weil hier Demokratie und Freiheit gelebt werden. Die Re-

gierung sollte Deutschland als Tourismusstandort stärken und damit Arbeitsplätze in der deutschen mittelständischen 

Tourismuswirtschaft sichern. 

Auch der Outgoing-Sektor muss in einer nationalen Tourismusstrategie berücksichtigt werden. Rund 70 % der organi-

sierten Reisen führen ins Ausland. An der Planung und organisatorischen Durchführung dieser Dienstleistungen sind 

deutsche Unternehmen maßgeblich beteiligt. Diese Unternehmen beschäftigen deutlich über 70.000 qualifizierte Fach-

kräfte und generieren einen Gesamtumsatz von rund 65 Mrd. € im Jahr. Der Outgoing-Sektor der Tourismusindust-

rie trägt zur Wertschöpfung bei und sichert Arbeitsplätze. Gleichzeitig sind die beteiligten Unternehmen und Orga-

nisationen nur selten Empfänger von staatlichen Fördermitteln und Subventionen.  

 

 

Die hier beschriebenen Handlungsfelder stellen nur einen Überblick dar und sind als Richtungsimpulse zu verstehen. 

Sicherlich gibt es weitere wichtige Felder, die aufgrund der Kürze der Stellungnahme keine Berücksichtigung finden 

konnten. Damit eine effiziente und zielgerichtete Umsetzung gelingt, müssen alle Akteure eingebunden werden. Die 

Tourismuspolitik auf europäischer und auf Bundesebene, die Bundesländer und Kommunen sowie die touristischen 

Unternehmen und Leistungsträger, Tourismusorganisationen und Verbände bilden das Rückgrat der Branche. Eine 

koordinierte Zusammenarbeit dieser Akteure ist die Voraussetzung für das Gelingen einer Nationalen Touris-

musstrategie.  



Deutscher Tourismusverband e.V. 

Schillstraße 9 · 10785 Berlin 
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Deutscher Bundestag - Ausschuss für Tourismus 

Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung   
zum Thema „Nationale Tourismusstrategie“   
am Mittwoch, 27.04.2022 
 

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) ist der einzige föderal aufgebaute Dachverband 
der kommunalen, regionalen und landesweit touristisch tätigen Organisationen. Seit 
1902 setzt er sich für eine erfolgreiche touristische Entwicklung in Deutschland ein und 
vertritt die Interessen von mehr als 100 Mitgliedern. 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Tou-
rismus zum Thema „Nationale Tourismusstrategie. 

Zwar ist der Deutschlandtourismus im Vor-Corona-Jahr 2019 auf rund 500 Millionen 
Übernachtungen, 4,1 Millionen Beschäftigte und einen Anteil von 4 Prozent an der Brutto-
wertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft angewachsen. Aber der Tourismus ist 
kein Selbstläufer. Seine enormen Potenziale können nur genutzt werden, wenn den Fol-
gen der Corona-Pandemie und den großen Herausforderungen wirksam begegnet wird. 

Mangelnde Koordinierung zwischen den föderalen Ebenen, bürokratische Hindernisse, 
fehlende Zielvorgaben und zum Teil enorme Investitionsrückstände bremsen die Entwick-
lung des Tourismus. Dies wird der Bedeutung des Tourismus für Lebensqualität, Wohl-
stand und Beschäftigung nicht gerecht, sondern konterkariert seine Rolle.  

Zukunftsthemen des Deutschlandtourismus wie Innovationen, Digitalisierung, Qualitäts-
steigerung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilität, Barrierefreiheit und Auslandsmarke-
ting sowie Fachkräftesicherung und „Gutes Arbeiten“ im Tourismus müssen politisch und 
gesetzgeberisch gemeinsam von Bund und Ländern entschlossen und zielgerichtet in 
Angriff genommen werden. Hierfür bedarf es einer Nationalen Tourismusstrategie. 

Die letzte substanzielle Tourismusstrategie des Bundes stammt aus dem Jahr 1975.1 
Damals wurde ein „Tourismuspolitisches Schwerpunktprogramm“ aufgelegt, das die 

 
1 Unterrichtung durch die Bundesregierung: Tourismus in der Bundesrepublik Deutschland — Grundlagen 

und Ziele, BT-Drs. 7/3840 vom 01.07.1975. https://dserver.bundestag.de/btd/07/038/0703840.pdf 

Anlage 3

https://dserver.bundestag.de/btd/07/038/0703840.pdf
verbiellbr
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Ziele der Tourismuspolitik benannte und fünf konkrete Maßnahmenpakete enthielt. Kon-
krete Maßnahmen waren beispielsweise: 

• der Ausbau der Tourismus-Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", 

• ein Programm zur Förderung von Anlagen und Einrichtungen für die touristische 
Naherholung und den Kurzzeittourismus,  

• die Förderung der Betriebsberatung ist für die kleinen und mittleren Unternehmen, 

• die Förderung der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) mit 60 Millionen DM, 

• die Verbesserung der Koordinierung der Tourismuspolitik innerhalb der Bundesre-
gierung durch eine intensiviere interministerielle Zusammenarbeit, 

• die Einrichtung des Beirates für Fragen des Tourismus beim Bundesminister für 
Wirtschaft, der das Recht haben sollte, Gutachten und Stellungnahmen vorzule-
gen. 

 

Bundespolitisch wurden lange keine weiteren Maßnahmen im Sinne einer Tourismusstra-
tegie oder eines ganzheitlichen tourismuspolitischen Ansatzes in Angriff genommen. 
Stattdessen hat die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag einmal pro Legislatur-
periode einen Tourismuspolitischen Bericht vorgelegt.  

2009 hat die Bundesregierung Tourismuspolitische Leitlinien formuliert, um den Rahmen 
für die Tourismuspolitik festzulegen. Die Leitlinien wurden allerdings nicht mit konkreten 
Maßnahmen untersetzt.  

Der DTV hat seit langem darauf hingewiesen, dass ein Berichtswesen zum Stand des 
Deutschlandtourismus nicht ausreicht. Notwendig ist ein neuer strategischer Ansatz im 
Rahmen einer Nationalen Tourismusstrategie, der über eine reine Zustandsbeschreibung 
des Deutschlandtourismus hinausgeht. In der Tourismusstrategie müssen zentrale 
Handlungsfelder und Ziele formuliert und mit konkreten Maßnahmen und Instrumenten 
untersetzt werden. 

Die Koalition von CDU, CSU und SPD hat diese Forderung 2018 aufgegriffen. Im Koaliti-
onsvertrag vom 12. März 2018 wurde die Erarbeitung einer nationalen Tourismusstrate-
gie vereinbart: 

„Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland, auch in ländlichen Räu-
men. Wir wollen die touristische Entwicklung nachhaltig stärken. Wir vereinbaren unter 
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Beachtung der föderalen Grundsätze der Tourismuspolitik (gemeinsam mit den Ländern) 
und den Kompetenzen des Bundes für die Tourismuswirtschaft einen ganzheitlichen wirt-
schaftspolitischen Ansatz in Form einer nationalen Tourismusstrategie. Dabei wollen wir 
die Rahmenbedingungen für den Tourismus in Deutschland weiter verbessern, von der 
Werbung im Ausland über einheitliche Qualitätskriterien und eine Fachkräfteoffensive mit 
der Branche bis hin zur Barrierefreiheit. Die Förderinstrumente von EU, Bund und Ländern 
müssen enger miteinander verzahnt werden.“ 

Eine vollständige Umsetzung erfolgte allerdings nicht. Zwar hat die Bundesregierung im 
Jahr 2019 Eckpunkte für eine Nationale Tourismusstrategie vorgelegt und darin strategi-
sche Ziele und Handlungsfelder formuliert2. Auch wurde ein umfassender Dialogprozess 
zur Nationalen Tourismusstrategie mit relevanten Akteuren und Stakeholdern durchge-
führt. Der zugesagte Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen, zu dem die einzelnen Bun-
desressorts in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich und in ihrer jeweiligen Verantwor-
tung beitragen, kam allerdings nicht zustande. Stattdessen wurde zum Ende der 19. Wahl-
periode ein wenig konkreter Aktionsplan des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie vorgelegt, der keine neuen konkreten Maßnahmen enthielt, sondern vor allem be-
reits umgesetzte einzelne Maßnahmen darstellte. 

2021 hat sich auch die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsver-
trag zur Erarbeitung der Nationalen Tourismusstrategie bekannt: 

„Wir nehmen den Prozess zur nationalen Tourismusstrategie wieder auf, verbessern die 
Koordinierung der Tourismuspolitik, um den Tourismusstandort Deutschland nach der 
Corona-Krise nachhaltig, klimafreundlich, sozial gerecht und innovativ zu gestalten.“ 

Es muss jetzt darum gehen, den Prozess zur Nationalen Tourismusstrategie zügig wieder 
aufzunehmen und abzuschließen. Die wesentlichen Arbeiten sind im bundesweiten Dia-
logprozess zur Nationalen Tourismusstrategie mit relevanten Akteuren und Stakeholdern 
bereits durchgeführt worden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind bereits 2020 zu 
einem umfassenden Katalog mit Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung zu-
sammengefasst worden und sollten – wo sie weiterhin aktuell sind – weiter für ein Maß-
nahmenpaket genutzt werden. Notwendig ist eine Aktualisierung der Ergebnisse im Hin-
blick auf die Folgen der Corona-Pandemie und auf die Auswirkungen des Angriffskrieges 
Russlands auf die Ukraine für den Tourismus. In den letzten beiden Jahren sind zudem 
besondere Herausforderungen der Branche wie Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, 
Resilienz der Akteure, nachhaltige Mobilität, Kostensteigerungen, neue Sicherheitsbe-
dürfnisse oder verändertes Reiseverhalten noch stärker in Fokus gerückt, die einbezogen 
werden müssen. Noch ausstehend ist außerdem eine Abstimmung über konkrete Maß-
nahmen, wie die einzelnen Bundesressorts in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich und 

 
2 Unterrichtung durch die Bundesregierung: Eckpunkte für eine nationale Tourismusstrategie, BT-Drs. 
19/9810 vom 02.05.2019, https://dserver.bundestag.de/btd/19/098/1909810.pdf 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/098/1909810.pdf
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in ihrer jeweiligen Verantwortung zur Erreichung der strategischen Ziele und Handlungs-
felder für den Tourismus beitragen können. Schließlich ist eine Abstimmung mit den Län-
dern erforderlich, damit die Maßnahmen des Bundes zielgerichtet mit den Maßnahmen 
der Länder koordiniert werden. 

Auch im europäischen Zusammenhang ist eine Nationale Tourismusstrategie von zuneh-
mender Bedeutung. Im Frühjahr 2022 hat die Europäische Kommission den Implementie-
rungsprozess für den Tourism Transition Pathway für einen digitalen und ökologischen 
Wandel und eine langfristige Resilienz der Branche eingeleitet. Damit wird auch den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 27. Mai 2021 Rechnung getragen, dass 
eine Europäische Tourismusagenda zu entwickeln ist. Im Bericht der Kommission vom 
4. Februar 2022 werden von den Mitgliedsstaaten intelligente und nachhaltige Touris-
musstrategien auf nationaler und regionaler Ebene gefordert. Auch deshalb ist Deutsch-
land nun gefordert, die Nationale Tourismusstrategie zügig zum Abschluss zu bringen. 

 

Die Forderungen des DTV zur Nationalen Tourismusstrategie vom 17. August 20183, vom 
20. November 20194 und vom 15. Juni 20205 bleiben aktuell und bilden weiterhin eine 
gute Grundlage für den weiteren Strategieprozess.  

Folgende Handlungsfelder und Maßnahmen bilden aus Sicht des DTV das Fundament für 
eine erfolgreiche Nationale Tourismusstrategie:  

1. Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und mit den Län-
dern und Kommunen verbessern.  

Der Tourismus ist eine Querschnittsaufgabe, die alle staatlichen und föderalen Ebe-
nen betrifft. Im Deutschen Bundestag trägt der Tourismusausschuss mit 19 ordentli-
chen Mitgliedern politische Verantwortung für den Wirtschaftsfaktor Tourismus. In-
nerhalb der Bundesregierung ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (mit Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus 
sowie den für Tourismus zuständigen Referaten) verantwortlich. Zudem bearbeiten 
14 weitere Bundesministerien bzw. Beauftragte tourismusrelevante Themen. Zu den 
weiteren koordinierenden Gremien zählen der Beirat für Fragen des Tourismus, das 

 
3 Anforderungen des Deutschen Tourismusverbandes DTV an eine nationale Tourismusstrategie, 

17.08.2018, https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bil-
der/Presse/Presse_PDF/DTV_Nationale_Strategie.pdf 
4 Nationale Tourismusstrategie - Forderungen des Deutschen Tourismusverbandes e.V., Arbeitspapier 

vom 20.11.2019, siehe Anlage 1 oder  https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Medienda-
tenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/DTV-Forderungen_Nationale_Tourismusstrategie.pdf 
5 Ergänzung der Forderungen des Deutschen Tourismusverbandes zur Nationalen Tourismusstrategie, 

15.06.2020, siehe Anlage 2 oder https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendaten-
bank/Bilder/Politik/DTV-Forderungen_NTS_15_Juni_2020.pdf 
 

https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/DTV_Nationale_Strategie.pdf
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/DTV_Nationale_Strategie.pdf
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/DTV-Forderungen_Nationale_Tourismusstrategie.pdf
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/DTV-Forderungen_Nationale_Tourismusstrategie.pdf
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Politik/DTV-Forderungen_NTS_15_Juni_2020.pdf
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Politik/DTV-Forderungen_NTS_15_Juni_2020.pdf
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Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes sowie der Bund-Länder-Ausschuss Tou-
rismus. Angesichts der breitgefächerten Zuständigkeiten benötigt die Branche eine 
dauerhafte Abstimmung und Koordinierung sowohl zwischen den Bundesressorts als 
auch zwischen Bund, Ländern und Kommunen.   
 

2. Gleichwertige Lebensverhältnisse als wirtschaftliche Basis für den Tourismus  
schaffen. 

Der Tourismussektor hat besonders für strukturschwache Regionen – egal ob in städ-
tischen oder ländlichen Räumen – eine strukturstabilisierende Bedeutung. Gerade in 
Regionen mit schwacher wirtschaftlicher Basis spielt der Tourismus als Quelle für 
Einkommen und Beschäftigung eine herausragende Rolle. Unabhängig davon trägt 
die Branche auch zum sozialen Zusammenhalt und zur Wahrung bzw. Aufwertung des 
kulturellen Erbes bei. Die Grundbedingung für einen qualitativ hochwertigen Touris-
mus ist eine auskömmliche Finanzausstattung der Städte und Gemeinden. Bund und 
Länder sind deshalb aufgefordert, diese Finanzausstattung durch eine gerechte Steu-
eraufteilung zu sichern und zu verbessern.  
 

3. Ein touristisches Fördersystem aus einem Guss schaffen.  

Der Tourismus ist auf passende Förderrahmenbedingungen angewiesen. Das betrifft 
insbesondere die Förderung der touristischen Infrastruktur, die Förderung des touris-
tischen Gewerbes sowie die Innovationsförderung. Die Fördervielfalt ist für die Tou-
rismusakteure oft unüberschaubar, die Fördersätze und Förderbedingungen unter-
scheiden sich. Teilweise treten Förderprogramme untereinander in Konkurrenz. Der 
Aufwand für Antragstellung und Antragsabrechnung ist von den mehrheitlich kleintei-
lig organisierten Tourismusakteuren oft schwer zu bewältigen. Auch fällt es vor allem 
den Kommunen, den Tourismusorganisationen und den Kleinstbetrieben auf örtlicher 
Ebene schwer, den erforderlichen Eigenanteil zu finanzieren.   
 

4. Mit Klimaschutz und nachhaltigem Tourismus Wohlstand sichern und Lebensgrund-
lagen erhalten.  

Nachhaltiger Tourismus trägt erheblich zu einer dauerhaften Wertschöpfung und zum 
Wohlstand der Bevölkerung bei. Es gilt, die Bedürfnisse und Interessen der Gäste und 
der Bevölkerung mit denen des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes zu verbinden und 
dabei eine langfristig wirtschaftliche sowie sozial verträgliche Entwicklung zu errei-
chen. EU, Bund und Länder können mit den richtigen Maßnahmen Anreize zum Klima- 
und Umweltschutz und für eine nachhaltige Tourismusentwicklung setzen.  
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5. Für Fachkräfte, gute Arbeit und Innovationen im Tourismus sorgen. 

Für Reiseregionen ist es von existenzieller Bedeutung, wenn Stellen im Hotel- und 
Gaststättengewerbe oder auch in kommunalen tourismusnahen Einrichtungen nicht 
mehr adäquat besetzt werden können. Deshalb muss alles getan werden, um die At-
traktivität der Tourismuswirtschaft als Arbeitgeber zu verbessern.  

Darüber hinaus steht die Tourismuswirtschaft vor der Aufgabe, durch Innovationen, 
Forschung und Lehre Antworten auf die zentralen Zukunftsfragen zu finden. Ob Siche-
rung der regionalen Wertschöpfungsketten angesichts der globalen Digitalisierung, 
der Arbeits- und Fachkräftemangel oder die Fragen des Umweltschutzes und der 
Nachhaltigkeit – der Tourismus ist dabei auf eine leistungsfähige Forschungsinfra-
struktur und Lehre an den öffentlichen Hochschulen angewiesen.   
 

6. Internationale Wettbewerbsfähigkeit des Deutschlandtourismus sichern.  

Die deutsche Tourismuswirtschaft steht für Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreund-
schaft. Deutschland ist auch deshalb ein attraktives Reiseziel für ausländische Gäste, 
weil hier Demokratie und Freiheit gelebt werden. Die Deutsche Zentrale für Tourismus 
kümmert sich mit ihrer Auslandswerbung erfolgreich darum, dass Deutschland als at-
traktives, vielfältiges, weltoffenes und gastfreundschaftliches Reiseziel noch bekann-
ter wird. Damit stärkt sie Deutschland als Tourismusstandort und sichert Arbeits-
plätze in der deutschen mittelständischen Tourismuswirtschaft.  
 

7. Mit Qualität punkten und barrierefreie Angebote ausbauen. 

Der Deutschlandtourismus steht für hohe Qualität. Viele Leistungsanbieter nutzen an-
erkannte Systeme zur Qualitätssicherung. Dazu zählen beispielsweise die Klassifizie-
rung von Ferienwohnungen und Campingplätzen oder die Dienstleistungszertifizie-
rung der ServiceQualität Deutschland und der Tourist-Informationen. 

Reisen muss für alle möglich sein. Menschen mit spezifischen Bedürfnissen haben 
ein Recht auf selbstbestimmte und umfassende Teilhabe und auf Gleichstellung. Mit 
dem demografischen Wandel steigt die Zahl der Touristen, die auf barrierefreie Ange-
bote angewiesen sind. Barrierefreiheit und die Messbarkeit von Qualität sind deshalb 
zentrale Schwerpunktaufgaben.  
 

8. Erreichbarkeit touristischer Ziele verbessern – touristische Mobilität stärken. 

Die Erreichbarkeit touristischer Ziele ist eine Grundbedingung für den Deutschland-
tourismus und für die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusdestinationen von existen-
zieller Bedeutung. Gerade vor dem Hintergrund des Klima- und Umweltschutzes  
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kommt es mehr denn je darauf an, dass die Reisegebiete mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen sind. Während Mobilitätsangebote in den Ballungsräumen ei-
nen guten Ausbaustand erreicht haben, mangelt es daran in strukturschwachen oder 
ländlichen Räumen. Dabei können auch ÖPNV-Angebote langfristig durch den Touris-
mus gesichert werden, und so auch einen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten. 

Zudem hat sich über viele Jahre in Deutschland ein enormer Stau an infrastrukturellen 
Investitionsvorhaben entwickelt, der dringend abgebaut werden muss. Planung und 
Umsetzung benötigter Infrastrukturvorhaben, die für den Tourismus von besonderer 
Bedeutung sind, dauern bei Schiene, Straße und den Wasserwegen oft viel zu lange. 
 

9. Die Chancen der Digitalisierung im Tourismus nutzen und rechtliche Rahmenbedin-
gungen verbessern. 

Die Digitalisierung bietet für den Tourismus vielfältige Chancen. Allerdings haben Rei-
seregionen in strukturschwachen Gebieten noch nicht ausreichend Anschluss an die 
digitalisierte Welt. Gründe sind sowohl der massive Rückstand beim schnellen Breit-
band, als auch die weißen Flecken im Mobilfunknetz.  

Zahlreiche Gesetze haben erhebliche Auswirkungen auf die überwiegend klein- und 
mittelständisch geprägte Tourismuswirtschaft. Deshalb müssen Gesetze einfach, 
verständlich und zielgenau ausgestaltet werden. Der Abbau unnötiger bürokratischer 
Belastungen bietet auch Chancen und Innovationspotenziale im Tourismus – wie die 
Möglichkeit des vollständig digitalen Meldescheins im Bürokratieentlastungsgesetz 
III zeigt.  
 

Zusammenfassung  

Wie die Vorgängerregierung bekennt sich auch die jetzige Bundesregierung klar zu ihrer 
bundespolitischen Verantwortung für den Tourismus. Dieses klare Bekenntnis begrüßt 
der DTV ausdrücklich. Jetzt muss die Erarbeitung der Nationalen Tourismusstrategie zü-
gig zum Abschluss gebracht werden. Die bereits geleisteten Vorarbeiten zur Nationalen 
Tourismusstrategie von 2018 bis 2020 können unmittelbar für die Fortsetzung des Stra-
tegieprozesses genutzt werden.  

 

Berlin, den 21. April 2022 

Norbert Kunz  
Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes 

Anlagen 
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Arbeitspapier, Stand: 20.11.2019 
 
Nationale Tourismusstrategie 
Forderungen des Deutschen Tourismusverbandes e.V. 
 
Die Koalitionspartner aus CDU, CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vom 
12. März 2018 die Erarbeitung einer Nationalen Tourismusstrategie vereinbart: 
 
„Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland, auch in ländlichen 
Räumen. Wir wollen die touristische Entwicklung nachhaltig stärken. Wir vereinbaren 
unter Beachtung der föderalen Grundsätze der Tourismuspolitik (gemeinsam mit den 
Ländern) und den Kompetenzen des Bundes für die Tourismuswirtschaft einen ganz-
heitlichen wirtschaftspolitischen Ansatz in Form einer nationalen Tourismusstrategie. 
Dabei wollen wir die Rahmenbedingungen für den Tourismus in Deutschland weiter 
verbessern, von der Werbung im Ausland über einheitliche Qualitätskriterien und eine 
Fachkräfteoffensive mit der Branche bis hin zur Barrierefreiheit. Die Förderinstrumente 
von EU, Bund und Ländern müssen enger miteinander verzahnt werden.“ 
 
Die Vereinbarung einer Nationale Tourismusstrategie markiert auf Bundesebene nach 
mehr als vier Jahrzehnten einen grundlegenden Richtungswechsel.  
 
Erstmals seit der Erarbeitung 
 

- des Tourismuspolitischen Schwerpunktprogramms vom 01. Juli 1975 (siehe 
Unterrichtung durch die Bundesregierung, Tourismus in der Bundesrepublik 
Deutschland, Grundlagen und Ziele, Drucksache 7/3840)  

- sowie der Tourismuspolitischen Leitlinien vom 19. Dezember 2008 (siehe Un-
terrichtung durch die Bundesregierung, Tourismuspolitische Leitlinien der Bun-
desregierung, Drucksache 16/11594) 

 
bekennt sich die Bundesregierung klar zu ihrer bundespolitischen Verantwortung für 
den Tourismus. Sie erkennt damit die Bedeutung des Tourismus an und stellt sich 
gleichzeitig den Herausforderungen der Branche. 
 

1. Die gesamtwirtschaftliche und regionalpolitische Bedeutung des Touris-
mus ist enorm gewachsen. Zum neunten Mal in Folge stieg im Jahr 2018 die 
Zahl der statistisch erfassten Übernachtungen in Deutschland. 478 Millionen 
Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland zählten Deutschlands 
Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze. Laut dem Ergebnis-
bericht des Bundeswirtschaftsministeriums „Wirtschaftsfaktor Tourismus in 
Deutschland“ vom Juni 2017 waren 2015 etwa 2,92 Millionen Erwerbstätige un-
mittelbar mit der Produktion der touristisch nachgefragten Güter und Dienstleis-
tungen befasst. Das entspricht einem Anteil von 6,8 Prozent an der inländischen 
Gesamtbeschäftigung. Der Tourismus erzeugt eine direkte Bruttowertschöp-
fung in Höhe von 105,3 Milliarden Euro. Diese Summe entspricht 3,9 Prozent 
der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland. Der Tourismus ist damit auf 
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Augenhöhe mit anderen Branchen: Hinsichtlich ihres Beitrags zur gesamtwirt-
schaftlichen Bruttowertschöpfung ist die Tourismuswirtschaft vergleichbar mit 
dem Einzelhandel (3,3 Prozent), dem Maschinenbau (3,5 Prozent) oder den 
freiberuflichen und technischen Dienstleistern (4,4 Prozent). 
 

2. Der Tourismus steht vor riesigen Herausforderungen, die nur gemeinsam 
gelöst werden können. Um die Potenziale des Tourismus für Beschäftigung 
und für eine erfolgreiche regionale Entwicklung ausschöpfen zu können, müs-
sen die Rahmenbedingungen richtig gesetzt sein. Es ist und bleibt richtig: Der 
Tourismus wird vor Ort in den Städten, Landkreisen und Gemeinden gestaltet. 
Hier werden regionale Tourismuskonzepte entwickelt und umgesetzt. Hier wird 
Hand in Hand mit der regionalen Wirtschaft und den Tourismusakteuren die 
Zukunft des Tourismus gestaltet. Aber die großen Zukunftsthemen des 
Deutschlandtourismus, wie passende Förderinstrumente, schnelles WLAN und 
Funknetze, eine attraktive ÖPNV-Anbindung und Investitionen in die touristi-
sche Infrastruktur, die richtigen Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, der Ab-
bau von unnötiger Bürokratie, ein gerechtes und verständliches Steuerrecht o-
der liberale Visa-Regelungen können weder in den Kommunen noch in den 
Ländern allein gelöst werden. Hier ist die nationale Koordinierung aller födera-
len Ebenen erforderlich. 
 

Der Deutsche Tourismusverband hat seit langem die Erarbeitung einer Nationalen 
Tourismusstrategie gefordert. Auch die gesamte Tourismusbranche ist sich der großen 
Chance einer Nationalen Tourismusstrategie bewusst.  
 
Gemeinsames Ziel muss es jetzt sein, konkrete und belastbare Verbesserungen für 
den Tourismus zu erreichen, dabei einen Gesamtrahmen für eine erfolgreiche touristi-
sche Entwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2030 festzulegen und mit konkreten 
Maßnahmen zu untersetzen.  
 
Der Deutsche Tourismusverband wird dazu beitragen, dass die Nationale Touris-
musstrategie zum Erfolg geführt wird. 
 
Der Deutsche Tourismusverband ist sich bewusst, dass auch die Überprüfung der Zie-
lerreichung der Nationalen Tourismusstrategie Teil des Prozesses sein muss. Dazu 
gehören die Implementierung eines Umsetzungsmanagements und Berichtswesens 
sowie auch ggf. Anpassungsschritte. 
 
Folgende Handlungsfelder und Maßnahmen bilden aus Sicht des DTV das Fundament 
für eine erfolgreiche Nationale Tourismusstrategie: 
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1. Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und mit den 
Ländern und Kommunen verbessern.  
 
Der Tourismus ist eine Querschnittsaufgabe, die alle staatlichen und föderalen 
Ebenen betrifft. Im Deutschen Bundestag trägt der Tourismusausschuss mit 18 
ordentlichen Mitgliedern politische Verantwortung für den Wirtschaftsfaktor 
Tourismus.  
 
Innerhalb der Bundesregierung ist das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie federführend für den Tourismus verantwortlich. Dazu gehören der 
Tourismusbeauftragte der Bundesregierung sowie das Referat 
Tourismuspolitik.  
 
Zu den weiteren koordinierenden Gremien für den Tourismus zählen der Beirat 
für Fragen des Tourismus als Beratungsinstitution, das Kompetenzzentrum 
Tourismus des Bundes, das seit Herbst 2017 zunächst für zwei Jahre mit knapp 
1 Mio. Euro unterstützt wird sowie der Bund-Länder-Ausschuss Tourismus 
unter Vorsitz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur 
Abstimmung der Bundes- und Länderaktivitäten.  
 
Trotz dieser zahlreichen Gremien für den Tourismus bestehen hinsichtlich der 
Koordinierung und Verzahnung grundlegende strukturelle Defizite. Denn für 
den Tourismus sind laut Wissenschaftlichem Dienst des Bundestages weitere 
13 weitere Bundesministerien bzw. angegliederte Beauftragte mit dem Bereich 
Tourismus befasst.  
 
Die Querschnittsaufgabe Tourismus benötigt deshalb eine dauerhafte 
Abstimmung und Koordinierung sowohl zwischen den Bundesressorts als auch 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen.  
 
 
Maßnahmen: 
 
1. Die Abstimmung zwischen den Bundesressorts zu tourismusrelevanten 

Entscheidungsprozessen und Vorhaben wird durch einen ständigen 
Staatssekretärsausschuss verbessert. 

2. Das Referat Tourismus im federführenden Bundeswirtschaftsministerium 
wird personell deutlich gestärkt. 

3. Die Tourismuskoordinierung zwischen Bund und Ländern wird sowohl im 
Bund-Länder-Ausschuss Tourismus als auch in den anderen relevanten 
Bund-Länder-Ausschüssen intensiviert. Der Bund-Länder-Ausschuss ist der 
Ort, in dem die zu ergreifenden Maßnahmen abgestimmt werden. 

4. Der Beirat für Fragen des Tourismus beim Bundeswirtschaftsministerium  
wird gestärkt. Der Beirat soll von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
Gutachten und Stellungnahmen über aktuelle Probleme und Entwicklungen 
des inländischen und des ausländischen Tourismus vorzulegen. 
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5. Das Kompetenzzentrum für Tourismus beim Bund wird evaluiert. Nach 
Auslaufen der Förderung soll das Kompetenzzentrum in Abstimmung mit 
den Ländern in eine Struktur überführt werden, die sich auf die Abwicklung 
von tourismusnahen Fördermaßnahmen des Bundes konzentriert. Die 
aktuelle Aufgabe des Kompetenzzentrums, wirtschaftliche, technische und 
gesellschaftliche Entwicklungen im Hinblick auf den Tourismus und die 
Tourismuswirtschaft zu beobachten und zu analysieren soll in eine von Bund 
und Ländern gemeinsam getragene Einrichtung überführt werden. 
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2. Gleichwertige Lebensverhältnisse als wirtschaftliche Basis für den 
Tourismus schaffen. 
 
Der Tourismussektor hat besonders für strukturschwache Regionen – ganz 
egal, ob sie sich in städtischen oder ländlichen Räumen befinden – eine struk-
turstabilisierende Bedeutung. Gerade in Regionen mit einer schwachen wirt-
schaftlichen Basis spielt der Tourismus als Quelle für Einkommen und Beschäf-
tigung eine herausragende Rolle.  
 
Der Tourismus trägt hier zur Verbesserung der Standortattraktivität und Lebens-
qualität bei und leistet einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse. Der Tourismus gibt vielen strukturschwachen 
Regionen die Möglichkeit, Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung 
zu halten und einen Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum zu leisten. 
Unabhängig davon trägt der Tourismus auch zum sozialen und territorialen Zu-
sammenhalt und zur Wahrung bzw. Aufwertung des natürlichen und kulturellen 
Erbes in Deutschland bei.  
 
Der Deutsche Tourismusverband begrüßt die am 10. Juli 2019 vorgelegten 
Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“. Darin 
enthalten ist ein gesamtdeutsches Fördersystem nach dem Auslaufen des 
Solidarpaktes II ab 2020. Es soll für alle strukturschwachen Regionen in 
Deutschland Wirkung entfalten, unabhängig davon, ob es sich um ländliche 
oder städtische Regionen handelt.  
 
Die Grundbedingung für einen qualitativ hochwertigen Tourismus ist und bleibt 
eine auskömmliche Finanzausstattung der Städte und Gemeinde. Bund und 
Länder sind deshalb aufgefordert, diese Finanzausstattung durch eine gerechte 
Steueraufteilung zu sichern und zu verbessern. 
 
 
Maßnahmen: 
 
1. Bei der konkreten Ausgestaltung eines gesamtdeutschen Fördersystems für 

strukturschwache Regionen werden Maßnahmen zur Unterstützung des 
Tourismus durch alle beteiligten Bundesressorts in allen relevanten Pro-
grammen berücksichtigt. 

2. Der in der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ identifizierte fi-
nanzielle Mehrbedarf für ein gesamtdeutsches Fördersystem für struktur-
schwache Regionen wird im Bundeshaushalt gesichert.  

3. Damit das Mittelvolumen für die bisherigen strukturschwachen Regionen 
nicht absinkt, bedarf es zusätzlicher Mittel für die vereinbarten 12 Maßnah-
men. 

4. Die Höherwertung der demografischen Komponente im Indikatorensystem 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
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Wirtschaftsstruktur“ (GRW) darf nicht zu einer Absenkung der förderfähigen 
Regionen führen. 

5. Die Kofinanzierung der Bund-Länder-Mischfinanzierungsinstrumente GRW 
und GAK wird durch die Länder garantiert. Bund und Länder stellen sicher, 
dass ausreichend Fördermittel aus den Programmen des gesamtdeutschen 
Fördersystems für den Klein- und Mittelstand sowie für Infrastrukturvorha-
ben zur Verfügung stehen und nicht durch wenige Großunternehmensförde-
rungen aufgebraucht werden.  

6. Fördermaßnahmen von nationaler Bedeutung (z.B. LNG-Terminal an den 
Überseehäfen an Nord- und Ostsee) müssen maßgeblich durch den Bund 
getragen werden. 

7. In den vom Strukturwandel besonders betroffenen Kohleregionen 
verabreden Bund und Länder Masterpläne zur touristischen Entwicklung.  

8. Nicht abgerufene Fördermittel bei der GRW werden für Regionalprojekte im 
Tourismus überjährig gebündelt. Darüber hinaus soll eine Übertragung nicht 
ausgegebener Mittel auf das Folgejahr ermöglicht werden. 

9. In der GRW werden überregionale und landesübergreifende Kooperationen 
bei tourismusnahen Infrastrukturmaßnahmen gestärkt. 

10. Die Innovationsförderung im Tourismus muss im gesamtdeutschen Förder-
system deutlich gestärkt werden. Das Förderprogramm „LIFT“ zur Leis-
tungssteigerung und Innovationsförderung im Tourismus, mit dem der Bund 
innovative Modellprojekte im Tourismus im Jahr 2019 einmalig mit 1,5 Milli-
onen Euro gefördert hat, ist zu verstetigen. Besonders kleine und mittelstän-
dische Unternehmen sollen dadurch gestärkt werden. 

11. Für touristische Innovationen wird ausreichend Wagniskapital zur Verfügung 
gestellt (beispielweise durch ein ERP-Tourismus-Sonderprogramm).  

12. Darüber sollten Erhalt und Pflege touristischer Infrastruktur sowie 
saisonverlängerte Maßnahmen als förderfähig gelten, wenn besondere 
strukturverbessende, qualitäts- sowie nachhaltigkeitssteigernde Effekte 
nachgewiesen werden können. 

13. Anerkannte Qualitätssysteme zur besseren Orientierung der Nutzer touristi-
scher Leistungen finden eine besondere Berücksichtigung in der Tourismus-
förderung.  

14. Die einzelbetriebliche Tourismusförderung im ländlichen Raum in der GAK 
wird gestärkt. Künftig sind auch Erweiterungsinvestitionen möglich. Darüber 
hinaus entfällt die Begrenzung auf 25 Gästebetten bei der Förderung von 
Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauernhof”. 

15. In Abstimmung mit den Ländern wird die GAK-Förderung "Diversifizierung" 
gestärkt, damit Anbieter mehr in den Bereichen Sanierung, Modernisierung, 
Erweiterung des Angebotes und Qualitätssteigerung investieren. Der büro-
kratische Aufwand in der Fördermittelabwicklung wird gesenkt. 

16. Die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln im Rahmen des Sonderrahmen-
plans „Ländliche Entwicklung“ 2019 – 2021 wird verstetigt. Bei der Fortent-
wicklung muss insbesondere die Förderung von Kleinstunternehmen des 
Gastgewerbes sowie gewerbliche Anbieter im Bereich „Urlaub auf dem Bau-
ernhof” besser berücksichtigt werden.  
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17. Bei der Ausgestaltung der Agrotourismusförderung in der neuen Förderpe-
riode ab 2021 wird die unverzichtbare qualitative Bedeutung agrartouristi-
scher Betriebe berücksichtigt. 

18. Die Förderung qualitätsgeprüfter Wanderwege und begleitender Infrastruk-
turen sowie Informations- und Leitsysteme wird gewährleistet. 

19. Einer nationale  Wandertourismuskonzeption wird erarbeitet, die eine bun-
deseinheitliche Sicherung und qualitative Weiterentwicklung des Wander-
wegeangebotes in Deutschland zum Ziel hat, die Integration  der ehrenamt-
lichen Leistungen für den Wandertourismus koordiniert und forciert und dazu 
eine fortschreitende Grundlagenuntersuchung, Monitoring und Trendfor-
schung fördert. 

20. Ein Wanderwissensmanagement wird aufgebaut, um bundeseinheitliche 
Standards weiterzuentwickeln, zu bündeln und zu kommunizieren. 

21. Die Förderkulisse für die Förderung und Sicherung von Wanderwegen wird 
verbessert, da naturnahe und naturbelassene Wegeformate einen hohen 
Beitrag zum Klimaschutz und zur Stärkung der ländlichen Räume leisten. 

22. Die Förderung der Infrastruktur in National- und Naturparken sowie der Ein-
richtungen der Landschafts- und Kulturgeschichte (Naturparkinfozentren, 
Museen) werden weiterhin gezielt unterstützt. 

23. Der Bund unterstützt auch weiterhin über Sonderinvestitionsprogramme für 
kulturelle Vorhaben von nationaler Bedeutung sowie den Kulturtourismus im 
ländlichen Raum. 

24. Der Bund unterstützt die Heilbäder und Kurorte. Ziel muss es sein, diese zu 
erhalten, zu schützen und weiterzuentwickeln. 
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3. Ein touristisches Fördersystem aus einem Guss schaffen.  
 

Der Tourismus ist auf passende Förderrahmenbedingungen angewiesen. Das 
betrifft insbesondere die Förderung der touristischen Infrastruktur, die 
Förderung des touristischen Gewerbes sowie die Innovationsförderung. 
Zahlreiche Förderinstrumente in Deutschland stehen für den Tourismus zur 
Verfügung. Dazu gehören die: 
 
- Europäischen Struktur- und Investitionsfonds und weitere Förderprogramme 

der Europäischen Union, 
- Innovationsprogramme des Bundes (u.a. Zentrales Innovationsprogramm 

Mittelstand, Unternehmen Region),  
- Projektförderungen der Bundesressorts und Bundesbehörden, 
- Bund-Länder-Mischfinanzierungsinstrumente von Bund und Ländern 

(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
und Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz), 

- Finanzierungsangebote der Kreditanstalt für Wiederaufbau und des  
European Recovery Programme, 

- Förder- und Finanzierungsinstrumente der Länder und zum Teil der 
Landkreise. 

 
Die Fördervielfalt ist für die Tourismusakteure oft unüberschaubar. Fördersätze 
und Förderbedingungen unterscheiden sich. Teilweise treten Förderprogramme 
untereinander in Konkurrenz. Es bestehen Förderlücken im Bereich der Pflege  
des Erhalts der touristischen Infrastruktur.  
 
Der Aufwand für Antragstellung und Antragsabrechnung ist von den mehrheit-
lich kleinteilig organisierten Tourismusakteuren oft schwer zu bewältigen. Auch 
fällt es vor allem den Kommunen, den Tourismusorganisationen und den 
Kleinstbetrieben auf örtlicher Ebene schwer, den erforderlichen Eigenanteil zu 
finanzieren. 
 
Besonders wichtig für den Tourismus ist die künftige Ausgestaltung der 
nationalen regional- und strukturpolitischen Förderinstrumente nach dem 
Auslaufen des Solidarpaktes ab 2020 sowie für die EU-Förderinstrumente in der 
kommenden EU-Förderperiode ab 2021. Ein besonderer Schwerpunkt des 
Tourismus liegt darüber hinaus in den vom Kohleausstieg betroffenen 
Regionen, die schon seit langem vom Strukturwandel betroffen sind. 
 
 
Maßnahmen EU: 
 
1. Bund und Länder sorgen bei den Verhandlungen für die neue EU-Förderpe-

riode dafür, dass der Tourismus auch weiterhin aus den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) gefördert werden kann. Insbesondere 
muss der Tourismus auch weiterhin im EFRE förderfähig sein. 
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2. Die Programme der ESIF müssen so gestaltet werden, dass sowohl die Inf-
rastrukturförderung als auch die einzelbetriebliche Förderung und Innovati-
onen touristischer Vorhaben förderfähig sind. 

3. Bei den ESIF muss eine auskömmliche Mittelausstattung mindestens auf 
dem bisherigen Niveau sichergestellt werden. Die ESIF-Mittel müssen wei-
terhin allen Ländern und Regionen in Deutschland zur Verfügung stehen. 

4. Die Reduzierung der EU-Kofinanzierungssätze auf 50% in den Übergangs-
regionen (bisher 85%) und 40% in den stärker entwickelten Regionen (bis-
her 50%) muss durch Kombination mit anderen Förderprogrammen oder an-
dere Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und der Länder kompensiert 
werden. 

5. Beim Übergang auf die nächste Förderperiode darf es nicht zu Förderlücken 
kommen. Im Falle eines verzögerten Beginns der nächsten Förderperiode 
muss rechtzeitig eine Übergangsregelung auf Basis des derzeitigen Förder-
systems beschlossen werden. 

6. Die Konzentration der EU auf das Politikziel Innovationen („Ein intelligente-
res Europa - innovativer & intelligenter wirtschaftlicher Wandel“) mit mindes-
tens 60% Anteil am Gesamtfördervolumen darf nicht zu einer Absenkung 
des Fördervolumens für dringend notwendige Infrastrukturförderung bzw. 
einzelbetriebliche Förderung führen.  

7. Vor diesem Hintergrund sollte auf der EU-Ebene eine Verankerung des Tou-
rismus als Motor für intelligenten wirtschaftlichen Wandel erfolgen. Ggf. 
müssen Kompensationsmaßnahmen über nationale Programme erfolgen. 

8. Die Förderung touristischer Projekte muss angesichts des großen Investiti-
onsbedarfs sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen möglich sein.  

9. Die vom EU-Parlament bei den Beratungen über den Mehrjährigen Finanz-
rahmen vorgeschlagene neue Förderlinie für nachhaltigen Tourismus darf 
nicht zu Lasten der Tourismusförderung in den anderen ESIF-Programmen 
führen. 

10. Bei der Ausgestaltung der EU-Förderinstrumente in der kommenden EU-
Förderperiode werden die Fördermöglichkeiten für den Tourismus insge-
samt vereinfacht, gebündelt und verstärkt.  

11. Es muss zu deutlichen Normreduzierung bei Durchführungsverordnungen, 
Delegierten Verordnungen und Leitlinien sowie zu deutlichen Verfahrenser-
leichterungen und Beschleunigungen bei Anträgen und Abrechnungen von 
EU-Fördermitteln kommen, um den Zugang und die Attraktivität der Förder-
programme zu erhalten.  

12. Für Regionen mit besonderem strukturellem Anpassungsbedarf, besonde-
rer Lage oder besonderer wirtschaftlicher Strukturschwäche (Kohleausstieg, 
Demografischer Wandel, Grenzregionen) sollten die ESIF die nationalen 
Maßnahmen sinnvoll ergänzen. 

13. Die Länder müssen die künftige EU-Förderung des Tourismus sichern und 
dazu zeitnah regionale Innovationsstrategien zur Vorbereitung auf die Erar-
beitung der Operationellen Programme entwickeln und den Tourismus als 
Motor der Regionalentwicklung und zur Stärkung der ländlichen Räume ein-
binden.  
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14. Bund und Länder einigen sich gemeinsam auf Leistungsindikatoren für die 
Messbarkeit des Erfolgs der EU-Tourismusförderung. 

 
 
Maßnahmen Bund und Länder: 
 
1. Die drohende deutliche Absenkung der Fördermittel für den Tourismus aus 

den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds muss durch das 
gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen kompensiert 
werden. 

2. Die Programme des Bundes und der Länder werden Tourismusvorhaben 
sowohl infrastrukturell als auch im einzelbetrieblichen Bereich weiterhin un-
terstützen und darüber hinaus künftig auch einen Schwerpunkt auf touristi-
sche Innovationen legen.  

3. Die Förderkriterien werden verbessert. Künftig werden der Erhalt und die 
Pflege touristischer Infrastruktur als förderfähig aufgenommen. 

4. Um die Zugänglichkeit zu den einzelnen Programmen zu verbessern und 
den Mittelabfluss zu sichern, stellen Bund und Länder im Sinne einer Lot-
senfunktion die professionelle Förderberatung sicher. 

5. Landesprogramme sollten, wo notwendig, bestehende Bundesprogramme 
sinnvoll ergänzen.  

6. Die Transparenz über die Fördermittel wird deutlich erhöht. Umfassende, 
strukturierte Informationen über alle tourismusrelevanten öffentlichen För-
derinstrumente von Bund, EU und Ländern werden vollständig auf Basis der 
Förderdatenbank des Bundes (http://www.foerderdatenbank.de) über ein ei-
genständiges Tourismusförderportal bereitgestellt.  

7. Die Kofinanzierung der Bund-Länder-Mischfinanzierungsinstrumente muss 
durch die Länder garantiert werden. 

8. Unnötige Bürokratie wird sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Ab-
rechnung abgebaut. 
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4. Mit Klimaschutz und nachhaltigem Tourismus Wohlstand sichern und 
Lebensgrundlagen erhalten.  
 
Nachhaltiger Tourismus trägt erheblich zu einer dauerhaften Wertschöpfung 
und zum Wohlstand der Bevölkerung bei. Er ist zugleich Impulsgeber für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung im ländlichen Raum und für die Stärkung re-
gionaler Wertschöpfungsketten. Im Sinne der drei Säulen – ökologische, öko-
nomische und soziale Nachhaltigkeit – gilt es, die Bedürfnisse und Interessen 
der Gäste und der Bevölkerung mit denen des Natur-, Umwelt- und Klimaschut-
zes zu verbinden und dabei eine langfristig wirtschaftliche sowie sozial verträg-
liche Entwicklung zu erreichen. 
 
Besonders der Klimaschutz ist langfristig Basis für einen zukunftsfähigen Tou-
rismus. Zwar beschäftigt sich die Tourismuswirtschaft schon seit vielen Jahren 
mit diesem Thema, allerdings erhält die Diskussion im Zuge der aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel eine neue Dimension. Seit der 
Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio de Janeiro 1992 mit Zeichnung des 
Klimarahmenübereinkommens (UNFCCC) wird die globale Erwärmung mit ih-
ren Folgen als zukunftsbedrohlich eingestuft. Als Folge der weltweiten Tempe-
raturerhöhung steigt der Meeresspiegel an, außerdem ist mit häufigeren und 
extremeren Wetterereignissen zu rechnen.  
 
Wie in jeder anderen Branche werden im Tourismus nicht vermehrbare und 
nicht erneuerbare Ressourcen verbraucht und Umweltbelastungen verursacht. 
Jetzt muss es darum gehen, dass sich auch der Tourismus noch engagierter 
klimafreundlich ausrichtet. 
 
Der entscheidende Umweltfaktor ist die An- und Abreise, der für den Urlaub 
durch das jeweils gewählte Verkehrsmittel die Belastungen potenzieren kann. 
Das gilt besonders für städtetouristische Angebote. Gerade hier sind den Er-
wartungen der Gäste an umweltverträgliche ÖPNV-Angebote, Beherbergungs-
stätten und regionale Produkte noch stärker Rechnung zu tragen.  
 
EU, Bund und Länder können mit den richtigen Maßnahmen Anreize zum 
Klima- und Umweltschutz und für eine nachhaltige Tourismusentwicklung set-
zen. Der DTV begrüßt daher Maßnahmen, wie z. B. die aktuellen Fördermög-
lichkeiten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen so-
wie Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoff- und Umweltbelastungen und 
appelliert an touristische Leistungsträger, sich Energiekampagnen und Umwelt-
checks anzuschließen. 
 
 
 
 
 
 



 

12 

Maßnahmen:  
 
1. Die für den Tourismus relevanten Nachhaltigkeits-Förderprogramme der 

Bundesregierung werden zu einem zentralen Nachhaltigkeitsprogramm 
gebündelt.  

2. Der vom Bundesumweltministerium und vom Bundesamt für Naturschutz 
geförderte Praxisleitfaden für Touristiker zum Nachhaltigen Tourismus in 
Deutschland mit Checklisten sowie Best-Practice-Beispielen für 
Tourismusdestinationen wird weiterentwickelt. 

3. Bund und Länder unterstützen durch die Förderung von Kampagnen, das 
Sammeln von Good Practice und die Vernetzung der Akteure nachhaltige 
Destinationen und Angebote. 

4. Die Förderung von Bundeswettbewerben zur weiteren Angebotsentwicklung 
im nachhaltigen Tourismus wird fortgesetzt. Insbesondere der 
Bundeswettbewerb „Nachhaltige Tourismusdestinationen in Deutschland“ 
wird wieder aufgenommen. 

5. Damit Kinder und Jugendliche unabhängig von wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Umständen bessere Teilhabemöglichkeiten beim Reisen 
haben, wird ein staatlicher Unterstützungsfonds aufgelegt. 

6. Im Sinne regionaler Wertschöpfungsketten und für einen funktionierenden 
nachhaltigen Tourismus sind die Versorgungsstrukturen im Einzelhandel 
besonders im ländlichen Raum sicherzustellen. 

7. Notwendig ist eine kontinuierliche Förderung des Regionalmarketings und 
der regionalen Wirtschaftskreisläufe auf der Ebene der Reisegebiete zur 
Entwicklung bzw. Sicherung spezifischer und unverwechselbarer Produkte 
und Leistungen. 

8. Besonders umweltfreundliche und klimaschonende Angebote für Reisen, 
wie z.B. die Gästecard mit kostenfreiem ÖPNV sind steuerlich zu fördern. 

9. Eine regelmäßige Evaluierung und öffentliche Berichterstattung der 
Einflüsse des Tourismus auf Natur, Umwelt und Soziales in Deutschland 
und der Steuerungsoptionen wird eingeführt. 

. 
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5. Für Fachkräfte, gute Arbeit und Innovationen im Tourismus sorgen. 
 
Wie in anderen Branchen steht auch die Tourismuswirtschaft vor der großen 
Herausforderung, Fach- und Arbeitskräfte zu finden, zu halten und dauerhafte 
Perspektiven zu bieten. Dies führt aktuell besonders in peripheren aber immer 
stärker auch in Städten zu großen Problemen.  
 
Für die Reiseregionen ist es von existenzieller Bedeutung, wenn Stellen im Ho-
tel- und Gaststättengewerbe oder auch in kommunalen tourismusnahen Ein-
richtungen nicht besetzt werden können, wenn Gasthöfe schließen müssen, 
Museen nur eingeschränkte Öffnungszeiten haben oder Schleusen in den Som-
mermonaten abends nicht mehr bedient werden. 
 
Der DTV begrüßt deshalb die Initiative der Wirtschaftsministerkonferenz vom 
Juli 2018, die einen 10-Punkte-Plan zur Fachkräftesicherung im Gastgewerbe 
beschlossen hat. Bei der Umsetzung muss insbesondere berücksichtigt 
werden, dass in zahlreichen touristischen Betrieben die 
Unternehmensnachfolge ansteht und gerade der Tourismus ein attraktives 
Beschäftigungsumfeld für Menschen verschiedenster Qualifikation und 
Herkunft bieten kann. Gerade die Tourismuswirtschaft leistet einen enormen 
Beitrag für Menschen mit Migrationshintergrund und unterstützt aktive 
Integrationsarbeit. 
 
Darüber hinaus steht die Tourismuswirtschaft vor der Aufgabe, durch 
Innovationen, Forschung und Lehre Antworten auf die zentralen Zukunftsfragen 
zu finden. Ob Sicherung der regionalen Wertschöpfungsketten angesichts der 
globalen Digitalisierung, der Arbeits- und Fachkräftemangel oder die Fragen 
des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit – der Tourismus muss sich diesen 
Herausforderungen stellen und ist dabei auf Wissenschaft, Forschung und 
Lehre angewiesen.  
 
Während sich die internationale Tourismusforschung diesen Fragen stellt, 
schließen in Deutschland an immer mehr öffentlichen Universitäten die 
Lehrstühle für Tourismuswissenschaften. Nur noch vier staatliche Universitäten 
in Deutschland bieten heute ein Tourismusstudium an. Diese zunehmende 
Schwächung über die letzten Jahre gefährdet langfristig die Entwicklung des 
Tourismusstandorts Deutschland. 
 
Für die Zukunftsfragen des Tourismus braucht es deshalb eine leistungsfähige 
Forschungsinfrastruktur und Lehre auch an den öffentlichen Hochschulen, um 
wissenschaftlich fundierte Grundlagen und Lösungsansätze für die Bewältigung 
der Probleme und Herausforderungen zu liefern. Laut eine aktuellen Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen  
 
- gab es 2017 keinen einzigen universitären Hochschulabschluss im 

Studienfach Tourismuswirtschaft mehr,  
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- gab es in den Jahren 2016 und 2017 an Universitäten keine einzige C4/W3-
Professur mehr, 

- fließen gerade einmal 0,022 Prozent der gesamtdeutschen staatlichen 
Forschungsaufwendungen in einen so wichtigen Wirtschaftsbereich wie den 
Tourismus, der immerhin 3,9 Prozent der Bruttowertschöpfung ausmacht.  

 
 

Maßnahmen: 
 
1. Bund und Länder einigen sich auf einen Maßnahmenplan für mehr 

Forschung und Lehre im Tourismus. 
2. Der Bund steigert den Anteil der gesamtdeutschen staatlichen 

Forschungsaufwendungen für den Tourismus von 0,022 Prozent auf 
mindestens 2,5 Prozent.  

3. Die Bundesregierung wird analog zur Förderung von Radverkehrs-
Professuren ein Förderprogramm zur Förderung von Tourismus-
Professuren auflegen. Sie sollen bis zu fünf Jahr lang mit einem jährlichen 
Höchstbetrag bis zu 400.000 Euro je Professur gefördert  werden. 

4. Die Förderung von Grundlagenuntersuchungen durch die Bundesregierung 
in besonders relevanten Tourismusbereichen wird wieder aufgenommen. 

5. In den vom Kohleausstieg und damit vom Strukturwandel betroffenen 
Regionen wird ein Nationaler Innovationsinkubator für Tourismus errichtet. 

6. Die Aktivitäten der Tourismuswirtschaft, der Bundesregierung und der 
Bundesagentur für Arbeit zur Fachkräfte- und Arbeitskräftesicherung 
werden in einem Masterplan gebündelt. 

7. In Abstimmung mit den Tarifpartnern erfolgt eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeitmodelle. Ziel muss es sein, dass touristische Berufe attraktiver 
werden und gleichzeitig dem Fachkräftemangel in den touristischen Berufen 
begegnet wird. 

8. Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Tarifbindung im 
Tourismus und insbesondere im Gastgewerbe zu stärken. 

9. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Einstellen ausländischer 
Arbeitskräfte werden vereinfacht, beispielsweise durch eine Ergänzung der 
Liste der Mangelberufe bei der Bundesagentur für Arbeit.  

10. Dazu gehören insbesondere die Verfahren zur Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen, schnellerer Visa-Verfahren und eine leistungsfähigere 
Vermittlungstätigkeit der Bundesagentur für Arbeit. 

11. Die Ausbildungsduldung auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes (Drei-plus-
zwei-Regelung) muss bundeseinheitlich Anwendung finden und für die 
Ausbildungsbetriebe bürokratiekostenarm geregelt sein.  

12. Die Berufsbilder im Tourismus werden weiterentwickelt, digitalisiert und 
modernisiert. 

13. Sowohl im Berufsorientierungsprogramm als auch im Programm 
„Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF)“ werden die touristischen 
Berufsausbildungen verstärkt berücksichtigt. 
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14. Im Rahmen eines Sonderprogramms „Tourismus: Schule - Wirtschaft“ wird 
eine digitale Plattform für die bundesweite Vermittlung von Praktika und 
Praxiskontakten errichtet und Angebote zur Berufsorientierung in Schulen 
und Universitäten transparent gemacht.  

15. Eine bundesweite Wissensplattform für Lehrmaterialien wird unterstützt. 
16. Im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie und des 

Qualifizierungschancengesetzes wird sowohl die Weiterbildungsbeteiligung 
in der Tourismuswirtschaft gesteigert als auch der drohende Personalabbau 
im Zuge des digitalen Strukturwandels vermieden. 

17. Bei der Unternehmensnachfolge wird eine befristete Fortgeltung 
bestehender Konzessionen bei Betriebsübergängen eingeführt.  

18. Die Länder harmonisieren ihre Maßnahmen zur sozialen 
Wohnraumförderung für Fach- und Arbeitskräfte in Regionen mit besonders 
angespanntem Wohnungsmarkt. 

19. Der steuerliche Bewertungsabschlag für Mitarbeiterwohnungen wird 
beibehalten. 

20. Zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen vor allem in der Gastronomie 
und Hotellerie wird ein bundesweites Modellprogramm für Auszubildende in 
touristischen Ausbildungsberufen am Beispiel des „Landesprogramm 
Mentoring Berlin“ 
(https://www.berlin.de/sen/arbeit/ausbildung/berufsausbildung/landesprogr
amm-mentoring/ aufgelegt. Besondere Berücksichtigung sollen dabei auch 
Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung finden.  
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6. Internationale Wettbewerbsfähigkeit des Deutschlandtourismus sichern.  
 
Deutschland ist ein besonders attraktives Reiseziel für ausländische Gäste, weil 
hier Demokratie und Freiheit gelebt werden. Die deutsche Tourismuswirtschaft 
steht für Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreundschaft. Rund drei Millionen 
Beschäftigte sorgen für unvergessliche Reiseerlebnisse für die Kunden auch 
aus dem In- und Ausland.  
 
Tourismus verbindet die Menschen, ganz egal welcher Herkunft, Religion, 
Weltanschauung, sexueller Orientierung oder welchen Geschlechts. Reisen 
überwindet Grenzen, baut Brücken, fördert Begegnungen, Verständigung und 
Respekt zwischen Menschen und Kulturen.  
 
Die Zahl der Touristen, die Auslandsreisen unternehmen, ist weltweit auf ca. 
1,4 Milliarden angestiegen. Laut der Welttourismusorganisation (UNWTO) wird 
diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 1,8 Milliarden ansteigen. Fast 90 Millionen 
Übernachtungen ausländischer Gäste wurden 2018 in Deutschland gezählt. 
Berlin und München befinden sich unter Europas TOP 10. Im Europäischen 
Vergleich liegt Deutschland auf Platz eins bei den Übernachtungen 2018 in 
gewerblichen Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten bzw. Stellplätzen. 
 
Für die Auslandswerbung erhält die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. 
(DZT) im laufenden Jahr eine institutionelle Förderung vom Bund rund 34 Mio. 
Euro. Damit stärkt sie Deutschland als Tourismusstandort, sichert Arbeitsplätze 
in der deutschen mittelständischen Tourismuswirtschaft und unterstützt die 
Wirtschaftskraft strukturschwacher Regionen.  
 
Die DZT kümmert sich mit ihrer Auslandswerbung erfolgreich darum, dass 
Deutschland als attraktives, vielfältiges, weltoffenes und gastfreundschaftliches 
Reiseziel bekannter wird. 
 
 
Maßnahmen: 
 
1. Der Etat für die DZT wird auf hohem Niveau verstetigt, damit die DZT 

Deutschland auch zukünftig erfolgreich als gastfreundliches und weltoffenes 
Reiseziel bewerben kann. Nur mit auskömmlichen Haushaltsmitteln kann 
die Leistungsfähigkeit der DZT erhalten bleiben und das Auslandsmarketing 
weiter gestärkt werden.  

2. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Produktvielfalt im 
Deutschlandtourismus durch ein gutes Zusammenspiel mit den 
Mitgliedsorganisationen und den Landesmarketingorganisationen 
repräsentiert wird. 

3. Um die bestehenden Potenziale der Auslandsmärkte besser zu erschließen, 
werden Erleichterungen bei der Visa-Vergabe für Urlaubs- und 
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Geschäftsreisen umgesetzt. Das betrifft insbesondere die Vereinfachung 
und Verkürzung der Bearbeitungsfristen. 
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7. Mit Qualität punkten und barrierefreie Angebote ausbauen. 
 
Der Deutschlandtourismus steht für hohe Qualität. Viele Leistungsanbieter 
stellen sich bereits erfolgreich den anerkannten Qualitätssystemen. Zahlreiche 
Klassifizierungs- und Zertifizierungssysteme bzw. Wettbewerbe haben sich 
etabliert. Daran hat gerade auch der DTV einen großen Anteil. Dazu zählen 
beispielsweise die Beherbergungsklassifizierung von Ferienwohnungen und 
Campingplätzen oder die Dienstleistungszertifizierung der ServiceQualität 
Deutschland und der Tourist-Informationen.  
 
Der Qualitätstourismus hat durch die wachsende Digitalisierung einen starken 
Schub erhalten. Nicht nur die Anbieter der Klassifizierungs- und 
Zertifizierungssysteme, sondern auch die Touristen bewerten ihren Aufenthalt 
auf Plattformen.  
 
Reisen muss für Alle möglich sein. Menschen mit spezifischen Bedürfnissen 
haben ein Recht auf selbstbestimmte und umfassende Teilhabe und auf 
Gleichstellung.  
 
Mit dem demografischen Wandel steigt die Zahl der Touristen, die auf 
barrierefreie Angebote angewiesen sind. Barrierefreies Reisen ist ein enormer 
Wirtschaftsfaktor, der noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. 
Barrierefreiheit und die Messbarkeit von Qualität sind deshalb zentrale 
Schwerpunktaufgaben. 
 
 
Maßnahmen:  
1. Bund und Länder einigen sich auf einen Stufenplan, wie die bestehenden 

Qualitätssysteme besser miteinander verzahnt und weiterentwickelt werden 
können.  

2. Für die Betriebe müssen deutliche Erleichterungen geschaffen werden, die 
passenden Qualitätssysteme praxisnah und zielgruppengerecht 
anzuwenden. Davon profitieren die Gäste aus dem In- und Ausland.  

3. Bestehende oder neue Förderinstrumente werden konsequent mit 
anerkannten nationalen Qualitätssystemen verknüpft. 

4. Die Teilhabemöglichkeiten am Tourismus werden gestärkt. Das betrifft 
insbesondere die Herstellung von Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen, für ältere Menschen und für Familien mit Kindern. 

5. Die Qualitätsinitiative ServiceQualität Deutschland, die durch die Länder 
getragen wird, und vor allem in touristischen Unternehmen durch ein leicht 
verständliches Qualitätsmanagementsystem die Betriebsabläufe optimieren 
sowie die Kunden- als auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigern soll, wird 
langfristig gesichert.  

6. Bund und Länder begleiten gemeinsam eine Neuausrichtung der 
Qualitätsinitiative ServiceQualität Deutschland in Bezug auf 
Organisationsstruktur und Finanzierung der Initiative sowie eine inhaltliche 
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Weiterentwicklung wie auch eine Image- bzw. Marketingkampagne 
innerhalb der Branche.  

7. Das neue Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystems „Reisen für Alle“ 
wird weiter unterstützt.  
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8. Erreichbarkeit touristischer Ziele verbessern – touristische Mobilität 
stärken. 

 
Die Erreichbarkeit touristischer Ziele ist eine Grundbedingung für den 
Deutschlandtourismus und für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Tourismusdestinationen von existenzieller Bedeutung. Gerade vor dem 
Hintergrund des Klima- und Umweltschutzes  kommt es mehr denn je darauf 
an, dass die Reisegebiete mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen 
sind. Der Deutschlandtourismus besitzt ein großes Potenzial für 
umweltfreundliche und nachhaltige Lösungsangebote.  
 
Über viele Jahre hat sich in Deutschland ein enormer Stau an infrastrukturellen 
Investitionsvorhaben entwickelt, der dringend abgebaut werden muss. Hinzu 
kommt, dass die für den Tourismus erforderliche Infrastruktur den verändernden 
Mobilitätsanforderungen gerecht werden muss.  
 
Durch den langjährigen Personalabbau auf allen staatlichen Ebenen können oft 
Planungsleistungen nicht erbracht werden. Planung und Umsetzung dringend 
benötigter Infrastrukturvorhaben, die für den Tourismus von besonderer 
Bedeutung sind, dauern bei Schiene, Straße und insbesondere bei den 
Wasserwegen oft viel zu lange. Wettbewerbsvorteile können nur durch eine 
Qualitätssicherung der Infrastruktur - worunter auch die jüngere Infrastruktur wie 
z.B. Radwegen zählt – gesichert werden.  
 
Während die Mobilitätsangebote (SPNV, ÖPNV, Car- & Bike-Sharing) in den 
Ballungsräumen einen guten Ausbaustand erreicht haben, mangelt es daran 
oftmals in strukturschwachen oder ländlichen Räumen. Wenn aber 
Mobilitätsangebote nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, wird auch die 
touristische Wertschöpfung ausgebremst.  
  
Dabei können auch ÖPNV-Angebote langfristig durch den Tourismus gesichert 
werden, der so auch einen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten. Doch bisher 
werden bei Planungsvorhaben oft die touristischen Verkehre nicht angemessen 
berücksichtigt. Insbesondere wird die touristische Wertschöpfung im Bereich 
der Infrastruktur im Vergleich zu Wirtschafts- oder Pendlerverkehren oft noch 
nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
 
Zentrale Maßnahmen: 

 
1. Eine bundesweite intermodale, digitale Plattform, die alle 

Mobilitätsangebote des öffentlichen Verkehrs vereint, wird gefördert und 
eingeführt. Ziel ist es, die verschiedenen Verkehrsmittel zu vernetzen, vom 
ÖPNV über den Radverkehr bis hin zu Sharing-Modellen. 

2. Durch eine Zweckbindung öffentlicher Mittel für die Infrastruktur von 
Verkehrswegen sowie die Beschleunigung von Planungs- und 
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Genehmigungsverfahren (Schiene, Straße, Wasserwege) wird der 
Investitionsstau aufgelöst. 

 
 
Maßnahmen Straße: 

 
1. Bei der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 werden in den 

jeweiligen Ausbaugesetzen auch die touristischen Verkehre berücksichtigt. 
2. Die unterschiedlichen Regelungen zu Überholverboten von Reisemobilen 

auf deutschen Autobahnen und Kraftfahrtstraßen sollten durch eine 
bundeseinheitliche Lösung ersetzt werden. Im Hinblick auf die gute 
Verkehrssicherheit und starke spezifische Motorleistung von Reisemobilen, 
die selbst bei Steigungen ein problemloses Überholen ermöglicht, sollte eine 
Freistellung von schweren Reisemobilen über 3,5 bis 7,5 Tonnen von der 
Gültigkeit des Verkehrszeichens 277 erfolgen. Hierzu sollte die notwendige 
Fortentwicklung der 12. Ausnahmeverordnung der Straßenverkehrs-
Ordnung angestrebt werden. 

3. Der Führerscheinerwerb für schwere Reisemobile sollte erleichtert werden. 
Dabei sollte eine Erweiterung des B-Führerscheins für Reisemobile auf bis 
zu 4,25 Tonnen erfolgen, die europaweit Gültigkeit besitzt. Hierzu bedarf es 
einer entsprechenden Änderung der Regelung zur Klasse B über die 
Einführung von ausdrücklichen Ausnahmemöglichkeiten für Reisemobile im 
Rahmen einer Überarbeitung der EU-Führerscheinrichtlinie. Deutschland 
sollte sich im Prozess der Novellierung auf EU-Ebene frühzeitig einbringen 
und diesen vorantreiben.   

 
 

Maßnahmen Schiene: 
 

1. Möglichst umsteigefreie Fernverbindungen werden mit dem 
Personennahverkehr intelligent vernetzt.  

2. Der Deutschland-Takt wird durch einzelne Teilschritte sukzessive bereits vor 
dem Jahr 2030 eingeführt. Auf den Hauptachsen wird bis dahin schrittweise 
der Halbstundentakt eingeführt.  

3. Netz-Engpässe in den Bahnknoten und auf überlasteten Strecken sind 
umgehend zu beseitigen.  

4. Die Anbindung touristischer Ziele durch die Bahn vor allem in ländlichen 
Regionen wird im Rahmen des Deutschland-Takts sichergestellt.  

5. Durch Reaktivierung stillgelegter Strecken erfolgt eine touristische 
Angebotserweiterung und -verbesserung. 

6. Mit einem Bahnhofssonderprogramm wird die Attraktivität der Bahnhöfe im 
Hinblick auf den Ausbau zu Mobilitätszentralen und die Integration 
angebundener Mobilitätsangebote sowie Abstellanlagen verbessert. 

7. Durch den zügigen Ausbau der Streckenelektrifizierung wird ein 
maßgeblicher Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele und zur 
Erreichbarkeit der Reiseziele geleistet.  
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8. Die Fahrradmitnahme im Fernverkehr und im SPNV wird ausgebaut.  
9. WLAN und eine durchgehende Mobilfunknetzabdeckung auch in IC und 

Regionalbahnen werden gewährleistet.  
 

 
Maßnahmen ÖPNV und SPNV: 

 
1. Touristische Bedürfnisse werden in Abstimmung mit den Ländern stärker in 

den Nahverkehrsplänen und bei der Angebotsentwicklung berücksichtigt. 
2. Die Rahmenbedingungen für den ÖPNV & SPNV werden durch gesetzliche 

Normierung und zukunftswirkende Finanzausstattung (z.B. 
Regionalisierungsmittel, GVFG-Bundesprogramm, Entflechtungsmittel) 
weiter verbessert.  

3. Bei der Novellierung des Personenbeförderungsgesetztes werden die 
Rahmenbedingungen für den ÖPNV, den Fernbus sowie On-Demand-
Verkehre weiter verbessert.  

4. Die Einführung eines Tourismus-Tickets wird durch Modellvorhaben 
getestet. 

5. Die Sicherheit und Sauberkeit auf allen Bahnhöfen wird verbessert. 
 

 
Maßnahmen Wasser: 

 
1. Die Bundesregierung erarbeitet unter Einbeziehung aller Betroffenen einen 

Masterplan Sport- und Freizeitschifffahrt, der eine klare Perspektive für die 
weitere Entwicklung aufzeigt und damit Wassersporttreibenden und 
Wirtschaftsakteuren, aber auch Ländern, Regionen, Landkreisen und 
Kommunen die erforderliche Rechts- und Planungssicherheit für ihre 
Investitionsentscheidungen gibt.  

2. Im Bundeswasserstraßengesetz wird verankert, dass Binnenwasserstraßen 
auch der Sport- und Freizeitschifffahrt dienen. 

3. Das bestehende Netz an Binnenwasserstraßen des Bundes bleibt in Gänze 
erhalten - die durchgängige Befahrbarkeit für alle touristischen 
Nutzungsarten wird sichergestellt. 

4. Beim Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ und der damit ange-
strebten Renaturierung von Bundeswasserstraßen wird auch weiterhin eine 
touristische und wassersportliche Nutzung ermöglicht. 

5. Der Bund erarbeitet eine umfassende, einheitliche Bestandsaufnahme zu 
Nutzung und Zustand der Nebenwasserstraßen und entwickelt auf dessen 
Grundlage einen Investitionsplan. 

6. Der Bund erfasst durch eine jährliche, einheitliche Statistik das 
Verkehrsaufkommen auf den Nebenwasserstraßen. 

7. Der Bund wendet bei Investitionsentscheidungen eine neue 
Bewertungsmethodik an, mit der der volkswirtschaftliche Nutzen für 
Investitionen in touristisch genutzte Wasserstraßen (Nebenwasserstraßen) 
adäquat abgebildet werden kann und berücksichtigt bei solchen 
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Entscheidungen neben der Nutzungsintensität auch das 
Entwicklungspotenzial eines Gewässers im Zusammenhang mit den 
angrenzenden Landesgewässern. 

8. Der Bund stellt die für Erhalt und Ausbau der touristischen Wasserstraßen 
erforderlichen Finanzmittel im Rahmen eines gesonderten Haushaltstitels 
zur Verfügung und verstetigt diesen. 

9. Die finanziellen und personellen Voraussetzungen für ausreichende 
Planungskapazitäten werden umgehend geschaffen. 

10. Schleusenbetriebszeiten werden entsprechend den wassertouristischen 
Anforderungen bemessen. Der Einsatz privaten Schleusenpersonals wird 
ermöglicht. 

11. Ausbaggerungsarbeiten in den Nebenfahrwassern und Hafeneinfahrten an 
der Küste werden bedarfsgerecht vorgenommen, um den zunehmend 
größeren Yachten auch aus dem Ausland eine Zufahrt zu erlauben. 

12. Der Bund fördert die Entwicklung eines wassertouristischen 
Informationssystems, das Informationen über Häfen, Anlegestellen, 
Fahrtiefen, Brückenhöhen, Schleusenzeiten etc. zur Verfügung stellt und 
eine Routenplanung ermöglicht.  

13. Sogenannte „Schwimmende Häuser“ und ihre genehmigungsrechtlichen 
Voraussetzungen werden in der Musterbauordnung berücksichtigt. Die 
Möglichkeit zur Eintragung von schwimmenden Häusern in das Grundbuch 
wird geschaffen. 

14. Im Arbeitsprogramm der Bundesregierung zur besseren Rechtssetzung 
werden konkrete Vereinfachungen für die Wassersportwirtschaft geprüft und 
umgesetzt. Die rechtlichen Grundlagen für die Vermietung von 
Wasserfahrzeugen werden zusammengefasst und vereinfacht. 

15. Die Charterscheinregelung (Befahren von bestimmten Wasserstraßen ohne 
Sportbootführerschein) wird ausgebaut. 

 
 

Maßnahmen Fahrrad: 
 

1. Der Bund wird finanzielle Anreize für Innovationen im Radtourismus 
schaffen. Bestehende Förderinstrumente werden an die 
fahrradtouristischen Bedürfnisse angepasst. 

2. Das touristische „Radnetz Deutschland“ mit seinen 12 Radfernwegen in der 
Verantwortung des Bundes wird digitalisiert, nach bundeseinheitlichen 
Qualitätskriterien ausgebaut, unterhalten und bundeseinheitlich in einer 
Geschäftsstelle koordiniert.  

3. Die finanziellen Mittel für den Radverkehr werden aufgestockt. Gesetzliche 
Grundlagen für investive Maßnahmen unabhängig vom Verlauf der 
Bundesstraßen werden geschaffen.  

4. Grundlagenuntersuchungen, Monitoring und Trendforschung werden 
gefördert. 

5. Eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur für E-Bikes wird gewährleistet. 
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Maßnahmen Fern- und Reisebus: 
 

1. Die Mehrwertsteuer auf Fernbustickets wird analog zur Steuersenkung beim 
Fernverkehr auf der Schiene reduziert. 

2. Dem Reisebus wird die gleiche steuerliche Behandlung zuteil wie der 
Schiene, da er im Fernverkehr pro Personenkilometer weniger 
Treibhausgase ausstößt als die Bahn und auch weniger Umweltkosten 
verursacht. 

3. Bei der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes werden die 
Rahmenbedingungen für den Fernbusverkehr durch ein vereinfachtes und 
digitales Genehmigungsverfahren verbessert. 

4. Durch Bundesförderungen (z.B. in Form des GVFG – 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) wird die Verknüpfung von 
Linienverkehren (ÖPNV und Fernbus) im Zentrum der Städte unterstützt. So 
entstehen attraktive Umsteigeverbindungen, die ökologische Verkehrsträger 
zusammenbringen.  

5. Die bustouristische Infrastruktur an Autobahnraststätten wird ausgebaut. 
 

 
Maßnahmen Häfen: 

 
6. Forschung und Entwicklung für schadstoffarme Kreuzfahrt- und 

Flusskreuzfahrtschiffe sowie die Förderung von Landstromversorgung und 
die Schaffung von Infrastruktur zur Flüssiggasversorgung in Häfen werden 
unterstützt. 
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9. Die Chancen der Digitalisierung im Tourismus nutzen und rechtliche Rah-
menbedingungen verbessern.  

 
Die Digitalisierung bietet für den Tourismus vielfältige Chancen. Vielfältige 
Online-Angebote durch Buchungsportale und Vergleichsplattformen sind auf 
dem Markt und werden immer häufiger genutzt. Die Digitalisierung hat damit zu 
einer Steigerung des Gäste- und Übernachtungsaufkommens und damit zu 
einer stärkeren touristischen Wertschöpfung in den Regionen beigetragen. 
Gleichzeitig bietet der Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen auch 
Chancen und Innovationspotenziale im Tourismus – wie die Möglichkeit des 
vollständig digitalen Meldescheins im Bürokratieentlastungsgesetz III zeigt. 
 
Aber die Digitalisierung stellt die Tourismuswirtschaft auch vor große 
Herausforderungen. So haben Reiseregionen in strukturschwachen Gebieten 
noch nicht ausreichend Anschluss an die digitalisierte Welt. Gründe sind sowohl 
der massive Rückstand beim schnellen Breitband, aber auch noch zahlreiche 
weiße Flecken im Mobilfunknetz. Beides zählt für den DTV zur 
Grundversorgung, die flächendeckend zur Verfügung stehen muss.  
 
Das Wissen über die Wertschöpfungspotenziale im Tourismus ist im Vergleich 
zu anderen Wirtschaftsbranchen gering. Die amtliche Tourismusstatistik ist 
angesichts der neuen Tourismustrends (z.B. Sharing Economy) nicht mehr in 
der Lage, diese Entwicklungen abzubilden. Notwendig ist ein verbindliches 
Monitoring der durch den Tourismus erzielten Einkommens- und 
Beschäftigungseffekte. 
 
 
Maßnahmen: 
 
1. Funklöcher im Mobilfunknetz werden bis zum Jahr 2021 mit Hilfe der 

weißen-Flecken-Auktion flächendeckend geschlossen, so dass zuerst 
unterversorgte Gebiete bei der Frequenzversteigerung vergeben werden. 

2. Der Ausbau der Glasfasernetze wird vor allem im ländlichen Raum im Sinne 
einer Grundversorgung vorangetrieben. 

3. Mit einem Bund-Länder-Investitionsprogramm wird der Ausbau der 
öffentlichen WLAN-Versorgung in den Kommunen unterstützt.  

4. Mit einem Sonderinvestitionsprogramm errichtet der Bund bis zum Jahr 
2022 entlang der Bundesautobahnen, Bundesschienenwege und 
Bundeswasserstraßen ein durchgehendes öffentliches WLAN-Netz.  

5. Mit einer Potenzialanalyse untersucht der Bund die Chancen der 
Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette in der Tourismuswirtschaft 
und prüft Regulierungserfordernisse. 

6. Eine Förderung touristischer Kleinstbetriebe sowie Erlebnisanbieter durch 
gezielte Schulung und Unterstützung bei der Digitalisierung wird eingeführt. 
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7. Mit einer Studie werden die unterschiedlichen Übernachtungsformen 
untersucht, um Entwicklungstrends und ggf. regulatorische 
Herausforderungen abzuleiten. 

8. Im Arbeitsprogramm der Bundesregierung zur besseren Rechtsetzung 
werden konkrete Vereinfachungen für die Tourismuswirtschaft geprüft und 
umgesetzt.  

9. Gesetze mit besonderen Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft werden 
im Vorfeld einem Praxistest unterzogen.  

10. Innovationen zur Umsetzung des vollständig digitalen Meldescheins können 
gefördert werden. 

11. Bestehende Regelungen wie das Pauschalreiserecht werden zeitnah 
evaluiert.  

12. Um Wanderheimen, landwirtschaftlichen Betrieben, einfachen 
Einkehrmöglichkeiten oder Straußen- oder Besenwirtschaften eine 
Zukunftsperspektive zu bieten, werden die Auflagen für „nicht dauerhafte“ 
Gastbetriebe vereinfacht. 

13. Die amtliche Tourismusstatistik wird modernisiert. Bund und Länder einigen 
sich auf eine regelmäßige einheitliche Erhebung des Wirtschaftsfaktors 
Tourismus nach einer festgelegten Methodik und zu abgestimmten 
Stichtagen. 

14. Die KMK wird bei der anstehenden Festlegung der Sommerferientermine bis 
2031 den vorhandenen Spielraum von 90 Tagen ausschöpfen. Alle 
Bundesländer nehmen am rollierenden System teil. 
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Stand: 15. Juni 2020 
 

Ergänzung der Forderungen des Deutschen Tourismusverbandes 

zur Nationalen Tourismusstrategie 
 
Vorbemerkung 
 
Der Deutsche Tourismusverband hat Bund und Ländern am 20. November 2019 einen um-
fassenden Maßnahmenkatalog für die Erarbeitung der Nationalen Tourismusstrategie vor-
gelegt. Zentrale Themen darin sind neben der besseren Koordination zwischen den Bundes-
ressorts sowie zwischen Bund und Ländern vor allem eine Tourismusförderung aus einem 
Guss sowie die Zukunftsthemen Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Seine Positi-
onen und Forderungen hat der Deutsche Tourismusverband intensiv mit Tourismusakteu-
ren sowie Regierungen und Parlamenten in Bund und Ländern diskutiert und sich aktiv an 
den sechs Zukunftsdialogen der Bundesregierung zur Nationalen Tourismusstrategie betei-
ligt. 
 
Eine ganze Dekade lang schrieb der Deutschlandtourismus eine große Erfolgsgeschichte 
und hat zu einer erfolgreichen Entwicklung in allen Regionen beigetragen. Nun aber stellt 
die Corona-Krise bundesweit alle touristischen Akteure vor enorme Herausforderungen. 
Die sich daraus ergebenden elementaren Anforderungen müssen auch in der Nationalen 
Tourismusstrategie berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern 
und der EU-Ebene im Tourismus muss jetzt erst recht auf neue Füße gestellt werden. Eine 
zügige Erarbeitung der Strategie ist nun dringender denn je. Und angesichts der coronabe-
dingten Grenzschließungen und teilweise eingeschränkten Reisefreiheit muss gerade im 
30. Jahr der Deutschen Einheit allen bewusst sein, dass Tourismus nicht nur ein Wirt-
schaftsmotor sondern Ausdruck und auch Grundlage unserer Freiheit sowie ein Eckpfeiler 
der Völkerverständigung ist. Tourismus und Weltoffenheit, Miteinander und Mobilität, Be-
gegnungen sowie Gastfreundschaft gehören zusammen.  
 
Im Kern muss es bis 2030 darum gehen, die langfristigen Folgen der Corona-Krise nachhal-
tig zu beheben und letztlich gestärkt eine neue Phase des Tourismus einzuleiten. Folgende 
20 Maßnahmen schlägt der Deutsche Tourismusverband in Ergänzung seines Maßnahmen-
katalogs vom 20. November 2019 vor: 
 
 
Leuchttürme der Zukunft 
 

1. Das Förderprogramm „LIFT“ zur Leistungssteigerung und Innovationsförderung 
im Tourismus, mit dem der Bund innovative Modellprojekte im Tourismus im Jahr 
2019 einmalig mit 1,5 Millionen Euro gefördert hat, ist zu verstetigen und wird mit 
mindestens jährlich 50 Millionen Euro ausgestattet. Nur so kann das Ziel erreicht 
werden, durch Innovationen in den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisie-
rung, Qualitätsverbesserung und Mobilität die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
und damit den Tourismusstandort Deutschland insgesamt zu stärken. 
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2. Der Bund unterstützt unter Beteiligung des Deutschen Tourismusverbandes und 

der Deutschen Zentrale für Tourismus mit einem Sonderförderprogramm die  
OpenData-Offensive im Deutschlandtourismus, um touristische Daten ohne Ein-
schränkung und Hemmnisse zugänglich und nutzbar zu machen. Damit kann mit 
digitalen Innovationen im Tourismus die Wettbewerbsfähigkeit des Touris-
musstandorts Deutschland bis auf die regionale touristische Ebene gestärkt und die 
Besucherlenkung unterstützt werden. 

 

 

Tourismusfinanzierung und -förderung 
 

3. Die Herausforderungen der Tourismusfinanzierung als freiwillige Aufgabe in den 
Kommunen sind enorm. Die Grundbedingung für einen qualitativ hochwertigen 
Tourismus ist und bleibt eine auskömmliche Finanzausstattung der Städte und Ge-
meinden. Bund und Länder sind aufgefordert, diese Finanzausstattung durch eine 
gerechte Steueraufteilung dauerhaft zu sichern und zu verbessern und durch zeit-
gemäße Regelungen in den Finanzausgleichs- und Kommunalabgabegesetzen zu 
flankieren. 

 
4. Die für das Jahr 2020 vorgesehene einmalige Anhebung der Bundesmittel für die 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
um 500 Mill. € wird vollständig von den Ländern kofinanziert und für die Folge-
jahre verstetigt. Damit wird dem in der Kommission „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ identifizierten finanziellen Mehrbedarf für ein gesamtdeutsches Fördersys-
tem für strukturschwache Regionen Rechnung getragen. Auf Basis der Vorjahres-
werte könnten so allein bundesweit jährlich rund 300 Millionen Euro an Zuschüs-
sen für die touristische Infrastruktur oder das touristische Gewerbe mit einem 
enormen Hebeleffekt für Folgeinvestitionen angestoßen werden. In den Länder-
programmen zur GRW werden die anerkannten und transparenten Qualitätssys-
teme verankert. 

 

5. Deutschlands Incoming-Tourismus mit rund 90 Millionen Übernachtungen im 
Jahr 2019 ist infolge der Corona-Krise innerhalb weniger Wochen praktisch zum 
Stillstand gekommen. Der Etat für die DZT wird deshalb um 20 Millionen Euro er-
höht, damit die DZT Deutschland auch zukünftig erfolgreich als gastfreundliches 
und weltoffenes Reiseziel bewerben kann. Nur mit auskömmlichen Haushaltsmit-
teln kann die Leistungsfähigkeit der DZT erhalten bleiben, das Auslandsmarketing 
gestärkt werden und Deutschland im internationalen Wettbewerb Schritt halten. 
Unser europäischer Nachbar Österreich hat für die Österreich-Werbung in diesem 
Jahr bereits ein Sonderbudget von 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  
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Stärkung des Tourismus in Europa 
 

6. Bund und Länder setzen sich wegen der mittel- bis langfristigen Auswirkungen der 
Corona-Krise auf der EU-Ebene für einen „EU-Sonderfonds Tourismus“ ein, der die 
nationalen Soforthilfeprogramme durch nicht rückzahlbare Zuschüsse auch der EU 
für existenzbedrohte Tourismusakteure flankiert. 

 
7. Im Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) wird ein eigenständiges Tourismus-Budget 

für Investitionen in betriebliche und kommunale Infrastruktur und zum Marktan-
reiz verankert. Hierzu werden die Förderinstrumente der europäischen Struk-
turfonds neu gebündelt und mit einer klaren Zuweisung an den Tourismus verse-
hen, um so seine Bedeutung für die Wertschöpfung und Wirtschaftskraft in ländli-
chen Regionen und Städten zu unterstreichen und noch zielgerichteter touristische 
Fördermaßnahmen zu ermöglichen, die neben den Bereichen Innovation, Nachhal-
tigkeit und intelligentem Wachstum insbesondere die notwendige Basisausstat-
tung als Grundlage für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung im Blick be-
halten.   

 
8. Mit der Auflage eines EU-Sonderprogramms für Städtetourismus und für die För-

derung der Stadt-Umland-Beziehungen wird der besonderen Situation der Bal-
lungsräume Rechnung getragen. 

 
9. Statt der geplanten Absenkung sind die bisherigen EU-Kofinanzierungssätze von 

85% in den Übergangsregionen und 50% in den stärker entwickelten Regionen bei-
zubehalten, um den Folgen der Corona-Krise durch zielgerichtete und nachhaltige 
Investitionen zu begegnen. 

 
10. Auf der Europäischen Ebene soll angesichts der dramatischen Folgen der Corona-

Krise erreicht werden, dass die übergangsweise Aussetzung des Beihilferechts 
durch Anwendung des Artikels 107 (2) b) des Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEV), wonach „Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch 
Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind“, 
mit dem Binnenmarkt vereinbar sind, weiter bestehen bleibt. Darüber hinaus soll 
eine Aufnahme des Tourismus in die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
erfolgen. 

 
 
Zukunftsherausforderungen meistern 
 

11. Die Förderung von Grundlagenuntersuchungen durch die Bundesregierung in be-
sonders relevanten und zukunftsträchtigen Tourismusbereichen wird wiederauf-
genommen. Insbesondere erfolgt eine Grundlagenuntersuchung zu den Auswir-
kungen von Corona auf den Deutschlandtourismus. 

 
12. Der Bund richtet seinen Fokus gezielt auf Qualitätssteigerungen im Deutschland-

tourismus und fördert insbesondere aufgrund der vielfältigen betrieblichen Her-



 

4 

 

ausforderungen durch die Corona-Krise unter Federführung des Deutschen Touris-
musverbandes die Qualitätsinitiative ServiceQualität Deutschland, um vor allem in 
touristischen Unternehmen Betriebsabläufe zu optimieren und sowohl die Kunden- 
als auch die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Eine Verzahnung mit dem Kenn-
zeichnungs- und Zertifizierungssystems „Reisen für Alle“ für barrierefreies Reisen 
wird geprüft. 

 
13. Der Bund startet gemeinsam mit der Branche eine Kampagne für die Ausbildung in 

touristischen Berufen. Darüber hinaus wird der Bund das Projekt „NETZWERK Q 
4.0 – Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wan-
del“ für  innovative Qualifizierungsmaßnahmen von Ausbildern, Lehrkräften in 
Berufsschulen sowie Prüfern speziell für das Tourismusgewerbe verstetigen. Mit 
einem Leitfaden "Leben mit dem Fachkräftemangel" werden Best Practice zur Opti-
mierung von Betriebsabläufen vorgestellt, die zur Senkung des Personalaufwandes 
geführt haben. 

 

14. Der Bund legt ein Tourismusentlastungsprogramm auf, um einzelne Tourismusbe-
triebe und -akteure von unnötiger Bürokratie zu befreien und ihnen mehr Zeit für 
das Wesentliche zu geben. Dazu gehören beispielsweise die zeitweise steuerfreie 
Übertragung von Betriebseigentum an Nachfolger, die Absenkung der Versiche-
rungssteuer bei Betriebsschließungsversicherungen bzw. die staatliche Unterstüt-
zung durch Zuschüsse zur Versicherungsprämie oder bessere Rahmenbedingungen 
im Planungsrecht bei der Schaffung von Übernachtungskapazitäten im Außenbe-
reich. 
 

 

Touristische Mobilität jetzt erst recht verbessern 
 

15. Durch die Corona-Folgen wird deutlich, dass die Förderung eines krisenresilienten 
Verkehrssystems notwendig ist, um die Erreichbarkeit touristischer Ziele als 
Grundbedingung für den Deutschlandtourismus sicherzustellen. Erste Szenarien 
gehen davon aus, dass allein im Nahverkehr die Verluste bei den Fahrgeldeinnah-
men bis Jahresende 2020 auf rund fünf Mrd. Euro ansteigen können. Der öffentli-
che Verkehr muss stabilisiert und als attraktive Alternative zum Auto gestärkt wer-
den. Für die bundesweite intermodale, digitale Plattform, die alle Mobilitätsange-
bote des Umweltverbundes vereint, ist es erforderlich, dass flächendenkend die 
Buchbarkeit der Angebote grundsätzlich auch über Drittanbieterplattformen mög-
lich ist. 

 
16. Im Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 wurde eine einmalige Erhöhung der Regio-

nalisierungsmittel durch den Bund in Höhe von 2,5 Mrd. zur wirtschaftlichen Stabi-
lisierung und Liquiditätssicherung für den ÖPNV und SPNV beschlossen. Davon 
sind unmittelbar auch die touristischen Verkehre betroffen. Wichtig ist, dass sich 
auch die Länder beteiligen, denn ein solcher Rettungsschirm bedarf einer gemein-
samen Kraftanstrengung und ist damit ein solidarisch zu finanzierendes Instru-
ment. 
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17. Die schnelle Realisierung flächendeckender, lückenloser Radverkehrsnetze und 
radtouristischer Infrastruktur wird gefördert durch die Verstetigung finanzieller 
Mittel wie das Sonderprogramm „Stadt und Land“, die „Erweiterung Radnetz 
Deutschland“ auch über 2023 hinaus und die Schaffung der notwendigen Rahmen-
bedingungen (Abschluss Verwaltungsvereinbarungen). Das Bike+Ride-Programm 
des Bundes zur Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen wird 
ausgebaut und über 2022 hinaus fortgeführt. Aktuell besteht ein Bedarf an über 
eine Million weiterer Abstellanlagen in Deutschland. Die E-Ladestruktur im Fahr-
radtourismus wird gefördert. Ein bundesweit digital abrufbares Kataster der Lade-
säulen wird durch eine Anzeigepflicht beim Bau einer Ladesäule geschaffen und in 
eine Datenbank mit Ladesäulen eingespeist. 
 
 

Koordinierung und Zusammenarbeit verbessern 
 

18. Das Referat Tourismus im federführenden Bundeswirtschaftsministerium wird 
substanziell aufgestockt und gestärkt. Darüber hinaus wird über einen ständigen 
Staatssekretärsausschuss hinaus eine interministerielle Arbeitsgruppe zur pro-ak-
tiven Umsetzung der Nationalen Tourismusstrategie eingerichtet. Während bei-
spielsweise die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien laut Anga-
ben der Bundesregierung in ihrer Arbeit von rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in Berlin und Bonn unterstützt wird, verfügt das Tourismusreferat im Bun-
deswirtschaftsministerium über 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

19. Der Beirat für Fragen des Tourismus beim Bundeswirtschaftsministerium wird ge-
stärkt. Aus ihr heraus wird unter Einbeziehung der Spitzenverbände des Tourismus 
eine Nationale Task Force für die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise gebil-
det. Die Nationale Task Force übernimmt die operative Steuerung und Abstimmung 
zwischen Tourismus und Politik und sorgt für einen kontinuierlichen Informati-
onsaustausch. 

 

 
Seit 1902 setzt sich der Deutsche Tourismusverband e.V. für eine erfolgreiche touristische Entwicklung in 
Deutschland ein. Als Dachverband kommunaler, regionaler und landesweiter Tourismusorganisationen 
vertritt der DTV die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik und Behörden, setzt Impulse, vernetzt 
Akteure miteinander und fördert einen zukunftsweisenden Qualitätstourismus im Reiseland Deutsch-
land. 
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Hamburg, 22.04.2022 

Stellungnahme 

Öffentliche Anhörung „Nationale Tourismusstrategie“ 

Deutscher Bundestag – Ausschuss für Tourismus 

Am 27. April 2022 

Kein Tourismus ohne Personal 

Die Schließung der Gasträume sowie das Beherbergungsverbot in der Pandemie haben den bereits 
vorher breit dokumentierten Fach- und Arbeitskräftemangel im Gastgewerbe dramatisch verschärft1. 
Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld in Verbindung mit den erhöhten Leistungssätzen auf-
grund der Pandemie war außerordentlich wichtig, um die Beschäftigten zu halten und Ihnen ein Ein-
kommen zum Auskommen zu ermöglichen.  
 
Das verbliebene Personal versucht die entstandenen Lücken so gut wie möglich aufzufüllen. Im Er-
gebnis steigen die Krankenstände und die Berichte zur Überlastung der Kolleginnen und Kollegen 
nehmen deutlich zu. Die Branche ist geprägt von Öffnungszeiten (und damit auch Schichten) an 365 
Tagen im Jahr, in der Hotellerie auch 24 Stunden am Tag. Diese besonderen Anforderungen brau-
chen Rahmenbedingungen, die nicht krank machen. Somit sind die arbeitsmedizinischen und andere 
Schutzvorschriften für die Branche von sehr hoher Bedeutung. 
 
Der 10-Punkte-Plan zur Fachkräftesicherung im Gastgewerbe der Wirtschaftsministerkonferenz 
nimmt deutlich die Branche selbst in die Pflicht, „ihre Zukunft mit attraktiven Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen zu sichern“. Somit sind die Sozialpartner, Betriebsräte aber eben auch die Unternehmen 
gefragt, wenn es um die Schaffung eben dieser attraktiven Bedingungen geht. 
 
Über ein Jahr gab es während der Pandemie in 2020-2021 nahezu keine Tarifverhandlungen im 
Gastgewerbe. Ausgelöst durch die Aussagen zum zukünftigen Mindestlohn der Ampelkoalition gab es 
seit Anfang November 2021 aber deutliche Bewegung: Tarifabschlüsse in 12 Bundesländern gelan-
gen, die alle in ihrem untersten Einstiegslohn einen Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn aufzeigen. 
Aber auch die weiteren Entgeltstufen oberhalb des Einstiegs wurden per Tarifvertrag von der NGG 
und den DEHOGA-Landesverbänden deutlich angehoben. Im Effekt sehen wir eine Aufwertung aller 
Berufsgruppen in den Tarifverträgen des Gastgewerbes. Lediglich Baden-Württemberg und zwei klei-
nere Tarifgebiete in Niedersachsen (Weser-Ems; Ostfriesische Nordseeinseln) sind aktuell noch in 
Verhandlungen. 
 
Später im Jahr starten die Tarifverhandlungen für Sachsen-Anhalt. Innerhalb weniger Monate gab es 
eine große finanzielle Aufwertung der gastgewerblichen Berufe durch die NGG-Tarifverträge. Dennoch 
bleibt die Tarifbindung auf Arbeitgeberseite ist unterdurchschnittlich, die Möglichkeit in 9 Bundeslän-
dern im Arbeitgeberverband DEHOGA eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT) einzugehen, ge-
fährdet das Ordnungsinstrument Tarifvertrag2. 

                                                
1 NGG: Inlandstourismus erholt sich nur langsam: „Gastgewerbe muss Fachkräfte-Schwund stoppen“ 
2 DEHOGA Bundesverband: Tarifverträge (dehoga-bundesverband.de) 
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Die Modernisierung der Ausbildungsordnungen ist mittlerweile abgeschlossen. Damit liegen aktuelle 
Instrumente vor, die nun in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden müssen. Gemeinsam mit Be-
triebsräten und Jugend- und Auszubildendenvertretungen arbeiten wir unter Hochdruck an der be-
trieblichen Implementierung. In Unternehmen ohne Mitbestimmungsstrukturen ist hier die Arbeitge-
berseite in der Pflicht. Die Novellierung bietet die einmalige Gelegenheit für eine breit angelegte „Qua-
litätsoffensive Ausbildung im Gastgewerbe“, die nun alle Akteure gemeinsam nutzen müssen. Das 
Konkurrenzverhältnis von dualer und akademischer Ausbildung besteht ohne Zweifel. Hier muss alles 
dafür getan werden, dass die Ausbildungen im Gastgewerbe im Rahmen der Regularien und in guter 
inhaltlicher Qualität durch die Ausbildungsbetriebe gewährleistet wird.  
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Die Gewerkschaft NGG warnt vor der Absenkung der Schutzstandards aus dem Arbeitszeitgesetz. 
Bereits jetzt ist arbeitsmedizinisch belegt, dass das Unfallrisiko in Arbeitsstunde 9 und 10 erheblich 
steigt3. Dazu kommt, dass die Branche durch hohen Zeitdruck im Tagesgeschäft, körperlich heraus-
fordernden Tätigkeiten sowie teilweise ununterbrochener Emotionsarbeit geprägt ist.  
 
Das aktuell medial viel diskutierte Modell der 4 Tage-Woche bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 
Stunden zeigt deutlich, dass neue Formen der Arbeitszeitgestaltung auch im bestehenden Rahmen 
von Tarifverträgen und Arbeitszeitgesetz möglich sind. Die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Mög-
lichkeiten, zwischen den Tarifvertragsparteien eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit zu 
vereinbaren, kommen für das Gastgewerbe nicht zuletzt aufgrund fehlender Tarifbindung auf Unter-
nehmensseite, nicht in Frage. 
 
Die Dokumentation von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit nach § 17 (1) MiLoG ist ein 
elementarer Faktor zur Sicherstellung der korrekten Zahlung des Entgelts. Es kann nicht korrekt nach 
Stunden abgerechnet werden, wenn diese nicht verpflichtend erfasst werden. Teilweise wird dieser 
Regelungstatbestand von Unternehmensseite als unnötiger „bürokratischer“ Aufwand eingeschätzt. 
Dieser Einschätzung müssen wir vehement widersprechen. Gerade die oftmals fehlende Tarifbindung 
und die damit einhergehende weit verbreitete Geltung des Mindestlohns, macht diese Dokumentati-
onspflicht notwendig.   
 
Die Branche bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten, Aufstiegschancen und einen breiten Arbeits-
markt. Etwaige Imagekampagnen müssen immer der betrieblichen Praxis und gelebten Realität stand-
halten, andernfalls laufen sie ins Leere. Gute Arbeitsbedingungen sprechen sich rum, schlechte aber 
auch. 
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